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die auf ihn wieder gefallene Praſidentenwahl ab.

Halle, Dienstag den 15. Mai
Hierzu zwei Beilagen.
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Deutſchland.
Berlin, d. 13. Mai. Der bisherige Obergerichts-Aſſeſ-

ſor Göcking iſt zum Rechts-Anwalte bei dem Kreisgerichte
zu Kalbe a. d. S. und zum Notar im Departement des Koö
niglichen Appellationsgerichts zu Magdeburg, und
e Der Rechts-Anwalt Karl Alexander Ruperti zu
Seyda auch zum Notar im Departement des Königlichen Ap-
pellationsgerichts zu Naumburg ernannt worden.

Der General-Major und Commandeur der G6ten Landwehr-
Brigade, von Webern, iſt von Jüterbogk hier angekommen.

Das Militäaär-Wochenblatt enthält die Verordnung

Berlin d. 12. Mai. Die „Deutſche Reform“ bringt
folgende Erganzung ihrer geſtrigen Mittheilung (ſ. Beilage zu

Nr. 110 d. C.): Am 10. hatte eine Deputation der National-
Verſammlung von 12 Mitgliedern dem Erzherzog die kategoriſche

Frage geſtellt, ob er ſofort ein Miniſterium im Sinne der Ma
jorität ernennen wolle. Die Antwort lautete ablehnend, auf

das Geſetz vom 28. Juni v. J. und den konſtitutionellen Brauch
ſich ſtützend. Dem weiteren Drängen des Sprechers der Deputa
tion, Raveauyx, ſetzte der Erzherzog die Erklärung entgegen, daß er

als alter General raſch und entſchieden zu handeln wiſſen wer
de, um Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Am 11. er-
folgte in der National- Verſammlung die Austrittserklärung von
12 meiſt preußiſchen Abgeordneten und der Austritt der konſer-
vativen Mitglieder aus dem Dreißiger-Ausſchuß. Simſon lehnte

Der Antrag
der Dreißiger auf Vereidigung des Reichsverweſers, der Natio-
nal- Verſammlung und ſammtlicher Truppen und Beamten der
verfaſſungstreuen Staaten, ſowie Zuſammenziehung einer Armee

zur Durchführung der Verfaſſung wurde diskutirt, die Abſtim-
mung bis auf heute vertagt. Bei der Annahme des Antrags
erwartet man das Ausſcheiden Gagern's an der Spitze von uüber
100 Mitgliedern. Ein großer Theil des Centrums wird gleich
falls austreten. Zur Unterſtutzung gelangte ſchließlich ein An

trag von v. Hermann: auf Uebertragung der Reichsoberhaupts-
würde auf den Erzherzog Johann und Berufung eines Reichs-
tages mit Befugniß einer konſtituirenden Verſammlung in Ver-
faſſungsangelegenheiten. Bis heute (den 12.) Morgens um 10

Uhr war die Ruhe in Frankfurt nicht geſtört worden.
Rheinbaiern ſchreitet der Aufruhr fort. Unter Anführung
polniſcher Offiziere haben die Jnſurgenten die
Rheinſchanze gegenüber Manheim genommen.

Breslau, d. 9. Mai. Es ſtellt ſich immer mehr heraus,
daß von der Bürgerſchaft nur ein geringer Theil aus der nied-
rigſten Klaſſe an dem Aufruhr Theil genommen hat, der ſein
Entſtehen überhaupt in Verlauf von 24 Stunden, durch den
demokratiſchen Verein und Mitglieder der Linken aus der 2ten
Kammer angeregt, gefunden zu haben ſcheint, und der an der
unerwarteten Theilnahmloſigkeit der Bürgerſchaft und dem ſchnel-

Jn

in Betreff der Bekleidung und der Rang Abzeichen für die len und entſchiedenen Einſchreiten der Truppen geſcheitert iſt.
Marine. Breslau, d. 10. Mai. Die Ablieferung der circa 6500

der Bürgerwehr gelieferten Gewehre iſt mit aller Bereitwillig
keit erfolgt. Sie begann am Sten Nachmittags und iſt in dem
Grade vorgeſchritten, daß gegenwärtig wo noch fortwährend
Ablieferungen erfolgen, nur noch circa 700 Stück fehlen.
Am 9. Mai erließ der Magiſtrat an ſämmtliche Fuhrer der Bür
gerwehr eine Aufforderung die ſämmtlichen Gegenſtände, wel
che die Kommune geliefert, als: Cartouchen, Trommeln, Signal-
hörner, Kugelzieher und Munition von ihren Kompagnieen bis
den 10ten Abends 6 Uhr in das Bureau des Wehramts abzu
liefern. Die Einlieferung hat theilweiſe auch begonnen doch
ſteht es ſehr in Frage, ob dieſelbe unter obwaltenden Verhalt-
niſſen (bei ſo kurzer Zeit, bei der Menge von Gegenſtanden,
bei der Suspenſion der Burgerwehr c.) ebenſo raſch, wie die
Ablieferung der Gewehre wird vor ſich gehen können.

Bromberg, d. 8. Mai. Aus Gneſen ſind hier Nachrich
ten eingegangen, welche dort in dieſen Tagen bedeutende Exzeſſe
ſeitens der Polen befürchten laſſen. Aus Znin iſt ebenfalls ge
meldet worden daß dort morgen, am 9ten, an welchem Tage
Potocki bei Znin erſchoſſen wurde, eine Todtenmeſſe gehalten
werden ſolle, zu welcher allein 24 Geiſtliche von nah und fern
ihre Mitwirkung zugeſagt haben. Die ganze Umgegend iſt zu
derſelben eingeladen. Nach der Meſſe ſoll an der Stelle, wo
Potocki gefallen iſt, ein Kreuz errichtet werden. Es iſt für die
ſen Tag und die nächſte Zukunft die dortige Garniſon ſehr be
deutend verſtärkt, und die Aufrichtung des Kreuzes unterſagt
worden; die kirchliche Feier, ſoweit ſie rein eine ſolche bleibt,
ſoll dagegen nicht geſtort werden. (Poſ. Ztg.)



Düſſeldorf, d. 11. Mai. Der Gemeinderath wurde
geſtern Nachmittags um 4 Uhr zuſammen berufen, um bei der
bedrohlichen Lage der Stadt über die geeigneten Schritte, wel
che zu nehmen wären, zu berathen. Bekannt geworden davon
iſt nur, daß die Bürger erſucht werden ſollten, um 8 Uhr
Abends ſich nicht mehr auf der Straße ſehen zu laſſen, um der
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung nicht hinderlich zu ſein
und zugleich ſich ſelbſt nicht Gefahren auszuſetzen. Wahrend
der Sitzung machte General Chlebus dem Gemeinderathe be-
kannt, daß Befehl gekommen ſei, den Belagerungs- Zuſtand
und das Martial-Geſetz über die Stadt zu verhangen, worauf
eine Deputation des Gemeinderathes zum General geſendet
wurde mit der Bitte, wo moglich von der Ausführung dieſer
Maßregel abzuſehen, da es jetzt ja doch ruhig in der Stadt ſei
und die Bürger ſich zurückgezogen hatten. Naturlich konnte
auf dieſes naive Geſuch nicht eingegangen werden, und die
Verkündung des Belagerungs-Zuſtandes rc. wurde
halb 8 Uhr vorgenommen. Es iſt dem zufolge die Aus-
gabe der Duſſeldorfer Zeitung ſo wie des „Duſſeldorfer
Journals“ und der Neuen Rheiniſchen Zeitung verboten,
jedem, der mit den Waffen in der Hand erfaßt wird, ſoforti-
ges Erſchießen angedroht c. Ueber die Leiter des vorgeſtri
gen Aufſtandes wollte Anfangs Niemand etwas wiſſen es hieß
immer, das Volk ſei von ſelbſt aufgeſtanden, weil es vom Mi-
litar zuerſt mit einer Salve begrüßt worden ſei, als es fried-
lich den Gemeinderath um Bewaffnung der Bürgerwehr ange-
gangen, wobei freilich einige Fenſter des Rathhauſes eingewor-
fen worden ſeien. Allein es hat ſich ziemlich ſicher herausgeſtellt,
daß eine ſehr bekannte Grafin und ihre Freunde, welche den
ganzen Tag über ſehr thatig und faſt überall da waren, wo
Menſchen ſich verſammelten, dem Ganzen nicht fremd geblieben,
und Wulf, welcher ſeit November v. J. ſteckbrieflich verfolgt
wurde, an der Spitze war und unter Anderem am Hauſe des
Staatsprocurators v. Ammon rief: „er wolle ſich jetzt ſtellen,
da man ihn ja nicht habe finden konnen!“ Er wurde geſtern

Nachmittags verhaftet. Der Zuzug von Elberfeldern, welcher
geſtern erwartet wurde, blieb aus auch waren fur den Fall
ſeiner Ankunft zwei Stück Geſchuütz in der Nähe des Bahnhofes
aufgeſtellt und bereits abgeprotzt, um jeden Zug, der mit Be-
waffneten gefüllt ſei, mit Kartatſchen zu begrüßen. Die
Nacht iſt ruhig vorüber gegangen.

Nachſchrift. 11 Uhr Morgens. Heute früh kam plotz
lich die Nachricht, daß etwa 3 5000 Bewaffnete von Glad-
bach, Rheydt und Umgegend nach Neuß gekommen waren, um
den Neußern zu helfen. Es wurden ſogleich Truppen dorthin
beordert als dieſelben aber nach dem Dorfe Hamm kamen, um
über den Rhein zu ſetzen, fanden ſie die Ponte auf jener Seite
befeſtigt und Niemanden, der ſie herüber bringen wollte oder
konnte; es hieß, ſie ſei von den Neußern beſetzt, doch dieſes
Gerücht erwies ſich als unwahr. Um 9 Uhr fuhr die Ponte
doch wieder, und gegen 10 Uhr wurde eine Kompagnie Jnfan-
terie übergeſetzt, die ſofort auf Neuß zu marſchirte. Der ganze
Weg dahin und Neuß ſelbſt war, ſo weit man es von dieſer
Seite erkennen konnte, frei von Aufſtaändigen, wahrſcheinlich
durch einen Kampf, der etwa um 8 Uhr Statt gefunden
hatte. Es ließ ſich um dieſe Zeit etwa eine halbe Stunde lang
eine lebhafte Kanonade hören, und auch beim Uebergange der
Truppen hoörte man einzelne Schüſſe hinter Neuß fallen. Eine
Schwadron Ulanen ſetzte ſich über die duſſeldorfer Brücke nach
Neuß zu in Bewegung. Hier iſt Alles ruhig.

Düſſeldorf, d. 12. Mai. Näheren Nachrichten zufolge
iſt es geſtern in und bei Neuß gar nicht zum Kampfe gekom-
men, da die von Gladbach angekommenen bewaffneten Aufſtan-
digen den Neußern nur zu Hülfe kommen wollten, wenn dieſe

angriffen, dieſe hierzu aber keine Luſt hatten, ſondern nur ſich
vertheidigen wollten, wenn das Militär ſie angriff. Die ge-
hörte Kanonade ſoll ihren Urſprung dem übermüthigen Abfeuern
von Gewehren und Bollern Seitens der Gladbacher zu danken
haben. Von Neuß wurde als Haupt Rädelsführer, der Wirth
Lucas und ein junger Mann, Namens Bruückner, gefänglich
eingebracht, auch der Jnhalt des Landwehr-Zeughauſes unter
Bedeckung der Truppen auf der Erft eingeſchifft, um hierher
gefahren zu werden. Leider beſtätigt ſich die Verhaftung Wulf's
nicht, trotz der beſtimmteſten Angaben darüber gewiß iſt aber,
daß er ſich in den letzten Tagen in Koln, Elberfeld und Duſ-
ſeldorf aufgehalten hat. Was die Zahl der Todten betrifft, ſo
ſcheint die von mir gleich Anfangs angegebene Zahl von 15
ziemlich richtig; in den Krankenhäuſern lagen etwa noch S ge-
fährlich Verwundete. Die Gefallenen, Hartmann, der Pole
Micewski und einige Andere, ſollten heute mit. Leichenzug be-
ſtattet werden, doch wurde dies von der Militär Behoörde un-
terſagt; das Haus des Letzteren war geſtern wie belagert, da
die Leiche in einem mit rothem Sammt überzogenen Sarge, auf
dem eine vergoldete Krone ſich befand, ausgeſtellt war. Es
wird in der Stadt das Gerucht verbreitet, das Militär habe 47
Todte und eine Unmaſſe Verwundeter; ja, es will ſogar der
Eine und Andere den Fuhrmann geſprochen haben, der vier
Karren voll Todte weggefahren haben ſoll. Aus officieller
Quelle kann dieſem Gerüchte entſchieden widerſprochen werden.
Dagegen wurde leider geſtern ein Ulane in der Nahe des Ja-
gerhofes von dem Sohne des vorgeſtern unglücklich gefallenen
Fuhrmannes Schwieger erſchoſſen, worauf das Militär ſogleich
den Thater, der ſich zur Wehr ſetzte, erſtach. Von Benrath
kamen geſtern Nachmittag mehrere duſſeldorfer Flüchtlinge und
auch Prinz Solms, welcher längere Zeit das Schloß bewohnte,
zuruck, da der Bürgermeiſter Anzeige erhalten, es wurde eine
bedeutende Menge bewaffneter Solinger kommen, um das Schloß
zu verwüſten und dann nach Duſſeldorf zu ziehen. Man hat
bis 11 Uhr geſtern Abends nichts Weiteres davon gehoört; die
Wachſamkeit der noch ſtets bivouakirenden Truppen würde ihnen
aber einen warmen Empfang hierſelbſt gegeben haben. Jn der
verletzten Nacht hatten ſich auch etwa 200 Elberfelder im Bil-
kerbuſche gelagert, um nach Duſſeldorf zu ziehen wurden von
dieſem Unternehmen aber wahrſcheinlich durch das Standrecht
abgehalten. Man erwartete von Neuwied fur geſtern Abend
oder heute Morgen ein Bataillon Schützen, welche wahrſchein
lich mit nach Elberfeld beſtimmt ſind; denn General Groeben
ſoll Befehl erhalten haben, mit einer. Diviſion und Belage-
rungsgeſchuützen nach Elberfeld zu rucken. Dort hauſ't der furcht
barſte Terrorismus die theuerſten, haushohen Barricaden ſind
errichtet von den eleganten Möbeln der reichen Kaufleute und
von Seidenballen c. Drei dieſer Kaufleute ſind als Geißel feſt
genommen, um Sicherkveit zu geben für die Erpreſſungen, wel-
che bereits begonnen haben. D. Hochſter iſt nach dem Berichte
von Flüchtlingen denn die „Elberf. Ztg.“ iſt uns verboten
fungirender Bürgermeiſter, Aſſeſſor Riotte Praäſident des Sicher-

heits-Ausſchuſſes. (Köln. Ztg.)Coblenz, d. 11. Mai. Geſtern erhielten wieder 2 Com-
pagnieen des 26. Regiments Befehl ſich marſchfertig zu halten.
Dieſelben ſind heute Morgen nun per Dampfboot nach Duſ-
ſeldorf abgefahren. Die auf geſtern einberufenen Kriegsreſerven
des 29. Regiments haben ſich richtig geſtellt und ſind nach ih-
rem Standquartier abmarſchirt.

Vom Niederrheine, d. 12. Mai. Wir vernehmen,
daß im Bereiche des 8. Armee Corps die zum Schutze der Zeug
häuſer in den Orten, wo Landwehrſtämme ſtehen, einberufenen
Landwehr. Compagnieen mit Ausnahme weniger Orte ohne allen
Anſtand ſich geſtellt haben und eingekleidet ſind. Auch das mo-



bil gemachte Landwehr- Bataillon Nr. 36 (Eſſen'ſches) iſt bis Ausführung der Bekanntmachung des Geſammtminiſteriums vom 8. Mai
auf die Elberfelder vollzählig und unweigerlich ſeiner Pflicht d. J. und des Befehls vom geſtrigen Tage: daß ebenfalls alle in Neu
nachgekommen es ſteht bereits unter den Waffen. ſtadt, Antonſtadt nebſt den Scheunenhöfen und Stadt Neudorf befindlichen

Hamm im Mai. Jnmitten der trübſeligſten politiſchen
Spaltungen und Meinungskämpfe erhebt die Partei der rothen
Republikaner auch ſchon in Hamm, ſeit mehreren Jahren der
Sitz und Heerd der falſchen Demokratie, ihr Haupt. Wie be-
reits durch gerichtliche Depoſitionen feſtſteht, hat eine Anzahl
rother Republikaner, unter der Anführung und Leitung eines
flüchtig gewordenen, aber jetzt zuruckgekehrten Steuer Verwei-

Waffen, ohne Unterſchied ihrer Eigenſchaft, binnen 24 Stunden vom 11.
d. M. an, in dem Neuſtädter Rathhaus abzuliefern ſind. Der Oberbfehlshaber der bewaffneten Macht, v. Schird a ſi Oberbe

Freiberg, d. 10. Mai. Geſtern war für uns ein
Schreckenstag, er gab uns einen ſtarken Vorgeſchmack von dem
Terrorismus der ſocilialiſtiſchen Republik und ihrer bewaffne
ten und fanatiſirten Schaaren. Nachdem am 8. Mai Nach-
mittags die chemnitzer Communalgarde, gezwungen von den

gerers, den Verſuch machen wollen, einem hieſigen Kaufmanne Freiſchaaren und der Volksmaſſe, bei uns eingeruckt war und
die auf ſeinem Lager ruhenden Gewehre und Flinten in der Nachtquartier erhalten hatte, rückte ſie folgenden Tags früh in
Form eines gewaltſamen Ueberfalles abzunehmen und, hiermit Verbindung mit unſerer Communalgarde, die, ebenfalls dem
bewaffnet, unſerem reichſten Mitburger, dem Rentner M., eine Terrorismus unterliegend, in ihrer Geſammtheit erſcheinen
nächtliche Viſite abzuſtatten und ihn zur Abgabe eines ſchrift- mußte, auf der Straße nach Dresden aus. Aber kaum war
lichen Anerkenntniſſes zur Zahlung der geraubten Waffen zu die einige Tauſend Mann ſtarke Maſſe eine Stunde weit mar-
nöthigen. Demnächſt hat das Zeughaus des hieſigen Garde- ſchirt, da langte die Nachricht von der Beſetzung der Altſtadt
Landwehr Bataillons genommen und mit den Waffen in der Dresdens durch die Truppen an, und nun walzte ſich die ganze

and, unter dem verabredeten Zuzuge einer Maſſe Proleta- Maſſe nach unſerer Stadt zurück. Die chemnitzer Communal-
riats aus den ſtädtiſchen Feldmarken, die rothe Republik procla garde zog bald wieder ab und auf einer Seitenſtraße nach Hauſe.
mirt werden ſollen. Bei den nachtlichen Umzügen ſollten die Die Freiſchaaren blieben theilweiſe zurück. Bald kam auch die
bereits früher durch Liſten namhaft gemachten Proſcribirten ent fluchtige proviſoriſche Regierung, von Heubner allein repräſen
weder zur Theilnahme an dieſem Unternehmen gezwungen, oder tirt, an er wollte um jeden Preis die Stadt vertheidigt wiſ
im Falle der Weigerung mit Kolbenſtößen tractirt werden. So ſen; vergebens beſchwor ihn eine ſtädtiſche Deputation, dies
unglaublich die Geſchichte auch klingt, ſo beruht die Sache nicht zu thun. Er wendete ſich an die Volksmaſſe und an die
dennoch in Wahrheit, und man ſieht hieraus im kleinen Maß Freiſchaaren, die mittlerweile durch die aus Dresden Abgezoge-
ſtabe, was unſere Umſturzmanner eigentlich im Schilde führen. nen verſtärkt worden waren, und erhielt natürlich deren Zuſtim-

(Am 9. d. iſt eine Compagnie des 13. Jnf.Reg. von Mun mung. Die bewaffnete Menge war zwar in der Stadt ein
ſter nach Hamm abgegangen.) (Weſif. Merk.) quartiert, dies verhinderte aber nicht das einzelne Rotten um-

Dresden, d. 11. Mai. Dieſen Morgen fand eine Dis herzogen und mit Gewalt die Waffen und Mantelvorräthe der
locirung der in der Neuſtadt gefangen gehaltenen Perſonen ſtatt. hieſigen nach Dresden commandirten Reitergarniſon verlangten.
Gegen 60 derſelben wurden aus den Militargefängniſſen hier- In dem einen Hauſe, wo militairiſche Effecten ſich befanden,
ſelbſt nach der Altſtadt abgefuührt, dagegen unter Andern der wurde mehrfacher Unfug getrieben und auch die Keller durch
im Neuſtädter Rathhaus in Gewahrſam gehaltene Bürgermei- ſucht. Jn dem Quartiere des abweſenden Oberſten wurden die
ſter Tzſchucke aus Meißen und der hieſige Advocat Krauſe in Gewehre ohne Umſtande mitgenommen. Hier und da wurden
die Strafkaſerne gebracht. Der heute früh hier gefänglich ein Drohungen ausgeſtoßen, und Geſichter kamen zum Vorſchein,
gebrachte Juſtizamtmann Heubner aus Freiberg iſt in die Ge auf denen alle Leidenſchaften ausgepraägt waren. Man mußte
fangniſſe der Kavalleriekaſerne abgeliefert worden hier näm für Leben und Eigenthum zu zittern anfangen. Doch beruhigte
lich ſcheinen die am ſchwerſten Gravirten gefangen gehalten zu ſich allmählig die herumſchwaärmende Maſſe theils vor Ermü
werden. Heute trug man ſich mit dem Gerüchte herum, daß dung, theils nach möglichſter Befriedigung aller Wünſche oder
geſtern und heute mehrere Erſchießungen erfolgt ſeien wir müſ- Fodrerungen. Heubner und die Barricadencommandanten be
ſen dieſes Gerücht auf eingezogene Erkundigungen um ſo mehr riethen noch ſpät Abends gemeinſchaftlich: Freiberg ward aufge
als ein gefliſſentlich erfundenes ſo lange bezeichnen als nicht geben und Chemnitz zum Haltpunkte beſtimmt. Die Nacht
offiziell darüber etwas bekannt gemacht wird, ſowie wir über ging ruhig vorüber, die Communalgarde hielt Wacht und heute
haupt nicht umhin konnen, die meiſten uber die hieſigen Ereig fruh verließen alle Freiſchaaren raſch die Stadt auf verſchiede-
niſſe in Umlauf gebrachten Erzaählungen mit größter Vorſicht nen Wegen, da die Ankunft ſächſiſcher Cavallerie, Infanterie
aufzunehmen. Geſtern Abend waren bei dem hieſigen Polizei und reitender Artillerie gemeldet ward. Bald ſprengte die Ca-
amte 140 Todte angemeldet, wahrend das Militär nur 31 und vallerie mit gezogenen Piſtolen zu verſchiedenen Thoren der
120 Verwundete hat. Ueber die Zahl der verwundeten Civili- Stadt herein. Heubner war ſchon in der Nacht nach Chemnitz
ſten habe ich noch nichts Beſtimmtes erfahren ſie muß aber davongegangen. Einige noch verſteckte Freiſchärler wurden ge
ſehr bedeutend ſein. Jn der Gemaäldegalerie ſind ungefähr 80 fangen. Die von den Letziern aus Dresden als Gefangene mit-
Gemälde beſchädigt worden, daß hier der Verluſt nicht größer gebrachten neun Reiter waren während der Nacht glücklich ent
iſt, das verdankt man hauptſachlich der Vorſorge des Hofraths kommen. Ein großer Theil des 2. Reiterregiments ruckte nun
Schulz. Unter dem Rathhauſe fand das Militär einen Pulver- nach und nach ein. Und heute werden Preußen erwartet.
vorrath von einigen und dreißig Centnern. Den ganzen Vor Welche Schmach haben dieſe Volksführer über das Freiheits-
mittag fanden Truppenbewegungen ſtatt, und unter Andern zog prinzip, welches Unheil haben ſie über das blühende Sachſen
auch das rothe Huſarenregiment hier durch und über Tharand
nach Freiberg. Ein Bataillon des 24. Landwehrregiments iſt
heute Nachmittag auf der Eiſenbahn über Leipzig nach Halle
abgegangen. Neuſtadt und Antonſtadt waren in der anbefoh-
lenen Entwaffnung, welche beilaufig geſagt, mit der größten
Schnelligkeit und Ordnung vor ſich gegangen iſt, bisher nicht
mit inbegriffen. Heute aber iſt der Befehl veröffentlicht worden

„„Der Oberbefehlshaber der bewaffneten Macht befiehlt zu weiterer

gebracht, um den unfruchtbaren Jdeen ihrer Freiheit in dem-
ſelben Geltung zu verſchaffen!

Frankfurt a. M. d. 11. Mai. (Amtlich.) Die in
dem heutigen Extrablatt der „Deutſchen Zeitung“ gegebene
Nachricht: „daß ſich die Feſtung Landau am 9. d. M. Abends
in den Händen des Volkes befunden, und eine Emeute der
Garniſon die Eroöffnung der Feſtung herbeigeführt habe wird
hier amtlich als unwahr erklärt.



Frankfurt, d. 11. Mai. Herr Eiſenſtuck iſt in ſei
ner Eigenſchaft als Reichs-Kommiſſar ein wenig aus der Rolle
gefallen und hat die pfälziſche Landesvertheidigung anerkannt.
Er iſt deshalb ab berufen.

Die Neue Speyerer Zeitung welche uns heute wieder
zukommt, enthält folgende Bekanntmachung: Zur Siche-
rung der öffentlichen Zuſtände und zur Vermittelung der Ver
faſſungsfrage in der Pfalz, im Namen der proviſoriſchen Cen
tralgewalt des deutſchen Reiches und in Gemäßheit der Beſchlüſſe
der deutſchen Nationalverſammlung vom 11. April und 4. Mai
dieſes Jahres, iſt Folgendes feſtgeſetzt: 1) Der am 2. Mai dieſes
Jahres in den Perſonen der Parlamentsmitglieder Schüler,
Reichard, Culmann und Schmitt, den Landtagsabgeordneten
Dr. Greiner, Dr. Hepp, Dr. Hannitz, Notar Schmidt aus
Kirchheimbolanden Oeconom Didier von Landſtuhl und Rechts-
candidat Fries aus Frankenthal für die Pfalz gebildete Landes-
vertheidigungsausſchuß wird als ein Landesausſchuß für
Vertheidigung und Durchführung der deutſchen
Reichsverfaſſung hiermit beſtätigt. 2) Der Landesausſchuß
iſt berechtigt: a. Alle ihm erforderlich ſcheinenden Maßregeln
zur Vertheidigung der deutſchen Reichsverfaſſung in der Pfalz
einzuleiten, inſoweit ſie nicht in die Befugniſſe der zu Rechr
beſtehenden Landesbehörden eingreifen demnach insbeſondere die
Organiſation der Volkswehr zu leiten und zu überwachen. b.
Denjenigen Volkswehren und Truppenabtheilungen, ſowie den-
jenigen Landesbeamten in der Pfalz, welche auf Grund der
Paragraphen 14 und 193 der deutſchen Reichsverfaſſung die
Vereidigung auf die Verfaſſung verlangen ſollten den Eid ab
zunehmen. C. Gegen gewaltſame Angriffe auf die Reichsver-
faſſung in der Pfalz äußerſten Falles ſelbſtſtändig einzu
ſchreiten. 3) Der Landesausſchuß hat ſeinen Sitz in Kaiſers-
lautern. Fünf anweſende Mitglieder deſſelben ſind beſchlußfahig.
4) Der Landesausſchuß beſteht bis zu vollſtändiger Durchfuh
rung der deutſchen Reichsverfaſſung in der Pfalz. 5) Durch
die in 9. 2 dem Landesausſchuſſe ertheilten Befugniſſe ſind alle
bis heute von dem Landesvertheidigungsausſchuſſe gefaßten Be-
ſchlüſſe, ſo weit ſie dieſen Befugniſſen zuwiderlaufen, hiermit
aufgehoben. Kaiſerslautern, den 7. Mai 1849. Eiſenſtuck,
Bevollmachtiger der proviſoriſchen Centralgewalt für die Pfalz.

(O. P. Ztg.)
München, d. 8. Mai. Aus zuverlaſſiger Quelle, ſagt

die „N. Münch. Ztg.“, können wir die ausgeſtreuten Gerüchte
von herrſchendem Meinungszwieſpalt unter den Miniſtern über
die deutſche Verfaſſungsfrage, wie von angeblich bevorſtehendem
Rüucktritte einiger Mitglieder des Miniſteriums als ganzlich
grundlos bezeichnen. Ebenſo grundlos iſt das andere Gerücht,
als beabſichtige das Staatsminiſterium die Kammer ſogleich
nach ihrem bevorſtehenden Wiederzuſammentritte aufzulöſen,
ohne einer Verhandlung der deutſchen Verfaſſungsfrage auch
nur Raum zu geben. Wir glauben vielmehr verſichern zu koön-
nen, daß das Miniſterium den lebhafteſten Wunſch hegt, über

dieſe hochwichtige Frage mit den Kammern in eine umfaſſende,
erſchopfende Verhandlung einzugehen. Aus welcher trüben
Quelle alle dieſe falſchen Gerüchte fließen, und welche Abſichten
bei ihrer Verbreitung vorwalten, wird wohl keinem Einſichtigen

in Zweifel ſein. (F. O. P. A.Ztg.)
München, d. 10. Mai. So eben, Morgens 10 Uhr,

erſcheint folgende Proklamation an's baieriſche Volk:
„„Das Streben nach Anerkennung der von der Nationalverſammlung

beſchloſſenen Verfaſſung hat in einigen Theilen des Landes zu geſetzwidri
gen Handlungen geführt. Jn der Pfalz hat ſich ſogar ein ſogenannter
Landesvertheidigungs- Ausſchuß gebildet, welcher ſich Befugniſſe beilegt, die
nur der geſetzmäßigen Regierung des Landes zukommen und die Beamten
zur Pflichtverletzung, das Volk zur Gewaltthat auffordert. So klar auch
die Geſetzwidrigkeit dieſer Handlungen zu Tage liegt, ſo richtet doch die
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Regierung dieſes Wort der Mahnung an die Jrregeleiteten. Jn wenigen Ta
gen tritt der Landtag zuſammen. Den Vertretern des Volkes wird die Regie
rung diejenigen Punkte der von der Nationalverſammlung beſchloſſenen Ver
faſſung bezeichnen, welche von ihr mit der Einigung von ganz Deuſchland und
dem Wohle von Baiern für unverträglich gehalten werden. Sie wird zeigen,
daß ſie keineswegs beabſichtigt, die alte Bundesverfaſſung wieder herzu
ſtellen. Auch fie will dem deutſchen Volke die kräftige Einigung nach
außen und die freie Entwickelung nach innen durch eine ſtarke Centralre
gierung und durch vollſtändige Vertretung des Volkes geſichert ſehen. Die
Regierung wird den Kammern darlegen, welche Schritte ſie gethan hat
um auf raſche Erreichung dieſes Zieles durch Reviſion der von der Natio-
nalverſammlung beſchloſſenen Verfaſſung hinzuwirken. Jm Bewußtſein
ihres Rechtes und ihrer guten Abſichten wird die Regierung aber auch alle
ihre Kräfte zum Schutze der öffentlichen Ordnung aufbieten. Sie erklärt
daher hiermit den ſogenannten Landesvertheidigungsausſchuß in der Pfalz
für eine geſetzwidrige Vereinigung und alle ſeine Beſchlüſſe für nichtig
und unverbindlich. Sie fordert alle Civil- und Militärbehörden des Kö
nigreichs auf, ihrer Pflicht getreu die Geſetze des Landes zu vollziehen und
jeder Uebertretung derſelben mit Kraft zu begegnen. Alle Bürger des
Landes aber ermahnt die Regierung, auf dem geſetzlichen Wege zu behar-
ren, der allein zum Frieden und zur Freiheit führt. München, d. 8. Mai
1849. Königl. Geſammt-Staats-Miniſterium. v. Leſuire. v. Kleinſchrod.
Dr. Aſchenbrenner. v. Forſter. Dr. Ringelmann. v. d. Pfordten. Der
Generalſekretär, Miniſterial-Rath v. Benning.

Mainz, d. 9. Mai. Das von hier nach Landau beor-
dert geweſene Bataillon des 28. preußiſchen Jnfanterie-
regiments iſt 11 Uhr Nachts, ohne daß die Feſtungsbehoöörden
vorher davon benachrichtigt worden, mit dem Schleppſchiff
Ruhrort hier wieder eingetroffen. Daſſelbe war bis zwei Stun-
den vor Landau gekommen, als es Gegenbefehl erhielt. Jn
Speier hatte man Barricaden erbaut und den Einmarſch ver-
weigert, bewirthete jedoch die Truppen aufs beſte vor der
Stadt. Auch die Eiſenbahn fand das Bataillon zerſtört und
mußte daher den Weg zu Fuß zurucklegen. Jm Laufe des
heutigen Tages war das Fuſilierbataillon des 28. preußiſchen
Regiments hier eingetroffen.

Darmſtadt, d. 9. Mai. Die heute ausgegebene Num-
mer des Regierungsblattes enthält nachſtehende Be-
kanntmachung:

„„Die aufregenden Verhältniſſe der neueſten Zeit haben veranlaßt, daß
der Staatsregierung eine große Menge von Adreſſen zugekommen welche
größtentheils von ſehr achtungswerthen Anſichten ausgehen zum Theil
auch Vorſchläge und Wünſche enthalten, deren Erfüllung großen Beden-
ken unterliegt. Die Staatsregierung hat ſeit der Entſtehung der Natio-
nal- Verſammlung die Rechte derſelben anerkannt ſie hat die von dieſer
Verſammlung und von der Centralgewalt ausgegangenen Verfügungen
bekannt gemacht und zur Ausführung gebracht ſie iſt entſchloſſen auf
dieſem Wege fortzufahren. Darum hält ſie ſich für berechtigt auch zur
Fortſetzuug des bisherigen Vertrauens allgemein und um ſo dringender
aufzufordern, da die Verhältniſſe ernſt und gefahrdrohend und deshalb
Eintracht um ſo nothwendiger geworden. Die Staatsregierung wird nichts
unterlaſſen, was geeignet iſt, im geſetzlichen Wege den gemeinſamen Zweck
zu fördern. Um ſo gewiſſer wird ſie zugleich etwa entſtehende geſetzwi-
drige Beſtrebungen nicht dulden, ſondern ſolche mir Ruhe und Kraft an
der Hand der Geſetze in die gebührenden Schranken zurückzuweiſen wiſſen.
Die Regierungs Kommiſſionen haben in dieſem Sinne Weiſungen erhal-
ten. DOarmſtadt, den 8. Mai 1849. Großherzoglich heſſiſches Staats
miniſterium. Jaup.“

Daſſelbe Blatt enthält die Verfaſſung des deutſchen Reiches.

Wiesbaden d. 10. Mai. Heute wurde von der Kam-
mer auf Antrag des Abgeordneten Lang, welcher von den Ab-
geordneten Müller II., Raht und Snell dringend unterſtützt
und hierbei nachgewieſen wurde, daß die Stellung der Natio-
nal Verſammlung und Eentral- Gewalt in dieſer Beziehung
eine andere als die des Einzelſtaates ſei, daß ſomit die Motive
des Reichs Miniſteriums fur die Ablehnung der Beeidigung
von der Einzel- Regierung nicht geltend gemacht werden koönn-
ten, mit 23 gegen 9 Stimmen der Beſchluß gefaßt: „das
naſſauiſche Miniſterium wiederholt aufzufordern, die Beeidigung
der Truppen, Beamten und Bürgerwehr auf die Reichs Ver
faſſung ſofort vorzunehmen.“ (Fr. J.)



Stuttgart, d. 9. Mai. Jn der heutigen (134ſten)
Sitzung fragt Süßkind an wegen Reorganiſation des Bürger
wehrgeſetzes. Duvernoy antwortet, daß die Regierung in kür
zeſter Friſt Vorſchläge einbringen werde. Schnizer ſtellt folgen
den Antrag: 1) Die Staatsregierung möge die Eentralgewalt
auffordern, nicht zu dulden, daß ein deutſcher Staat wegen
einer Volkserhebung für Anerkennung der Reichs Verfaſ
ſung in einem andern deutſchen Staate ohne Befehl der Cen-
tralgewalt einſchreite. 2) Sie moöge der Reichs Centralgewalt
unverzüglich die württembergiſchen Streitkräfte zum Schutze der
legalen Volksbewegung zu Gunſten der Reichs Werfaſſung zur
Verfügung ſtellen. 3) Sie möge bei eigener Verantwortlichkeit
verhindern, daß andere als Reichstruppen in Folge der Erhe-
vung in der Rheinpfalz durch Württemberg durchmarſchiren.
(Unterzeichnet von Schnizer, Stockmayer, Trotter, Egelhaf,
Zwerger, Süßkind.) Zwerger fragt, anknüpfend an eine frü-
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Wahl, ihr Leben theuer zu verkaufen und ſich ſo lange zu hal
ten bis die Schiffe da ſind, oder gefangen nehmen zu laſſen
und Feigheit kann man den Danen nicht vorwerfen. Wie hart
es in Fridericia hergegangen iſt, beweiſt am beſten der große
Verluſt an Offizieren unſererſeits. General Prittwitz hat
für Jütland eine proviſoriſche Regierung einge-
ſetzt, beſtehend aus den Regierungs Kommiſſar Bargum, Her
desvogt, Suſtern, Pauly und dem Preußiſchen Geh. Kriegsrath
Foß, Ober Jntendanten der Reichsarmee, man will alſo ernſt
lich einſchreiten und vorläufig Juütland feſt in der Hand hal
ten. Dagegen macht man noch keine Anſtalten gegen Alſen,
welches von den Danen ſehr ſtark befeſtigt und ſehr ernſtlich
vertheidigt werden ſoll, außerdem iſt aber bei Sonderburg eine
große Zahl von Schiffen angehäuft, unter denen 2 Fregatten,
1 Corvette, 5 Dampfböte, S Kanonenböte und eine Menge
Transportſchiffe. Zugleich hat man von Kopenhagen aus das

here Erklärung Römer's an, ob die württembergiſche Regierung größte Belagerungsgeſchuütz nach Alſen geſchafft, ſo daß man
auch das für ein Rumpfparlament halte, dem nicht unbedingt

Prag, d. 10. Mai Morgens 10 Uhr).
i. der Belagerungszuſtand für Prag und UmgegendRömer: Das Volk und nicht die Regierungen haben die

Abgeordneten gewahlt, und wenn dieſelben den Muth haben

Folge zu leiſten ſei, im Fall die Regierungen die Abgeordneten
von Frankfurt zurückberufen, dieſelben aber dennoch bleiben.

zu bleiben, ſo ſeien ſie auch als National Verſammlung an
zuerkennen. Der Beſchluß, daß 150 Mitglieder eine beſchluß-
fähige Anzahl bilden, ſei lediglich eine Aenderung der Geſchäfts
ordnung und wenn die RNational- Verſammlung beſtimme,
50 Mitglieder ſeien hinreichend ſo ſeien eben ſo gut dieſe 50 militairiſchen Maßregeln überraſcht.
beſchlußfäähig, um Deutſchland dort zu vertreten. Die Kam-
mer beſchließt, den Schnizerſchen Antrag der Fünkfzehner-Kom-
miſſion zu ſchleuniger Berichterſtattung zu überweiſen.

Koppenbrügge, d. 8. Mai. Jn Folge der am ver-

Alſen zu behaupten denkt.
Soeben wird

proclamirt. Schon ſeit vorgeſtern durchkreuzten die unheimlich-
ſten Gerüchte die Stadt; man ſprach von der Anweſenheit pol-
niſcher und ungariſcher Emiſſare deutſcher Landſturm ſollte
im Verein mit den Fuührern der czechiſchen Partei nach Prag
ziehen und wie die Gerüchte noch immer lauten mögen. Heute
fruüh wurden die Spaziergaänger durch die allerſeits getroffenen

Auf den Hauptplatzen der
Kleinſeite ſtehen Kanonen aufgefahren die Baſteien ſind abge
ſperrt; Bahnhof und viele Plätze militairiſch beſetzt, die Thor-

beſatzungen verſtärkt; das wiſſehrader Thor ſogar verbarrica
dirt. Wahrend man noch uüber die moöglichen Grunde dieſer

gangenen Sonntage von der hieſigen Burgerwehr abgegebenen außerordentlichen Maßregeln in Zweifel iſt, erſcheint an den
Erklärung daß ſie die deutſche Reichsverfaſſung als zu Recht
beſtehend anſehe, und derſelben auf jede geſetzliche Weiſe Aner
kennung zu verſchaffen ſuchen wolle, iſt die Bürgerwehr durch

Verfügung Königl. Landroſtei zu Hannover vom 7. d. M. auf-
geloſt. Sie hat darauf beſchloſſen, gegen dieſe Verfügung Re-
kurs einzulegen, ſich jedoch für den Augenblick der Ge-

Straßenecken ein Placat, gezeichnet vom Commandirenden Khe-
venhüller. Aufrufe aus dem aufruhreriſchen Nachbarlande,
heißt es darin, ſeien verbreitet worden eine verbrecheriſche
Fraction wolle Revolution machen, darum werde Prag und 15
Ortſchaften in Belagerungszuſtand erklärt. Die Nationalgarde
bleibt fortbeſtehen aus ſtrategiſchen Rückſichten jedoch wird die

walt des Geſetzes zu fügen und keine bewaffnete Garde und Bürgerwehr der Kleinſeite entwaffnet die Kanonen
Aufzüge vorzunehmen. (Zig. f. Nd.) aber überall der Garde abgenommen. Die Preſſe iſt ſuspen-

Flensburg, d. 8. Mai. Geſtern paſſirten Kapitain dirt, ohne Bewilligung der Militairbehoörde darf nichts gedruckt
Meyer ExKommandeur der Gefion, und andere daniſche Ge werden, die politiſchen Behörden haben nur unter Aufſicht der
fangene, welche ausgewechſelt, Flensburg. Gegen Meyer hat Militairbehörde weiter zu fungiren. Die Stimmung iſt ſehr
Hauptmann Soden die Freiheit erhalten. (O. T.) uüberraſcht, jedoch nicht bedeutend aufgeregt. (12 Uhr Mittags.)

Schleswig, d. 9. Mai. Der geſtrige Tag iſt vor Frie Die Mitglieder der Slowanska Lipa, Sladkowski (bereits frü
dericia ruhig vorübergegangen, nur die Kanonenböte unterhiel- her aus den Junitagen bekannt), Gantſch, Rott ſind verhaf-
ten ein völlig wirkungsloſes Feuer auf unſere Truppen. Die tet worden. (12 Uhr.) Eine telegraphiſche Depeſche verkün-
Feſtung ward enger cernirt, in derſelben kommandiren die Ge det, daß der wiener Bahnzug und Poſt nicht eintreffen werden.
nerale Schleppegrell und Moltke.

Altonga, d. 10. Mai. Der heutige Eiſenbahnzug brachte
uns mehr denn 100 Kranke, zum großen Theil Preußen der
Landwehr angehoörig und zugleich die Nachricht, daß General
Rye mit ſeinem Korps, etwa 4000 Mann, abgeſchnitten ſei
und ſich wahrſcheinlich nicht mehr durchſchlagen konnen werde,
dies iſt der einzige Vortheil, der durch das Treffen bei Veile
und Fridericia errungen zu ſein ſcheint, denn die Nachricht be
ſtätigt ſich nicht, daß Fridericia mit Sturm genommen ſei, wie
es zuerſt hieß, ſondern nach heut eingetroffenen Nachrichten ſte
hen die deutſchen Truppen Meile von Fridericia, die Preu-
ßen aber in Veile. Die Danen vertheidigen ſich mit einer
Wuth und Ausdauer, die man an ihnen bisher nicht kannte,
ſie hat ihren Grund in der großen Gefahr, in der ſie ſchweben,
insgeſammt vernichtet zu werden, da es an Schiffen fehlt, ſie
von Juütland nach Fünen überzuſetzen, ſie haben alſo nur die

Die Urſache iſt unbekannt. Die Stadt iſt ruhig. (D. A. Z.)
Wien d. 8. Mai. Mit dem merkwürdigen Promemoria

des Banus hat es ein eigenes Bewandtniß. Daß es wie
der Lloyd ſagt dem Kaiſer nicht überreicht worden iſt, iſt
allerdings wahr. Es iſt aber aus zuverläſſiger Quelle bekannt
worden, daß dieſe Schrift keineswegs ein nonens ſei, ſondern
in Wirklichkeit exiſtire, und dem Miniſterium zugekommen ſei,
das ſie aber ignoriren zu wollen ſcheint.

Jn Fünfkirchen iſt eine Revolte ausgebrochen, die K.
Fahne wurde herabgeriſſen, die Trikolore aufgepflanzt, die aus
4 Gränzer-Kompagnieen beſtehende Beſatzung unter dem Kom
mando des Obriſten Reiche mußte die Stadt räumen. Schon
zur Zeit des Kroaten Einmarſches nach Ungarn hatte die Stadt
das KavallerieDepot des Regiments Hardegg in Beſchlag ge
nommen und ſich gegen den General-Major Roth feindſelig ge
zeigt, ohne daß man im Stande war, fie zu züchtigen. Der



Ban hat die hinreichende Truppenmacht abgeſendet, um die
Stadt zur Streckung der Waffen und einer Brandſchatzung von
100,000 Fl. in Zwanzigern anzuhalten, widrigenfalls ſie nach
Ablauf von 12 Stunden bombardirt wird. Am 4. Abends ka-
men die Truppen vor Fünfkirchen an. Auch Kaposvar hat ſich
fur die Ungarn erhoben, die Avantgarde des Ban mußte bei
Sexart am 27. v. M. eine Schaar Magyaren auseinander ſpren-
gen. Die Verlegenheiten beginnen ſonach auch am rechten Ufer
der Donau, wo man ſich bisher zu fügen ſchien. Das magya-
riſche Geld und die Emiſſaire, von denen das Land wimmelt,
haben das Jhrige gethan. Aus dem Banate läuft das Gerücht
ein, Arad ſei gefallen, der Schlüſſel zu den Operationen gegen
Siebenbürgen. Sicher ſind die bewohnlichen Gebäude der Fe
ſtung zerſtoört, die Beſatzung durch große Sterblichkeit dezimirt
und der letzte Verproviantirungs Verſuch mißglückt, weil die
Magyaren jede Kommunikation zwiſchen Temeswar und Arad
abgeſchnitten hatten. Perczel hauſt im Banate, General Ma-
jor Todorovich hat ſein Hauptquartier von Beckereck 2 Meilen
ſüdwärts verlegt, umſchwaärmt von Magyaren. Puchner hat
noch keine ernſtliche Operation vornehmen können.

Frankreich.
Paris, d. 9. Mai.

folgende telegraphiſche Depeſchen
1) Der Obergeneral des franzöſiſchen Heeres an den Kriegs

miniſter in Paris: St. Paolo bei Rom, 4. Mai: „Die
dritte Brigade iſt ebenfalls gelandet. Das Hauptquartier und
die zweite Brigade befindet ſich in St. Paolo.
gade liegt in Polidoro, ſechs Stunden (lieues) von Rom.“

2) Der franzöſiſche Geſandte in Turin an den Miniſter
des Aeußern in Paris. Lyon, 4. Mai: „Radetzky iſt geſtern
von Mailand nach Malghera abgegangen. Seinen Befehlen zu
folge marſchiren 27,000 Mann in die Romagna und Toscana,
und ſind bereits dahin aufgebrochen. Drei Bataillone haben
Trieſt verlaſſen und werden Ancona beſetzen.“

3) Der franzoöſiſche Geſandte in Turin an den Miniſter
des Aeußern in Paris. Turin, 3. Mai. „Am 1. Mai haben
6000 Mann Mailand verlaſſen und die Richtung nach Ferrara

Andere
Die Garniſon von

eingeſchlagen. Man ſagt, ſie ſollen Bologna beſetzen.
Truppen ſind nach Toscana aufgebrochen.
Mailand iſt auf 5000 Mann geſchmolzen.“

4) Der franzöſiſche Generalconſul in Livorno an den Mi
niſter des Aeußern. Livorno, 5. Mai.
die Oeſterreicher in Lucca eingeruckt.
Abend in Piſa.“

5) Der franzöſiſche Geſandte, d'Harcourt, an den Mini-
ſter des Aeußern. Gaeta, 30. April. „Der König von Nea-
pel hat geſtern das Gebiet des Kirchenſtaats an der Spitze von
5000 Mann betreten. Jn Terracina wurde der König von der
Menge mit Beifall und auch mit dem Ruf: Es lebe Pius IX.!
empfangen. Die Flotille landete in Terracina.“

Lord Normanby uüberreichte geſtern im Namen des Londo-
ner Cabinets eine neue Note, worin daſſelbe gegen die ruſſiſche
Jntervention in Ungarn proteſtirt.

Schweden und Norwegen.
Stockholm d. 2. Mai. „Aftonbladet“ enthält einen
ſehr ruhig und ziemlich unparteiiſch geſchriebenen Artikel über
die ſchleswig-holſteiniſche Frage, in welchem es ſelbſt eingeſteht,
daß Daänemark „den Bogen zu ſtraff geſpannt habe.“
Auch das norwegiſche „Morgenblatt“ bringt einen Artikel zu
Gunſten der ſchleswig-holſteiniſchen Regierung. Es erklärt die
Sache der Herzogthümer für eine gerechte und Daänemark fur
den angreifenden Theil.

„„Heute Morgen ſind
Man erwartet ſie heute

Der heutige Moniteur“ enthält

Die erſte Bri-

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Schefifel und preuß. Gelde.)

Halle den 12. Mai.

Weizen 1 26 3 bis 2 2 6Roggen 2 26 3 e 7 28 9
Gerſte 2 22 6 27 6Hafer 15 17 6Magdeburg den 12. Mai Nach Wispeln.)

Weizen 45 50 Gerſte 20 24Koggen 25 28 Hafer 131 16
Quedlinburg den 9. Mai. Nach Wispeln.)

Weizen 422 47 Gerſte 19 22Roggen 22 258 Hafer a 7Raffinirtes Rüböl, der Centner 15 F.
Rüböl der Centner 14
Leinöl, der Centner 118

Nordhauſen, den 12. Mai.
Weizen 1 18 bis 2 Gerſte] 24 bis 29Roggen 21 Hafer 15Rüböl, der Centner 15
Leinöl, der Centner 121

Wafſerſtand der Saale bei Halle
am 13. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 1 Zou.
am 14. Mai Morgens s Uhr am Unterpegel 6 Fuß 11 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 12. Mai Nr. 8 und Zoll.

Fremdenlifte.
Angekommene Fremde vom 13. bis 14. Mai.

Im Kronprinzen Hr. Lieut. v. Bornſtedt, Hr. Major v. Schaller
u. Hr. Kaufm. Friedemann a. Berlin. Hr. Jntendanturrath Pauly
a. Magdeburg. Hr. Major v. Klenk a. Hannover. Hr. Rechts-An-
walt v. Bieren u. Hr. Partik. v. Block a. Naumburg. Hr. Landrath
Ulrici a. Weißenfels. Hr. Kaufm. Auberlè a. Erfurt. Hr. Landrath
v. Kerſſenbrock a. Helmsdorf. Hr. Kaufm. Wrede a. Halberſtadt.
Hr. Amtm. Kerber a. Elmen.

Stadt Zürich Hr. Major Schotter u. Hr. Adjutant v. Papſtein a.
Prenzlau. Kr. Auskultator Schmieden a. Soldin. Hr. Stuo. med.
Berghaus a. Weſtphalen. Hr. Senator Steinkopf a. Torgau. Hr.
Paſtor Ziemſer u Fräul. Berlin a. Pommern. Die Hrrnu. Kaufl.
Groſſe a. Hildburghauſen, Paſtor a. Crefeld, Becker a. Gr. -Salze,
Wahl a. Minden, Gräfe a. Wittenberg. Hr. Major Richter, Hr.
Lieut. v. Trützſchler u. Hr. Prem. Lieut. v. Förſter a. Halberſtadt.
Hr. Partik. Dülmer a. Amſterdam.

Golo nen BRing: Hr. Rechts- Anwalt Mulert a. Brehna. Hr. Amtm.
Kübler a. Gardelegen. Hr. Kaufm. Eimbeck a. Frankenſtein. Hr.
Geometer Gersdorf u. Hr. Rentier Holzen a. Berlin. Hr. Jnſp.
Hoffmann a. Roſenberg.

Englifcher Hof: Die Hrrn. Lieut. v. Tellerberg, v. Arnſtadt u. Rink
a. Nordhauſen. Die Hrrn. Kaufl. Jonas a. Berlin, Muller e.
Dresden Arnd a. Magdeburg.

Goldnen Lowen: Hr. Oekon.-Comm. Nathler a. Buckau. Hr. Wein-
händler Werner a. Würzburg. Hr. Forſt Jnſp. Glaſch a. Deſſau.
Die Hrrn. Kaufil. Schwiele a. Rieſa, Pfeffer a. Hildesheim.

Stadt Hamburg: Die Hrrnu. Prem. Lieut. v. Bothmer a. Schlefien,
Wieler a. Zörbig. Die Hrrn. Lieut. Strube a. Bitterfeld Benning
a. Zörbig Rudolphi a. Dammendorf. Die Hrrn. Stucd. Günther u.
Heinert a. Nürnberg. Die Hrrn. Kaufl. Piſtorius u. Kühne a.
Magdeburg Bürger a. Weißenfels, Friedrich a. Frankfurt, Schön
han a. Wittenberg Gehrhard a. Mainz. Hr. Hauptm. v. Velthuſen
u. Hr. Lieut. v. Kropp a. Nordhauſen. Hr. Amtm. Schmidt a.
Ramſin. Hr. Thierarzt Dr. Schönfild a. Aſchersleben. Hr. Fabrik
herr Schröder a. Weidau.

Schwarzen Bär: Hr. Techniker Okel a. Berlin. Hr. Kaufm. Bach-
mann a. Celle. Mad. Goßlar u. Mad. Schumann a. Lobeda.

Goldne Kugel Hr. Oekon. Klagelaut a. Weimar. Hr. Prof. Pr.
Günther a. Mühlgarbe. Die Hrrn. Kaufl. Heſel a. Nergau, Ellen-
berg u. Singheimer a. Magdeburg.

Zur Eiſenbahn Hr. Rittergutsbeſ. v. Lemberg a. Mecklenburg. Die
Hrrnu. Kaufl. Geiſt u. Ollmann a. Berlin. Die Hrrn. Partik., Kra-
mer u. Riemer a. Dresden. Hr. Kaufm. Glatter a. Leipzig.

bot
der



Bekanntmachungen.
Nothwendiger Verkauf.

Oberlandesgericht zuVaumburg.
Der Jnbegriff der den Erben des Voll

rath Ehrenberg gehoörigen Antheile und
Anrechte an dem im Dorfe Steuden,
im Mansfelder Seekreiſe und im Regie
rungsbezirke Merſeburg liegenden Ritter-
gute Steuden, beſtehend in 208 Mor-
gen 16 Quadrat-Ruthen kulturfaähigem
Acker, 4 Morgen 107 Quadratruthen
Graben und Anlande, der Hälfte der zum
Rittergute Steuden gehörigen Erbzinſen,
Sackzehnten und Jagdnutzung, abgeſchatzt

a) ohne Beruckſichtigung des verſchlech
terten Kulturzuſtandes der Aecker auf

16,007 11 6b) mit Beruckſichtigung dieſes Zuſtan
des auf

11,835
durch Adjudikationsbeſcheid, publizirt 12.
November 1847, an den Gutsbeſitzer Kon
rad Becker zu Halle fur das Meiſtge-
bot von 16,025 veraußert, ſoll, weil
der Erſteher die Kaufgelder nicht erlegt
hat, auf Antrag der Glaäubiger wieder
ſubhaſtirt werden.

Hierzu haben wir vor dem Kreisge
richte zu Halle auf

den 14. Juli 1849 Vorm. 10 Uhr
Termin angeſetzt, und machen dies mit
dem Bemerken bekannt, daß Taxe, Hypo-
thekenſchein und die Verkaufsbedingungen
in unſerer Regiſtratur eingeſehen werden
können.

Alle unbekannten Realpratendenten wer-
den zugleich hierdurch aufgefordert, ſich
ſpäteſtens in dieſem Termine zu melden,
widrigenfalls ſie ihrer Anſprüche verluſtig
und ihnen ein ewiges Stillſchweigen aufer-
legt werden wird.
Königl. Preuß. Ober-Landes-

gericht.
Erſter Senat.

v. Schlieckmann.

Königliche Gerichts-Commiſſion
Zörbig.

Theilungshalber ſoll die den Oberamt-
mann Honigſchen Erben gehörige Wieſe
von 1 Morgen 147 (DRuthen am Rich-
terſchen Garten und Strenzbach, Spo-
rener Flur, Nr. 17 des Separationsplans,
abgeſchätzt zufolge der nebſt Bedingungen
in der Regiſtratur einzuſehenden Taxe auf
237 A 10 im Termine

den 18. Juni e. Vormittags 11 Uhr
an Gerichtsſtelle in nothwendiger Sub-
haſtation verkauft werden.

Bekanntmachung.
Der ſeit einer langen Reihe von Jah-

ren zu einem Material Geſchäft benutzte,

7

mit Stube, Kammer, Boden und Keller
ſoll anderweit meiſtbietend verpachtet wer-
den. Jm Auftrage des Eigenthumers habe
ich einen Termin

am 18. Mai, Nachmittags
3 Uhr,

in meinem Geſchaftszimmer angeſetzt.
Halle, den 20. April 1849.

Riemer, Rechtsanwalt.

am hieſigen Rathskeller angebaute Laden Backhaus- Verpachtung.
Der zeitherige Pacht des zum Rittergute

Crumpe gehoörigen Backhauſes geht zu
Michaelis d. J. zu Ende und ſoll daſſelbe
e da ab aus freier Hand verpachtet
werden.

Ein wo moglich unverheiratheter Hofe-
meiſter wird ſofort geſucht. Das Nä-
here bei Schmidt, Brunnenplatz Nr. 1425.

Ernenerte Einladung
z U r

Thierschau und Ausstellung landwirthschaftlicher und gewerb-
licher Erzeugnisse und Geräthe,

Nach früherer öffentlicher Bekanntmachung wird der Verband der landwirth-
schaftlichen Vereine in der Provinz Sachsen und den Anhaltinischen Landen am
31. Mai und 1. und 2. Juni d. J. hieselbst die angekündigte fünfte Generalver-
sammlung halten, hiermit auch am letzthemerkten Tage eine Thierschau und

Ausstellung landwirthschaftlicher Geräthe verbinden, woran sich in freundlicher
Vereinigung die hiesigen und andere Gewerbevereine mit einer vierzehntägigen
Ausstellung der mannigfaltigen Gegenstände ihrer Betriebsamlkeit anschliessen werden.

Die Versammlung findet in dem am Domplatze unter der Bezeichnung Hötel
de Prusse belegenen Gasthof des Herrn Spendelin statt und daselbst wird auch
über Ort und Zeit der Thierschau und Ausstellung Auskunft ertheilt, so wie auch
auf postfreie zeitige Bestellung für ein gewünschtes Unterkommen möglichst ge-
sorgt werden.

Sonach werden alle Gönner und Beförderer land wirthschaftlicher und gewerbli-
cher Betriebsamkeit ersucht, jene gemeinnützige Veraustaltung nicht nur durch
einen zahlreichen Besuch, sondern auch durch eine reichliche Zuführung zur Aus-
stellung geeigneter Gegenstände freundlich zu unterstützen, deren Anmeldung je-
doch zu den erforderlichen Aufstellungseinrichtungen spätestens bis zum 26. d. M.
postfrei unter Adresse des unterzeichneten Vereins zu bewirken und in Ansehung
deren es im Zwecke des Unternehmens nicht bloss auf Masterstücke, sondern
überhaupt auf Gegenstände ankommt, welche den Stand der land wirthschaftlichen
und gewerblichen Betriebsamhkeit in unserer Provinz erkennen lassen.

Halberstadt, den 4. Mai 1849.
I. A. Der Iandwirthschaftliche Verein hieselbst.

e

Große Auetion von ächtem Porzellan.
Mittwoch d. 16. Mai u. folg. Tage hindurch, jedes Mal

von S Uhr u. Nachmitt. von 2 Uhr ab, ſoll gr. Ulrichsſtr. Nr. 20
eine gr. Partie Porzellan, beſtehend in glatten u. barocken Kaffee u.
Theegeſchirren, Kaffee u. Vouillon-Taſſen, Terrinen, Schüſſeln,
Salatieren, Tellern, Töpfen, Kuchenkörben, Cabarets u. dgl.
m. meiſtbietend gegen gleich baare Zahlung verkauft werden.

J. H. Brandt, Auct.-Commiſſ. u. Taxator.

Friſch gebrannte Mauer- und Chamottſteine
ſowie Dachziegel ſind wieder vorrathig auf der Ziegelei am Weinberge bei

m re

A. E. Lehmann.
Friſcher Kalk Mauerſteine und Dachziegel beſter Qualität ſind

ſtets billigſt zu haben Ranniſche Straße Nr. 535, in den drei Schwanen.

Alle Arten weiblicher Handarbeiten, als;
Nähen, Sticken, Stricken, Hakeln, wer-
den ſchnell und gut angefertigt in der
Leipzigerſtraße Nr. 1606.

Ein zuverläſſiger Kutſcher findet ſofort
einen Dienſt auf dem Rittergute Buer

S e e eSaure Gurken in Oxhoften und
Se Gebinden von bekannter Güte hat e
S noch billigst abzulassen 49
99 Albert Bertram in Alsleben

an der Saale.w. 49III
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Für Gicht- n. Rheuma-Leidende.
Von den in faſt allen Ländern Europa's rühmlichſt bekannten, von

à Stück mit Gebrauchs Anweiſung I5 Sgr. ſtärkere Sorten I NRthlr. S

und 1 Rthlr. 15 Sgr. Swird bei nachſtehenden Herren ſtets Lager gehalten. Die ſchnelle und ſichere Heilkraft der Goldberger'ſchen Ketten
gegen rheumatiſche, gichtiſche und nervöſe Uebel aller Art, als:

Kopfgicht, Geſichts- und Halsweh, Zahnſchmerzen, Ohrenſtechen, Bruſt-, Rücken und Lendenweh, Gliederreißen,
Krampfe, Herzklopfen, Schlafloſigkeit, Harthoörigkeit u. ſ. w.

iſt wohl ſo bekannt, daß ſie nicht weiter empfohlen zu werden braucht und ſind namentlich die, in einer gedruckten Brochure
zuſammengeſtellten, atteſtirten Erfahrungen und außerſt günſtigen Zeugniſſe von mehr denn Zwei Hundert geachteten Aerzten
und glaubwurdigen Privatperſonen über die überraſchenden Heilungen, welche durch die Goldberger'ſchen Ketten be
wirkt wurden die beſte Bürgſchaft fur deren Nützlichkeit und Bewährtheit und wird dieſe Atteſtſammlung in meinen ſämmt-
lichen Niederlagen gratis ausgegeben.

Da meine Ketten bereits vielfach nachgebildet und anderweitig ausgeboten werden, ſo
bitte ich darauf zu achten, daß jede K. K. patentirte Goldberger'ſche galvano-eleectriſche Kette
auf der Vorderſeite ihres Etuis meinen Namen und auf der Rückſeite den K. K. öſtreich. Ad-
ler und das Wappen der freien Bergſtadt Tarno witz trägt.

J. T. Goldberger in Tarnowitz, im Oberſchl. Bergbezirk,
K. K. privil. Fabrik von electro-magnetiſchen Apparaten.

Jn Alsleben a/S. bei Herrn F. G. Meiſe, General-Depoſitair.
Acken a/E. bei Herrn Theodor Schmidt, Löbejün bei Herrn E. W. Pitschke,
Aſchersleben bei Herrn H. F. Lindemann, Magdeburg bei Herrn H. Düring,
Artern bei Herrn A. F. Lage,
Bernburg bei Herrn Fr. Kahle,
Calbe a/S. bei Herrn Fr. Göricke,
Cönnern bei Herrn Adelbert Loſſier,
Cöthen bei Herrn Wilh. Fitzau,
Delitzſch bei Herrn Fr. Naumann,

Merſeburg bei Herrn Louis Garcke,
Mühlhauſen bei Herrn Fr. Stötzel,
Naumburg bei Herrn C. F. Schultze,
Nordhauſen bei Herrn Ferd.
Quedlinburg bei Herrn A. W. Neinking,
Querfurt bei Herrn Herrm. Hofmann,

Deſſau bei Herrn H. Döring, Ranis bei Herrn Carl Schenermann,Eilenburg bei Herrn Ludwig Nell, Sangerhauſen bei Herrn Schmidt Töttler,
Eisleben bei Herrn Anton Wieſe, Staßfurth bei Herrn G. H. Fröhlich,
Erfurt bei Herrn R. Roſtkoten, Salzwedel bei Herrn H. Berends,
Gardelegen bei Herrn L. Sommer, Stendal bei Herrn Wilh. Erich,
Genthin bei Herrn Rud. Schneider, Stolberg bei Herrn Apoth. Marſchhauſen,
Gerbſtedt bei Herrn Wilh. Krumme, Torgau bei Herrn Guſtav Lietzo,
Greußen bei Herrn Morxitz Buddenſieg. Weißenfels bei Herrn C. F. r
Halberſtadt bei Herrn J. C. Petzold, Wettin bei Herrn Theod. Schreiber,
Halle a/S. bei Herrn Franz Laage, bei Herrn F. A. Haberland,Heldburg bei Herrn G. Kallenſee. Wolmirſtädt bei Herrn C. F. Troch,
Lohburg bei Herrn Apoth. Hornemann, Zerbſt bei Herrn E. Ritzer.

Bei unſerer Abreiſe nach Nord-Ame- Eine frequente Schenkwirthſchaft in hie- Anzeige.
rika ſagen wir allen Freunden und Be ſiger Stadt iſt wegen Familienverhaältniſſen Ein alter noch guter zweiſpaänniger
kannten ein herzliches Lebewohl. ſofort vortheilhaft zu verkaufen auch kon Kapſel- Wagen ſteht billig zu verkaufen

Halle, den 13. Mai 1849. nen der Kaufſumme darauf ſtehen blei beim Schmiede Meiſter Kreidner in
Wittwe Bauermeiſter ben. Näheres bei C. Heyne in Wei- Böſenburg.

und Tochter. ßenfels.
Zum Himmelfahrtstag, Donnerstag

5000 Cour. ſind auf landliche Grund Ein mit guten Zeugniſſen verſehener den 17. Mai, ladet zum Tanzvergnügen
ſtücke auszuleihen durch den Rentmeiſter Kutſcher findet ſofort einen Dienſt auf ergebenſt ein
Wünſchmann in Schraplau. dem Hofe zu Domnitz. K. Kunze in Reideburg.

Gebauerſche Buchdruckerei.



Ketten

reißen,

ochure
lerzten

en be-
mmt-

t, ſo
Kette
Ad-

Erſte Beilage zu Nr. 111

Bild,
Man glaubte,

daß das Feuer nicht weiter um ſich greifen wuürde, da auf den
oberen Balken ſechs Fuß Erde lagen,
das Feuer in untere Fenſter-Etagen, wodurch Treppen zu bren-

brachen.

als wären in Dresden

des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt u. Land.
Dienstag, den 15. Mai 184A9.

Deutſchland.
Thorn, d. 8. Mai. Die Garniſon aus dem Bruücken

kopf war heute fruüh um 7 Uhr zum Exerciren herausmarſchirt,
unter Zurücklaſſung von 20 Mann Wache in der Kaſerne, wie
ſonſt gewöhnlich. Um 10 Uhr Vormittags bricht ploötzlich unter

dem Zinkdache Feuer aus, und es wahrte keine halbe Stunde,
ſo ſtand bei dem großen Sturme die ganze Kaſerne in einem
Feuermeer und brannte bald ganzlich herunter.
chen Montirungs- Kammern befanden ſich dort, nebſt 2 3000

neuen Gewehren.
tirungen an,
dreifachen beſſeren Montirungen ſind verbrannt.
wahrend des Brandes bei dem großen Sturme war für die

Stadtbewohner unbeſchreiblich, da ſich von jeder Seite,
150 Schritt vor der brennenden Kaſerne, zwei Pulver-Maga-

zine befinden,
Augenblick eine fürchterliche Exploſion befürchtete,
vor der Glut unmoöglich war, die Kaſerne zu retten, ſo war-
fen ſich die Artillerie Offiziere mit ihren muthigen Artilleriſten
auf die Pulvermagazine, da der Wind die Flamme gerade auf
daſſelbe trieb, und es gelang, die Pulvermagazine zu retten, in
dem man die Luken mit Raſen und Erde verſtopfte,

Die ſammili

Die Soldaten hatten die ſchlechteren Mon-
welche ſie nun auch behalten haben, denn die

Der Schrecken

etwa

mit circa 1200 Centner Pulver und man jeden
allein da es

und ſo
viel Erde als möglich hinaufwarf. Es gewahrt ein ſchreckliches

dieſe ſchoune große Kaſerne jetzt in Trümmern zu ſehen.
wenn das Dach heruntergebrannt ſein wuürde,

allein der Sturm trieb

nen anfingen und auf Stellen die Balken mit ver Erde durch-

Dresden d. 12. Mai. Nach Empfang einer telegra-
phiſchen Depeſche aus Frankfurt a. M. hat der Reichscommiſ-

ſar Briegleb dem Reichsminiſterium ſeine Entlaſſung einge-
reicht und die Rückreiſe nach Frankfurt angetreten. Es verlau-
tet alſo daß derſelbe unter den obwaltenden Umſtänden ſeine

Thatigkeit in Dresden auf die Vornahme vorbereitender Schritte
(L. 3.)

Die Leipziger Zeitung ſchreibt über das verbreitete Gerücht,
ſtandrechtliche Erſchießungen

vorgekommen: „Auf Grund genauer Kenntniß der Sache kann
beſtimmt verſichert werden, daß in Dresden Niemand ſtand-

bei den königl. Miniſterien beſchränkt hat.

rechtlich erſchoſſen worden iſt, überhaupt ein Standrecht in Be-
zug auf Civilperſonen in Sachſen zur Zeit noch gar nicht be-
ſteht.“ Todte der Aufſtändigen hat man in Dresden bis jetzt
320 gezahlt.

Leipzig, d. 13. Mai. Das officielle namentliche Ver
zeichniß der bei Unterdrückung des dresdner Aufſtandes ge.
bliebenen und verwundeten königl. preußiſchen und königl. ſaäch-
ſiſchen Soldaten, ſo weit ſolche bis jetzt bekannt ſind, weiſt
nach: Preußen: 1) an Todten: 2 Offiziere und 6 Mann;
Sachſen 3 Offiziere und 20 Mann zuſammen 31 Mann.
2) An Verwundeten: Preußen 34 Mann Sachſen: 7 Offi-
ziere und 55 Mann, zuſammen 96 Mann.

Altenburg, d. 11. Mai. Hier hatte ein Theil Leute
nicht uübel Luſt, den Vorgangen in Dresden und Leipzig zu
folgen, aber die preußiſche Garniſon war dafür gar zu unbe
quem. Bald nach Beginn der Unruhen in Dresden erhielt
der Commandant der hier liegenden Reichstruppen den Befehl,
alle nach Sachſen abgehen wollenden bewaffneten Zuzuüge anzu
halten, zu entwafſnen und wieder nach Hauſe zu ſchicken, doch
konnte dies erſt geſchehen, nachdem der großte Theil der Zu

züge Altenburg bereits im Rücken hatte. Als die Preußen zu
dem beſagten Zweck den Bahnhof beſetzten, wurden ſie von
dem „Volke“ mit Hohngeſchrei empfangen, der Commandant
wendete ſich ſofort an den Bürgermeiſter mit der beſtimmten
Deutung, dahin zu wirken, daß ſolches Gebahren fernerhin
nicht wieder vorkomme, im Gegentheil würde er den vollſten
Gebrauch von den Waffen machen. Der hieſige Bahnhof iſt
übrigens bis zur Stunde noch von den Reichstruppen beſetzt,
und jeder mir den Dampfwagen Ankommende und Abgehende
wird, wenn er mit Waffen verſehen iſt, deren entledigt, ſonſt
aber unbeläſtigt gelaſſen.

Darmſtadt, d. 9. Mai. Der Antrag der Abgeordneten
zur zweiten Kammer: Lehne, Franck, Mohr, v. Steinherr,
Eretzſchmar, Göörz, Glaubrech und Hillebrand, die Erhebung
von Rheinbaiern und Sachſen zu Gunſten der Reichsverfaſſung
und die Beeidigung auf dieſe betreffend, kam in der heutigen
159ſten Sitzung der Kammer zur Berathung und veranlaßte
eine mehrſtündige Diskuſſion, in welcher ſich außer den genann-
ten Abgeordneten namentlich noch Herr K. Zoöppritz fur den
Antrag ausſprach, welchen die Abgeordneten Krug, Schenk,
Volhard, von Rabenau II. ganz oder theilweiſe als nicht ange
meſſen, beſtehenden Staatsverträgen und den Beſchlüſſen der
Nationalverſammlung zuwider bekaämpften. Nach dem Schluſſe
der zum Theil ſehr lebhaften Debatte, welcher kein Regierungs
kommiſſar anwohnte, ſchritt die Kammer zur namentlichen Ab-
ſtimmung. Der erſte Theil des Antrags: „die Kammer wolle
der thatkräftigen Erhebung der baieriſchen Rheinpfalz und Sach-
ſens zur Durchführung der deutſchen Reichsverfaſſung ihre freu
dige Anerkennung ausſprechen ward mit 21 gegen 17 Stim
men angenommen. Der zweite Theil: „die Staatsregierung
aufzufordern, keinen andern Teuppen den Durchzug durch das
Land zu geſtatten, als ſolchen, welche im Dienſte der Reichs
Centralgewalt handeln und ſich durch ſpeziellen Befehl derſelben
als hierzu berechtigt ausweiſen“, wurde mit 22 gegen 16 Stim-
men verworfen desgleichen der Antrag des Ausſchuſſes: „den
Durchzug preußiſcher und baieriſcher Truppen nur ſo lange zu
verhindern, als Preußen und Baiern in ihrem rechtloſen Wi-
derſtande gegen Anerkennung der Reichsverfaſſung beharrten.“
Der dritte Theil des Antrags dagegen ward, trotzdem bei der
Debatte mehrfach auf die entgegenſtehenden neueſten Beſchluſſe
der Nationalverſammlung aufmerkſam gemacht wurde, alſo lau-
tend mit 27 gegen 11 Stimmen angenommen „Die Staats-
regierung weiter aufzufordern, ſofort die Beeidigung auf die
Reichsverfaſſung im ganzen Lande, vor Allem fur Beamte und
das Militair, anzuordnen, und dem heſſiſchen Bevollmachtigten
bei der Centralgewalt die Weiſung zu ertheilen, aufs Kraftigſte
dahin zu wirken daß dieſe Maßregel in Deutſchland zum Voll-
zuge komme.“ Ein Amendement des Abgeordneten Volhard,
die Bürgerwehr noch beſonders mit einzubegreifen, ward gleich
falls, wiewohl es ſich von ſelbſt verſtehe, angenommen.

Karlsreuhe, d. 10. Mai. Jn der heutigen Sitzung der
II. Kammer ſtellte Abg. Hauſſer im Vereine mit dem Abg.
Mittermaier folgende Anträge, welche, nachdem Staatsrath
Bekk die kurze, klare und bündige Zuſtimmung und die bereit-
willige Erfüllungszuſage im Namen der badiſchen Regierung
abgegeben hatte, gegen 1 Stimme angenommen wurden: Die
badiſche II. Kammer beſchließt, die Regierung zu erſuchen
1) unverzuglich die Beeidigung auf die Reichsverfaſſung wenig-
ſtens der im Jnlande befindlichen badiſchen Truppen, ferner
der Burgerwehr und der badiſchen Staatsbürger überhaupt zu
verfügen; 2) die Einleitung zur Vornahme der Wahlen zum
künftigen Reichstag anzuordnen 3) jeden Angriff auf die An
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erkennung und Wirkſamkeit der Reichsverfaſſung mit allen ihr
zu Gebote ſtehenden Mitteln abzuwehren 4) auf keinen Fall
zu dem von der preußiſchen Regierung eingeleiteten Congreſſe
über Berathung der Reviſion der bereits verkundeten Reichs
verfaſſung einen Bevollmachtigten zu ſenden oder überhaupt an
einer ſolchen Berathung ſich zu betheiligen und im Einverſtand-
niſſe mit den Regierungen welche bereits die Verfaſſung aner-
kannten jeder Aufforderung zu einer octroyirten Reichsverfaſ
ſung mit Kraft entgegenzutreten. Dieſen Beſchlüſſen wurde
auf Antrag des Abg. Buhl noch der weitere beigefügt, daß
beim Beginne der morgigen Kammerſitzung die Mitglieder der
II. Kammer den Eid auf die Reichsverfaſſung, allen übrigen
Staatsbürgern mit gutem Beiſpiele vorangehend, leiſten wer-
den. Endlich ward vom Staatsrath Bekk auf den Antrag
des Abg. Biſſing, daß der mit Darmſtadt gemeinſchaftliche Ge
ſandte in Berlin, General Schäffer, alsbald abberrufen wer-
den ſoll, die Erklärung abgegeben daß derſelbe bereits zuruck-
gekehrt ſei und wenigſtens von Seiten der badiſchen Regierung
nicht wieder dahin geſendet werde. (F. J.)

Vor Frideriecia, d. 8. Mai. (Morgens.) Die ſchles-
wig-holſteiniſche Artillerie beſchießt Fridericia, und der
auf einigen Stellen aufſteigende Rauch verkündet, daß ihre
Schüſſe gut getroffen haben. Starken Widerſtand wird der
ſchlecht und ſehr weitläufig befeſtigte Ort nicht leiſten können,
und ſobald die Kurheſſen und Baiern, die ſchon auf dem Mar-
ſche von Kolding begriffen, angekommen ſind, wird man wahr-
ſcheinlich verſuchen, die Stadt zu nehmen. Fur die däniſche
Armee ſieht es jetzt aber ſchlimm aus, denn der ſehr heftige
Oſtwind erſchwert die Ueberſetzung nach Fuhnen ungemein, ja
macht dieſelbe faſt unmöglich. Da nun auch die Preußen, die
Veile ſchon genommen haben ihr leicht in den Rücken kom-
men, ſo dürfte es beſonders für ihre Kavallerie ſehr ſchlimm
ausſehen, und die Gefangennehmung derſelben gar nicht ſo ganz
unmöglich ſein. Daß die Daänen wenigſtens ſehr viele ihrer
Pferde werden bei einer Ueberſetzung zurucklaſſen müſſen, iſt

ſehr leicht zu erwaren. (C. 3.)Aus Nord-Schleswig, d. 10. Mai. Unter Leitung
des Generals v. Bonin hat die Beſchießung der Feſtung
Friedericia begonnen, während die aus Preußen und Baiern
kombinirten Kolonnen den Feind über der Richtung zwiſchen
Veile und Horſens verfolgen. Einige wollen wiſſen, daß
die Daänen in Begriff ſeien, die Kanonen von Friedericia weg-
zufuhren und die Feſtung, da ſie ſich nur einige Tage halten
kann, ohne Widerſtand preiszugeben Seekundige behaupten da-
gegen, daß es bei dem ſtarken Oſtwind den Danen unmoglich
gelingen konne, einen Transport Kanonen mit Truppen nach
dem Kattegat hinüberzuführen. Wir haben hier ſchönes, freund
liches Wetter und die Soldaten können gemuüthlich im freien
Felde bivouakiren.

Wien d. 10. Mai, Der Kaiſer iſt heute fruh um
4 Uhr auf der Eiſenbahn nach Preßburg gereiſt, woſelbſt er
um 6 Uhr früh ankam. Man glaubt nicht, daß der Aufent-
halt deſſelben länger als einige Tage dauern werde. Man
ſpricht noch immer von einem Beſuche des Kaiſers von Rußland.

Man vermuthet, daß Görgey mit ſeiner auf 80,000 M.
geſchätzten Armee gegen Mäahren und Schleſien marſchirt ſei.
Nach anderweitigen Nachrichten ſind die Grenzpaſſe Mahrens
bereits ſämmtlich militaäriſch beſetzt, mit Ausnahme jenes von
Sodomierczitz, welcher einſtweilen, bis Militär aus Goöding an-
langt, von dem dortigen Landſturm bewacht wird. Die letzte
Kavalleriecolonne des ſiebenbürgiſchen Armeekorps rückte am
26. April in Orſowa ein, wonach alſo dieſes ganze Korps im
Banat ſtand. Die Zahl der Magyaren in Kronſtadt war nur
gering. Das Schloß und die Anhöhen waren mit Kanonen be

ſetzt und eine Proclamation verhieß Beſchießung der Stadt bei
der geringſten Bewegung oder bei Annäherung der Ruſſen
Bei Sillein hat ein Gefecht ſtattgefunden in Folge deſſen die
Oeſterreicher ſich auf das rechte Ufer der Waag zurückzogen.
Der Verluſt derſelben war bei 40 Todte oder Verwundete.
Auch unweit Pollena, auf der Straße von Stry nach Mun-
kacs, fand ein Gefecht ſtatt; eine öſterreichiſche Kolonne, bei
der 2 Bataillone Deutſchmeiſter mit 9 leichten Geſchützen, hatte
ſich zu weit vorgewagt und wurde von einer uüberwiegenden An-
zahl Magyaren mit 18 Zwolfpfundern angegriffen. Es kam
nur zu Schußgefechten, doch konnten die Oeſterreicher dem uber-
legenen feindlichen Geſchützfeuer der Magyaren nicht widerſtehen
und mußten ſich, nachdem ſie mehrere Geſchütze vernagelt hat-
ten, zuruckziehen. Beſonders litt ein Bataillon Deutſchmeiſter
zumeiſt aus Wienern beſtehend. Sie hielten, ohne zu weichen
im heftigſten Kugelregen aus, bis man ihnen zurückzumarſchiren
befahl; 17 Offiziere blieben. Auch der Oberſt des Regiments,
von Bubna, wurde ſchwer verwundet nach Stry gebracht wo
er ſtarb. Ueber die Stellung des F.-M.-L. Vogel wird
mancherlei behauptet; während die Einen ihn in Kaſchau und
den G. M. Benedek in Kaäsmark glauben, behaupten die An-
deren, er wäre wieder nach Galizien zuruckgegangen. Bei Be
datin und Warin mußte Oberſt Trenk dem 3000 Mann ſtar-
ken Feinde, dem er nur 14 Kompagnieen entgegenſtellen konnte,
weichen und ſich nach Jablunka zuruückziehen.

Der Lloyd vom 9. Mai ſchreibt: Unter dem Oberbefehle des
Fürſten Paskewitſch ſind jetzt 106,000 M. ruſſiſche Truppen,
worunter 23,000 M. Kavallerie, im Anmarſche begriffen und
theilweiſe ſchon auf unſerm Boden. Am 4. Mai zogen 17,000
M. uüber Krakau zu uns herüber. Am folgenden Tage 22,000
M., mit ihnen 11,450 Pferde. Geſtern, als am 8. Mai, uber-
ſchritten 15,000 M. zu Tarnogrod und 26,000 M. zu Brody
die öſterreichiſche Grenze, mit ihnen 9800 Pferde. Heute, am
9. Mai, rücken in Woloſezys 17,000 M. ein, und am 11. Mai
werden zu Huſſyatyn 9000 M. nachfolgen. Hierbei ſind die
zwei großen Korps nicht mitgerechnet, welche uüber die Bulo-
wina und die Walachei nach Siebenbürgen marſchiren. Unter
Fürſt Paskewitſch kommandiren als oberſte Heerführer die Ge
nerale Rüdiger und Tſcheodajeff. Die Truppen bringen ſämmt-
lich alles Oasjenige in natura mit, was ſie für die erſten 15Ta-
ge, welche ſie auf unſerm Gebiete zubringen, bedürfen. Vom
15. Tag an werden alle Bedürfniſſe auf gewööhnlichem Liefe
rungswege gegen ſofortige Baarzahlung herbeigeſchafft. Um eine
Theurung im Lande, in Folge der großen Konſumtion jenes
Heeres, zu vermeiden, iſt die Vorſorge getroffen, daß in Po-
dolien und Volhynien große Vorräthe an Getreide, Heu c. auf
gehäuft und Schlachtvieh aller Art angeſchafft worden iſt, wel
che laut Uebereinkunft ſammtlich zollfrei nach Oeſterreich einge
bracht werden ſollen.

Flüchtlinge aus Guüns und Oedenburg, welche am 9. Mai
in Preßburg anlangten, erzaählen, daß ſich in der Gegend der
beiden genannten Städte kleine ungariſche Trupps zei

gen. (Ll.)Wien d. 10. Mai. Berichte aus Meſtre vom 7. Mai
in der Wien. Ztg. enthalten Folgendes: Nachdem der Mar-
ſchall Graf Radetziy mittelſt einer (bereits mitgetheilten) Pro-
clamation an die Einwohner von Venedig dieſe zur Uebergabe
aufgefordert hatte und die dagegen gewahrte Friſt am 6. vergeb
lich verſtrichen war, begann an dieſem Tage bei Malghera
neuerdings das Bombardement. Die zweite Parallele iſt been-
det, und nun geht es an die Trancheen-Eröffnung. Man
glaubt aber nicht, daß es die Beſatzung zu dem Aeußerſten
kommen läßt. Der Marſchall Graf Radetzky ſcheint ſeiner Sa-
che gewiß zu ſein, denn er hat bereits in Begleitung des Han

delsn
friede

chen,
der

bei
gehoör

diſcht

erna!

einer
verſi
ſchiet

heer

Folg

eines



dt bei
n.
ſen die

zogen.
ndete.
Mun-

vei

hatte

n An
kam
uber-

ſtehen

t hat-
eiſter,
ichen,
chiren

nents,

t, wo
wird

1 und
e An-
i Be-

ſtar
onnte,

e des

pen,
m und

7,000

2,000
über

Brody

am
Mai

nd die

Buko-
Unter

e Ge
immt-

5 Ta
Vom
Liefe-

m eine

jenes

n Po-
auf
wel

einge

Mai
id der
z zei

Li.)
Mai

Mar
Pro

ergabe

ergeb
lghera
been-
Man

ßerſten

r Sa
Han

chen, ſeine Rückreiſe nach Mailand angetreten.
der Marſchall wieder in Mailand ſein.

bei Malghera wurde vorgeſtern bis in die Gegend von Udine

11

delsminiſters von Bruck, nachdem er der Armee feine volle Zu
friedenheit über die bisherigen Operationen offentlich ausgeſpro

Am S. wollte
Der Kanonendonner

ehört.“e Feldmarſchall Radetzky hat den Sohn des Fürſten Win-

diſchgrätz, Kaiſerlicher Major, zu ſeinem Flügel Adjutanten
ernannt.

Großbritannien und Jrland.
Paris, d. 10. Mai. Die Nachricht von Aufſtellung

einer Armee am Rheine wird vom „Siecle“ beſtätigt. Daſſelbe
verſichert, in einem heute abgehaltenen Miniſterrathe ſei ent

ſchieden worden daß an der Rheingränze ein Beobachtungs
heer zuſammengezogen werden ſolle, um fur alle Fälle, die in
Folge der deutſchen Zuſtände eintreten könnten, bereit zu ſein.

Jta liert
Genueſer Blätter vom 7. Mai beſtatigen den Einmarſch

eines öſterreichiſchen Corps von 15,000 M. mit 36 Ka-
nonen unter Baron d'Aſpre in Toscana. Das ganze Mi-
niſterium hatte ſofort am 5. Mai ſeine Entlaſſung eingereicht.
Der Vortrab der Oeſterreicher rückte am 5. Mai Abends in
Piſa ein, um gegen Livorno vorzugehen. Die Mehrzahl der
Einwohner dieſer Stadt war für unverweilte Uebergabe. Am
4. Mai erhielten die Franzoſen in Civitavecchia 5000 M. Ver-
ſtärkung.

Türkei.
Ein Correſpondent des Lloyd ſchreibt aus Smyrna vom

28. April: Seit den letzten 14 Tagen ſind von Smyrna aus
bedeutende Truppenſendungen nach Konſtantinopel geführt
worden. Sämmtliche Lloyddampfer fuhren mit Soldaten be-
ſetzt von hier ab, und faſt täglich kommen Schiffe aus der
Hauptſtadt, um Truppen in Smyrna einzunehmen. Jn Kon-
ſtantinopel ſind bereits 6900 Zelte zu ihrer Unterbringung
erbaut, die Landwehr (Redif) iſt ſämmtlich einbeordert, ſo daß
die gegenwartige mobile Armee ſich ſchon auf 60,000 M. be-
lauft, aber bis auf 80,000 verſtärkt werden ſoll. Jm Arſenal
herrſcht ebenfalls große Thatigkeit. Man hat eine Menge neuer
Geſchütze angefertigt und viele davon nach der Walachei geſchickt.
Der ruſſiſche General Grabbe hat in Bezug auf dieſes Land
ſchon mehrere Conferenzen mit dem Großvezier, dem Miniſter des
Auswärtigen ſowie mit dem Sultan ſelbſt gehabt.

Kein Bürgerkrieg.
Die Deutſchen haben von jeher das Talent gehabt ſich

durch die beſte Sache gründlich zu ruiniren. Ein treffliches
Beiſpiel bietet die Reformation und ihre Folge, der dreißigjäh-
rige Krieg. Ganz wie gerufen kommt jetzt eine ahnliche Gele-
genheit, die Marzerrungenſchaft, welche zum Burgerkriege
einen vortrefflichen Stoff abgiebt. Da gilt es nun vor allen
Dingen die herrliche Maxime an die Spitze zu ſtellen: „Be-
ginne wie ein Weiſer und ende wie ein Thor!“ Dieſer gemäß
wählte die Nation die Verſammlung in Frankfurt, um den
Sturm zu beſchworen und eine freie Verfaſſung zu berathen.
Die Schwarzgelben thaten ihr Moglichſtes, um mit Hilfe der
Demokraten der Eintracht ein Garaus zu machen, was zwar
im ziemlichen Maße allein nicht vollſtändig gelang: eine bil-
dungsfähige Verfaſſung kam zu Stande. Jetzt ware der Zeit-
punkt gekommen, um aus dem Evangelium über die thoörichten
Jungfrauen den gebührenden Nutzen zu ziehen. Zunachſt mel
den ſich die Regierungen, denen das Kind binnen Jahresfriſt
zu groß geworden iſt, und wollen vereinbaren, d. h. den Kna-

Hände und Schienbeine an dieſem Feuer

gen oder den Büundel ſchnuüren!

ben wieder in die Windeln legen. Cirkularnoten fliegen wie
Gevatterbriefe und der alte Gallarock des Bundestages wird
ausgeklopft. Die rothen Demokraten, namentlich die gelehrten
Sachſen, beſtreiten die Legitimität des Kindes und ihre ſtaats
weiſen Kammern verweigern ihre Anerkennung eben ſo gut wie
die Koöonige, und die Ultramontanen ſchreien Zeter über den
Ketzer mit der Kaiſerkrone. Die gute Nationalverſammlung
bricht unter heilloſem Lärm die Bruücke der Vereinbarung ab
und Weſendonck, Schlöffel und Kompagnie verbarrikadiren die
Paulskirche, wahrend ihre Korreſpondenten in den Provinzen
eine allgemeine Schilderhebung organiſiren, d. h. ganz gemüth-
lich einige Städte in Brand ſtecken und einige Tauſende ohne
Umſtände erſchlagen wollen. Bürger und Bauer ſitzen ganz
verdutzt auf ihren Banken, anſtatt Brot, Märzveilchen in der
Hand und nicht ahnend, daß ſie die Komödie theuer bezahlen
müſſen. Der alte Erbfeind, der Franzoſe, waärmt ſich lachend

der deutſchen Einig-keit. Da ſchlägt der Konig von Preußen die Korn
und urplotzlich wollen die Sachſen die mit Jngrimm früher ab
gelehnte Verfaſſung; die Ultramontanen, die Piusvereine und
die Reaktion rufen dreifach Amen, während die Gemaßigten al-
len Parteien Unrecht geben. Hoch über den Prinzipienwaſſern
ſetzt jetzt der Märzverein ſeinen Thron neben die Paulskirche
und die Poſaunenengel Raveaux, Fröbel, Wöhler und Simon
blaſen alles deutſche Volk zum jüngſten Gericht, d. h. in ehr-
licher deutſcher Sprache: ſie ſind niederträchtig und wahnſinnig
genug, den Buürgerkrieg zu verkünden, von deſſen gluckſeligen
Folgen Dresden bereits ein Lied zu ſingen weiß. Kommt der
Raveaux nach Köln, ſo wird ihm ſicher ein Fackelzug, der mehr
gilt als der Wohlſtand des Vaterlandes! Was nun, ihr Prin-
zivien-Wagenlenker? Wollen die Pferde nicht über den Graben?
Der Süden greife zum Schwerte und trage ſich lahm an der
Muskete wozu ſoll's nützen, er will ja die Verfaſſung und es
iſt kein Feind da! Alſo gegen Preußen iſt der Zuzug gerichtet
Jhr lieben Leute, hüter euch, einem ſtarken Manne ins Haus
zu brechen, der Muth beſitzt und ein Zündnadelgewehr in der
Hand hat. Ueberlegt euch den Fall! Ein Paar wirklich man-
gelhafte Paragraphen ſind ſo viel Kopfnüſſe nicht werth! Aber
das Miniſterium Brandenburg? Gut wir ſind auch ſeine An-
beter nicht, allein es giebt ein weniger gefährliches Mittel, um
damit fertig zu werden. Wahlt nicht die Rothen und nicht die
Schwarzen in die Kammern, ſondern verſtändige Leute von gema-
ßigter Geſinnung, die können dem Miniſterium den Weg zei-

Zeigt mir einen Maulhelden,
der auf der Barrikade geſtorben ware? Wenn ſie die Betro-
genen ins Feuer dirigirt, meiden ſie die blauen Bohnen und
ſteigen auf den Berg, um nach der Hinterthür ſich umzuſehen.
Dieſe Woölfe in Schafskleidern wird auch das Gericht noch er
eilen. Burger und Bauern, einen Bürgerkrieg könnt ihr ma-
chen, ſo wie theures Brot, Bettler und Waiſen, allein das Ende
wird ſtets das Säbelregiment ſein, und der Teufel lacht ins
Fauſtchen, ob eurer Dummheit. Dinte iſt beſſer wie Blut;
ſchreibt einen guten Stimmzettel, und ihr ſelbſt, nicht jene Ver
führer haben das Vaterland gerettet! (P.-C.)

Deutſche Rationalverſammlung.
Frankfurt, den 11. Mai.

Die Sitzung wird um 1228 Uhr eröffnet. Nach der Verleſung des
Protokolls macht der Vorſitzende die Mittheilung, daß Hr. Vorſitzender
Simſon ſeit geſtern bedeutend erkrankt ſei; er ſei geſonnen geweſen
ſeine Stelle niederzulegen, habe ſich jedoch auf die Bitte des Viceprä
ſidenten einreden laſſen, dieſelbe und den Titel beizubehalten. (Beifall.)
Eine Mittheilung des Praſidenten der württembergiſchen zweiten Kam
mer der Abgeordneten wird verleſen, worin derſelbe anzeigt, daß die
Kammer ſich an die königl. Staatsregierung mit der dringenden Bitte
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gerichtet habe, in Bezug auf die preußiſche Drohung die d
aufzufordern, nicht zu dulden, daß ein deutſcher Staat in ihre Befug-
niſſe eingreife und ihr unverzüglich die ganzen württembergiſchen Streit-
kräfte zu Gebote zu ſtellen. (Bravo.) Der Vorſitzende verkündet
hierauf, daß ungefähr 25 Zuſtimmungsadreſſen von Bezirks und Stadt

emeinden, Volksverſammlungen, Bürgerwehrvereinen eingelaufen ſind.Ee führt ſie namentlich an. Es befinden ſich darunter ſolche aus Ro

ſtock, Königsberg, Frankfurt a. d. O., Hildesheim, Göttin
en Heidelberg, von den 54 Landgemeinden der bayeriſchen Oberpfalz.
olgende Abgeordnete haben ihren Austritt angezeigt: Scheller aus
rankfurt a. d. O., Kosmann aus Stettin, Gieſebrecht aus Stettin,

v. Raumer aus Berlin, Plehn aus Marienburg, Röder aus Neuſtettin,
Nizze aus Stralſund, v. Gladis aus Wohlau, Zernig. Dieſe Abgeord-
neten erklären ihre ſchriftlich abgegebene Austrittsanzeige durch den
Umſtand, daß die Nationalverſammlung ihren Beruf nach ihrer Anſicht
erfüllt habe. Alle legalen Mittel zur Durchfuührung der Verfaſſung
ſeien erſchöpft und die Unterzeichneten wollen ſich nicht fur gewaltſame
Mittel entſcheiden. Nach einer Erklärung des interimiſtiſchen Reichs
miniſterpraſidenten von Gagern, daß das Miniſterium ſeine Function
bis zur Bildung eines neuen Miniſteriums fortfuühren werde, und daß
Se. kaiſ. Hoheit heute Morgen geäußert, er ſei eifrig damit beſchaftigt,
ein neues Miniſterium zu bilden, verlieſt der Vorſitzende einen Dring-
lichkeitsantrag des Abg. v. Reden, welcher auf die Emiſſion von Ma
rine anweiſungen hingeht. Der Vorſitzende verlieſt hierauf eine ihm
von Hrn. Dr. Löwe überreichte Erklärung des Präſidenten Simſon, worin
derſelbe anzeigt, daß ſein ſich immer verſchlimmernder Zuſtand ihm die
Ausſicht benehme, ſobald ſeinem Amte vorſtehen zu können, daß er
daher ſein Amt niedergelegt und der Verſammlung für ihr ſeither er
wieſenes Zutrauen danke. Die Neuwahl des Prua ſidenten ſoll mor
gen vorgenommen werden.

Abg. Raveaurx theilt mit, daß er dem Erzherzog Reichsverweſer
den geſtern erſtatteten Bericht uüberſchickt, und daß derſelbe in einem
heute dem Sprecher zugekommenen Schreiben den Bericht über das mit
der Deputation gepflogene Geſpräch als getreu anerkannt habe.

Der Vorſitzende verkündet hierauf den Uebergang zur Tagesord-
nung. Die Majorität des Ausſchuſſes ſtellt folgende Anträge:

Die Nationalverſammlung beſchließe
Die Mitglieder der deutſchen Reichsverſammlung ſchwoören in

We anzuberaumenden feierlichen Sitzung den Eid auf die Ver-
aſſung.2) Der Keichsverweſer iſt aufzufordern, die Verfaſſung ebenfalls

zu beſchworen.
3) Die Regierungen ſind aufzufordern, Militär, Burgerwehr und

Beamten auf die Verfaſſung zu beeidigen.
4) Diejenigen Regierungen, welche ſich bereits für die Verfaſſung

erklärt haben, ſind aufzufordern, ihre bewaffnete Macht zum Be
hufe der Bildung eines Reichsheeres der Nat.Verſammlung zur
Verfügung zu ſtellen.

5) Eine neue Deputation von 12 Mitgliedern iſt an den Reichs
verweſer abzuſenden, um ihn zu fragen, ob das neue Miniſterium
bereits gebildet ſei. Bis zum Empfange der Antwort bleibt
die Verſammlung permanent.

Abg. Wernher von Nierſtein erklärt im Namen der Minorität,
die ſich einfach auf den Boden des organiſchen Geſetzes vom 28. Juni
ſtelle, daß dieſelbe einfach darauf antrage, ber die Anträge der Abgg.
Weſendonck u. A. zur motivirten Tagesordnung uüberzugehen. Er er
klart ferner daß er und mehrere andere Mitglieder des Ausſchuſſes
(Waitz, Droyſen, Fiſcher, Stahl und Plathner) in Folge des geſtrigen
Beſchlüſſes der Majorität des Ausſchuſſes aus demſelben ausgetreten
ſind. Die Discuſſion wird eroffnet.

Abg. Eiſenmann. Jetzt haben Sie
Wir dürfen uns nicht ſo ſchnell von der Bahn der Geſetzlichkeit entfer
nen; hüten wir uns, den Feinden der Verfaſſung einen Vorwand zu
geben, gegen uns aufzutreten.

Abg. Welcker. Jch bin bereit, für den Antrag der Majorität
zu ſtimmen, wie überhaupt für Alles, was irgendwie zür Durchführung
der Verfaſſung förderlich ſein kann. Jch bin auch der Anſicht, daß wir
ſo lange als möglich auf dem geſetzlichen Boden bleiben müſſen. Der
Redner zeigt hierauf, wie es nothwendig ſei, daß man, wenn eine

von Erfolg ſein ſolle, an der Verfaſſung und an dem
Principe des Bundesſtaates feſthalte. Die Disciplin der gemeinſamen,
r Rechtsgrundſaätze, die Disciplin des Glaubens müſ-
ſen dw uns Wirt 5

Abg, Waitz. Wir ſtehen noch nicht in der Verfaſſung, ſondernvor der, eleg. das Oberhaupt, der Reichstag auſ s nis
mus der Verfaſſung, fehlen wie kann man ſie beſchwören Der Red
ner erklärt, daß ſeit dem Beſchluſſe von geſtern ſeine Hoffnung auf die
Z. gfübria Der Verfaſſung geſunken iſt. Nur auf feindlichedies geſchehen. ie heutigen V ſchläge können ſeine Periſ

die Folgen des Erbkaiſers.

u keiner andern Anſicht bringen. Zwei extreme Parteien ſtreiten
jetzt. Keine von dieſen extremen Parteien wird ſiegen; aus dem Kampfe
wird das Panier der Verfaſſung als Zeichen der Verſöhnung hervor
treten.

Abg. Rapegux. Der einzige Unterſchied, welchen ich zwiſchen
der Partei des Vorredners und derjenigen finde, welche für die Ver-
faſſung kämpfen will, iſt der Mangel an Muth. Sie laufen fort und
überlaſſen das Vaterland und die trug ſich ſelbſt. Das ſind keine
Volksvertreter, ſondern Volksverrather. an trifft militäriſche Maß-
regeln. Jch glaube nicht, daß man ſobald einen Angriff auf uns beab-
ſichtige; aber wer bürgt uns dafür daß man jetzt nicht einen Streich
egen jene Staaten vorhat, welche die Verfaſſung anerkannt haben?
enn wir nicht vereiden laſſen und ſo lange berathen, bis das Volk

der Erhebung müde, matt geworden dann wird die Reaction in Ruhe
ihre Siege feiern und man wird das Unabwendbare über ſich ergehen
laſſen. Der Bürgerkrieg iſt da, Deutſchland iſt eutehrt die Manner,
welche für ihre Vaterlandsliebe in Dresden fielen, waren keine katt be
rechnenden Verſtandsmenſchen ſie ſtarben in ihrer Begeiſterung für
das Vaterland. Auch Herz hat der Menſch neben dem Verſtande.
Allein es ſcheint, daß bei gar Vielen dieſer Verſammlung das Herz
gänzlich zu Waſſer geworden ſei. Sie ſehen, daß Sie ſich mit Jhren
kalten Berechnungen geirrt haben. Hingegen wir haben Jhnen Alles
vorausgeſagt. Die preußiſche Regierung fällt bloß durch Gewalt. Nie
werden Sie das preußiſche Heer beſiegen, wenn Sie ihm die Verfaſſung
entgegenhalten und ſagen wir halten daran feſt. (Heiterkeit.) Wir
müſſen uns in 24 Stunden überzeugen, ob die Centralgewalt mit uns
geht oder nicht. Neben uns gehen kann ſie nicht. Geht ſie nicht mit,
ſo mag ſie fallen. Beifall links.)

Abg. Hermann zeigt, wie die Verſammlung gefehlt dadurch, daß
ſie den Boden der Souveränetat verlaſſen und angeboten habe, wo man
habe ablehnen können. Nach der Ablehnung hätte man aber ein anderes
Oberhaupt beſtimmen ſollen denn nur ein ſolches könne die Verfaſſung
legal durchführen. Aber Sie dachten die Frucht der Revolution zu ernten,
die Sie veranlaßten. Jch verabſcheue ſolche Mittel. Das einzige Mittel,
welches ich kenne, iſt, wählen Sie ein anderes Oberhaupt. Dieſes wird
verfaſſungsmäßig die Verfaſſung durchführen. Die proviſoriſche Central-
gewalt kann dies nicht als ſolche. Es muß ein Weg gefunden werden, auf
welchem die Regierungen von Preußen, Oeſterreich und Bayern ihre Vor
ſchläge vor die Verſammlung bringen können welche alsdann darüber zu
entſcheiden hat. Der Redner will ein anderes Oberhaupt und zwar den
Reichsverweſer, welchem einſtweilen die Würde eines Oberhauptes über-
tragen würde. Der nächſte Reichstag würde unverzüglich zuſammenberufen,
er hätte conſtituirende Gewalt, erhielte die Vorſchläge der Regierungen,
welche man nicht geradezu annehmen, aber auch nicht ablehnen könne.
Der Redner hat einen derartigen Verbeſſerungsantrag geſtellt.

Der Vorfitzende verlieſt hierauf einen Antrag des Abg. Zell, bis mor
gen 9 Uhr der Bildung eines neuen Miniſteriums entgegenzuſehen und dann
erſt im Sinne der geſtrigen Beſchlüſſe zur Durchführung der Verfaſſung,
weiter zu beſchließen. Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenom-
men. Abg. Zell zieht ſeinen Antrag zurück.

Abg. Wernher von Nierſtein ſpricht, nachdem ihm die Verſamm-
lung, trotz ſeines Austritts aus dem Ausſchuſſe, das Wort zugeſtanden,
für den Antrag der Minorität. Der Redner wendet ſich an die Majorität
von geſtern, malt ihr die traurigen Folgen, welche ihre geſtrigen Beſchluſſe
bringen könnten, und ſchließt: Sie machen mit dem Teufel Revolution,
und weil Sie mit ihm einen Pact gemacht haben ſo wird er fie holen.

Abg. Hagen aus Heidelberg ſpricht für den Antrag der Majorität
als Berichterſtatter.

Abg. Holland nimmt den Antrag des Abgeordneten Zell wie-
der auf.

Ein zweiter Antrag auf Vertagung der Sitzung von demſelben Abge
ordneten wird angenommen.

Eine Jnterpellation des Abg. Simon aus Trier wird für dringlich
anerkannt. Der Abg. fragt ob es wahr ſei, daß vergangene Nacht zwei
Schwadronen öſterreichiſche Cavallerie und zwei öſterreichiſche Batterien in
Frankfurt angekommen, zu welchem Zweck fie in der Umgebung ſtationirt
ſind, und ob es wahr iſt, daß das Tragen von Waffen und Abzeichen ver-
boten worden ſei

v. Gagern: Jch kann die Frage nicht ſo ausführlich beantworten,
als ehemals da mir die Kenntniß der Thatſache fehlt. Jch weiß nur,
daß die öſterreichiſchen Executionstruppen wieder aus Homburg abgegangen
find. Jch werde die Jnterpellation dem Herrn Kriegsminiſter übergeben
der ſie morgen beantworten wird. Ein Verbot von Abzeichen iſt vom Mi-
niſterium nicht ausgegangen,

Schließlich zeigt der Vorſitzende noch den Austritt des Abg. Detmold
aus Hannover aus der Nationalverſammlung dann den Austritt der oben
erwähnten Abgeordneten aus dem Dreißigerausſchuſſe an. Die Sitzung
wird um 3 Uhr geſchloſſen. Nächſte Sitzung morgen Sonnabend den
12. Mai Morgens 9 Uhr.
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Frankfurt, den 12. Mai.
Vicepräſident Hr. Reh eroöffnet die Sitzung 9 Uhr Vormittags.

Eine als äußerſt dringlich bezeichnete Adreſſe aus Nürnberg von dem
Ausſchuſſe der fränkiſchen Volksvereine an die Reichsverſammlung wird
verleſen. Unter der Erklärung unerſchütterlicher Aryengee des
Volkes von Franken an die Reichsverfaſſung wird zur Vermeidung
drohender Zuſammenſtöße um Zuſendung eines Reichskommiſſars gebe
ten und werden die HH. Vogt, Raveaurx, Simon von Trier in
der Adreſſe dazu namhaft gemacht. Abg. Hr. v. Reden gründet denAntrag derauf daß das Reichsminiſterium zur ſofortigen Abſendung

von Reichskommiſſaren nach Franken aufgefordert werde, die im Sinne
des von, der Reichsverſammlung unterm 10. Mai gefaßten Beſchluſſes
zu beauftragen ſind. Der Antrag wird angenommen.

Von Zuſtimmungsadreſſen kommt wieder eine anſehnliche Reihe
zur Anmeldung. Jhre Urſprungsorte zerſtreuen ſich von Konſtanz am
Bodenſee bis Schleſien, in die Grafſchaft Mark und in das Königreich
Hannover. Die zahlreichſten rühren vom Rheine und beſonders aus
der bairiſchen Pfalz her.

Die Herren Zell von Trier, Werner aus Koblenz und Genoſſen,
theilten im Auftrage des rheiniſchen Städtetages eine Abſchrift der dort
gefaßten Beſchluſſe mit.

Während Herr Hirſchberg aus Sondershauſen ſeine früher ge-
gebene Austrittserklärung zurücknimmt, legen heute ihre Vollmachten
nieder die Herren: v. Selaſinsky, Hugo aus Goöttingen, v. Both-
mer (dieſe Beiden ſind Hannoveraner. Die übrigen Preußen.) Tei-
chert, Siehr, Graf von der Golz, Brescius, v. Kalkſtein,
Falk aus Ottolangendorf, Rahm, Scholz aus Neiſſe, Pinder,
v. Wrochem, Bandelow, Kutzen, Ortel, Deetz und Schrötter.

An der hierauf vorgenommenen Präſidentenwahl betheiligen ſich
313 Mitglieder von denen 165 Stimmen auf Herrn Reh aus Darm-
ſtadt, 142 auf Herrn Löwe von Kalbe fallen. Herr Reh wird dem
nach als Präſident der verfaſſunggebenden Reichsverſammlung ver-
kündet und übernimmt dies Amt mit der Bitte, ihm „eine Nachſicht
und Unterſtützung zu gewähren, wie ſie keiner ſeiner Vorgänger nö-
thig hatte.“ Den ſich häufenden Austrittserklärungen entgegen drückt
der Präſident ſodann die Ueberzeugung aus, daß es jetzt vielmehr die
dringende Pflicht Aller ſei, in feſter Stellung auszuharren, um den
veiden um Deutſchland kämpfenden Feinden der Reaktion und der
Anarchie“ (Ziſchen von der Linken bei „Anerchie“) die Spitze zu bieten.
Der Anarchie und der Reaktion müſſen wir mit allen uns zu Gebote
ſtehenden geſetzlichen Mitteln entgegentreten. Meine Herren, wir al
lein können den die Freiheit, Einheit und den Wohlſtand des Vater-
landes auf lange Zeit gefährdenden Zuſammenſtoß verhindern. Wir
allein nehmen noch eine feſte Stellung zwiſchen dieſen zwei Feinden ein,
und wir allein können hoffen, ſie mit Gottes Hülfe zu bezwingen.
Meine Herren, laſſen Sie uns die Wichtigkeit unſerer Pflicht in ihrem
ganzen Umfang erkennen; laſſen Sie uns den großen Gefahren muthig
in den Weg treten; rechtfertigen Sie das Vertrauen, das aus allen
Theilen des Vaterlandes uns entgegentritt. Wir ſollen nicht eine Re
volution machen; nein wir ſollen ſie ſchließen. Seien wir einig und
beſonnen Einigkeit und Beſonnenheit werden dann auch wie in den
Vertretern ſo im Volke herrſchen, Sie werden die Zukunft des Vater
landes retten, ſeine Freiheit und ſeine Einheit. (Lebhafter Beifall von
der Mitte links Ziſchen.)

Sodann wird die Einſammlung der Stimmzettel zur Wahl zweier
Schriftführer angeordnet.

Beim Uebergange zum dritten Gegenſtande heutiger Tagesordnung
iſt eine Nachricht über die Bildung eines neuen Reichsminiſteriums
noch immer nicht an's Haus gelangt und es erklärt Hr. Hagen Na-
mens der Mehrheit des DreißigerAusſchuſſes, daß ſich dieſelbe dem An-
trage von Hrn. Backhaus, Böcking und Genoſſen anſchließe. Die
Abſtimmung durch Namensaufruf ergiebt fur das Minderheitserachten
(der Herren Waitz, Plathner, Wurm, BVöcler, Welcker, Breuſing,
Stahl, Langerfeldt, Wernherr, Duncker, Fiſcher aus Jena), wornach
über ſämmtliche Anträge der Herren Wederind, Goltz, Weſendonck und
Moritz Hartmann zur motivirten Tagesordnung überzugehen iſt, nur
143 bejahende Stimmen. Von 172 wird die Frage hingehen verneint
und der Antrag mithin verworfen.

Hr. v. Hermann zieht ſeinen Antrag
Jn Erwägung, daß die Mitwirkung der Centralgewalt bei Errichtung

der Reichsverfaſſung ausgeſchloſſen iſt in Erwägung daß der Ab-
ſchnitt vom Reichsoberhaupte, nachdem der König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen abgelehnt hat, unausführbar geworden in Erwägung,
daß die Durchführung der Reichsverfaſſung nur demjenigen möglich iſt,
dem die ganze Gewalt zuſteht, welche die Verfaſſung dem Reichsoberhaupt
ertheilt hat; in Erwägung daß außer dem Abſchnitte vom Reichs
oberhaupte auch einige andere Beſtimmungen der Reichsverfaſſung der
Reviſion bedürfen und es an ſich zweckmäßig gegenüber der öſterreichi
ſchen Regierung aber dem Beſchluſſe der Reichsverſammlung vom 13. Ja

nuar d. J. entſprechend iſt, bei ſolcher Reviſion die Vorſchläge der Ein
zelſtaaten zu berückfichtigen beſchließt die Reichsverſammlung:

1) dem Erzherzog Reichsverweſer wird die Gewalt des Reichsoberhaup
tes nach den Beſtimmungen der Reichsverfaſſung proviſoriſch über
tragen

2) er beginnt die Reichsregierung nach der Verfaſſung vom Tage der
Uebernahme dieſer Gewalt an

3) der von ihm zuſammen zu berufende Reichstag hat in Bezug auf
Verfaſſungsänderungen das Recht einer konſtituirenden Verſammlung

4) die Einzelſtaaten find befugt ihm Vorſchläge über Abänderungen
einzelner Beſtimmungen der Reichsverfaſſung zu machen

5) ſobald die definitive Reichsregierung nach den Beſchlüſſen des Reichs
tags über das Reichsoberhaupt konſtituirt iſt, legt der Reichsverweſer
die Gewalt des Reichsoberhauptes nieder.

unter dem Vorbehalte zurück, ihn ſpäter wieder einzubringen.
Backhauſiſche Antrag dagegen:

Die Reichsverſammlung beſchließt:
die geſammte bewaffnete Macht Deutſchlands einſchließlich der

Landwehr und der Bürgerwehr iſt zur Aufrechthaltung der endgültig
beſchloſſenen Verfaſſung feierlich zu verpflichten;

2) die proviſoriſche Eentralgewalt wird aufgefordert, daß demge
mäß Erforderliche unverzüglich zu veranlaſſen, ſo weit in den einzel
nen Staaten nicht ſofort aus eigener Bewegung darnach vorgeſchrit
ten wird.“

wird mit 163 Stimmen angenommen.
mung enthalten ſich 2.

Hr. v. Gagern: Es iſt heute von der hohen Verſammlung der An
trag des Hrn. v. Reden zum Beſchluß erhoben worden das Miniſterium
zur ungeſäumten Abſendung von Reichkommiſſarien nach Franken aufzufor
dern. Meine Herren, ich gebe es Jhrer Ueberlegung anheim, ob Sie künf-
tig ſolche in die Exekutive eingreifende Anträge für dringlich erachten und
ſofort zum Beſchluſſe erheben wollen. Beſonders in gegenwärtiger Kriſis
des Miniſteriums. Allein blicken wir auf S. 54 der deutſchen Reichsverfaſ
ſung ſelbſt, auf die dort gegebenen Vorſchriften, ſo hat eine Störung des
Friedens in Franken noch nicht ſtattgefunden und ebenſo iſt keine Anrufung
von Seiten der baieriſchen Regierung erfolgt. Mithin ſind die Bedingun
gen zur Abſendung eines Reichskommiſſars nach Franken nicht vorhan-
den. Jch vertraue der geſunden Vernunft des deutſchen Volks, daß
die ausgedehnten ihm verliehenen Freiheiten in den gehörigen geſetzlichen
Schranken zu gebrauchen und Zuſammenſtöße, wie die in Franken be
fürchteten, zu vermeiden wiſſen werde. Nimmermehr hat aber die
Mehrheit bei Faſſung ihrer Beſchlüſſe vom 28. April und vom 4. Mai
irgend welche gewaltſame Mittel zur Durchführung der Verfaſſung
im Auge gehabt. Sie aber verlangen in dem betreffenden Beſchluſſe
von dem abgetretenen Miniſterium einen Schritt, der ſelbſt über die
Beſchluſſe vom 10. Mai hinausgehen würde. Wir ſind nicht im Stande
ihn auszuführen. Jch bitte deshalb, die Sache noch einmal in Erwä
gung zu ziehen und ſogleich, denn die fränkiſchen Abgeordneten, die
ſich hier befinden haben erklärt, daß der Reichskommiſſar morgen um
2 Uhr in Nürnberg eingetroffen ſein müſſe, wenn ſeine Sendung ir
gend von Wirkſamkeit ſein ſolle. Noch auf einen Punkt muß ich Sie
aufmerkſam machen. Das ſind die drei Perſonen welche von Nürn
berg aus im Voraus für dies Reichskommiſſariat bezeichnet werden.
Jch achte die Lauterkeit der Beſtrebungen dieſer Herren. Aber ich
kann, und auch nach der Erfahrung an Hrn. Eiſenſtuck in der Pfalz,
nicht annehmen, daß ſich ihre Handlungsweiſe ganz und uberall im
Sinne des Miniſteriums bewegen werde.

Da auf dieſe Erklärung des Hrn. v. Gagern kein Antrag geſtellt
wird, ſo bleibt die Sache auf ſich beruhen. Für den abweſenden Hrn.

Der

Verneinende 142, der Abſtim

v. Peucker beantwortet der Präſident des bisherigen Reichsminiſteriums
eine geſtrige Anrufung des Hrn. Ludwig Simon genauer dahin

Daß von den aus Homburg zurückkehrenden Exekutionstruppen al
lerdings eine halbe Schwadron öſterreichiſcher Dragoner in Frankfurt

zurückbehalten worden ſei, um der durch die Züge nach Schleswig
Volſtein geſchwächten Garniſon den Dienſt zu erleichtern.
(chen ſeien ferner angewieſen, bewaffnet auftretenden Nichtmilitärs die
Waffen abzunehmen-

Die Wa-

Auch iſt das Tragen rother Abzeichen verboten,
Maßregeln, die ſich nach der Meinung des Redners durch die Zeiter-
eigniſſe von ſeblſt rechtfertigen.

Den beiden Anträgen, die Hr. Ludwig Simon in Folge obiger
Antwort ſtellt

1) daß das Miniſterium aufgefordert werde, keine Truppen von
Staaten hierher zu ziehen, die der Reichsverſammlung den Krieg er
klart haben

2) daß die Nat. Verſ. das gegen die Bürger einſeitig gerichtete
Verbot des Tragens von Waffen und andern als ſchwarzrothgolde
nen Abzeichen für geſetzlich unbegründet erkläre,

wird die Dringlichkeit nicht zuerkannt.



Bekanntmachungen.
Warnung.

Es wird hiermit Jedermann gewarnt,
Niemand etwas auf meinen Namen, mag
es ſein an baarem Gelde oder in Natu-
ralien, zu borgen, mag er ſein wer er
will, indem ich für keine Wiederbezah-
lung ſtehe.e ewit bei Schkeuditz,

den 13. Mai 1849
Der Gutsbeſitzer

G. Baumgarte sen.

Auf einem großen Rittergute, in der
Nähe von Merſeburg und Halle, wird
ſofort oder zu Johanni unter annehmli-
chen Bedingungen ein Oekonomie-Lehrling
geſucht. Alles Nähere bei dem Getreide-
mäkler Hanff, Herrenſtraße Nr. 2052.

Auction.
Laut Auftrag eines Königl. Wohlloöbl.

Kreisgerichts zu Halle ſollen kommenden
Donnerstag als den 17. d. M. Nachmit
tags 2 Uhr die ſämmtlichen Doölzſchen
Nachlaßſachen, beſtehend in Haus und
Ackerwirthſchafts-Geräthen, 8 Scheffel Jo-
hannis- u. 8 Scheffel guten Kartoffeln,
gegen gleich baare Bezahlung in Freien-
felde durch das Diemitzer Dorfgericht
verauctionirt werden.

Der Schulze Rottig.

Sehr ſtarken geräuch. Rheinlachs,
neuen Hamburger Caviar, gro-
ße Lüneburger- und Rhein-eun-
augen, marin. Aal, Bratherin-
ge, geräuch. Lachsheringe und ſehr
ſchöne mar. Heringe empfiehlt

G. Goldſchmidt.
Aechten weſtphäliſchen Schinken,

ächte Braunſchweiger, Jenger und
Gothaer Servelatwurſt, Zun-
genwurſt und Knoblauchwurſt bei

G. Goldſchmidt.
Sehr fetten Schweizerkäſe, Lim-

burger und Baierſche Sahnen-
käſe, Parmeſan und Kräuter-
käſe empfiehlt

G. Goldſchmidt.
Schönſte Meſſinger Apfelſi-

nen und Citronen, Pomeranzen,
Feigen, Lambertsnüſſe, Trau-
benroſinen, Schaalmandeln, Ca-
tharinenPflaumen, Böhmiſche
Pflaumen und eingemachte Prei-
ßelsbeeren empfiehlt

G. Goldſchmidt.
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C Erfurts Garten.
Heute, Dienstag, den 15. Mai, gro-

ßes Concert vom Muſikcorps des Aten
Jagerbataillons. Anfang Nachmittag 4
Uhr. Wozu ergebenſt einladet

H. Groebler.

Trockene Ameiſeneier, à Quart
5 ſind fortwährend zu haben bei

C. H. Riſel am Markte.

Ein junger, militairfreier, mit ſehr gu-
ten Atteſten verſehener Verwalter, welcher
bereits ſeit 8 Jahren in groößeren und
kleineren Wirthſchaften fungirte, und da-
ſelbſt Gelegenheit hatte, die Dampfbren-
nerei im Kleinen, ſo wie den Zuckerruüben-
bau zu erlernen, ſucht jetzt oder zu Jo-
hanni als erſter oder als Feldverwalter
Stellung. Das Nähere zu erfragen beim
Kaufmann Herrn Jäniſch am Markt
Nr. 229.

Römischer Cirous
im Ha e,

unter Direction von Aleſſandro Guer-
ra. Nur noch 3 Vorſtellungen vor
Abreiſe der Geſellſchaft, und zwar
heute, Dienstag den 15. Mai, Mittwoch
den 16. und die unwiderruflich letzte Vor
ſtellung am Donnerstag den 17. Mai 1849.
Anfang jedesmal um 72 Uhr Abends.
Die Tageszettel berichten das Nähere.

Ein gewandter Handlungs- Commis
ſucht ſofort ein Engagement durch J. G.
Fiedler, kl. Steinſtraße.

Ein Logis von 2 Stuben Kammer,
Küche und Zubehör wird ſofort, gleich
viel in welcher Lage, zu miethen geſucht
durch J. G. Fiedler, kl. Steinſtraße.

Kapitalien von 3000 bis 5000
auch 12,000 A ſind auf ländliche ſichere
Hypothek auszuleihen durch J. G. Fied-
ler in Halle, kl. Steinſtraße.

450, 500 und 600 F werden auf
ganz ſichere Land Hypothek geſucht durch
J. G. Fiedler.

Eine ſtille Familie ſucht von Michaelis
an auf längere Zeit eine Wohnung (drei
heizbare Stuben, 2 Kammern c.
Schriftliche Offerten mit Angabe der Mie-
the bei Herrn Linke (Alter Markt).

Fahrpläne,
neueſte, zur e undThüringer Eiſenbahn mit Anſchluüſſen em
pfiehlt J. G. Grosse.

Zum Himmelfahrtsfeſte.
Donnerstag den 17. Mai, ſoll die

Einweihung des neuen Salons auf der
Rabeninſel ſtattfinden. Für gute Mu-
ſik, Getränke und dergleichen Sachen wird
beſtens geſorgt ſein, und dazu werde ich
nun um zahlreichen Beſuch bitten.

Haſſe.

Zum Himmelfahrtstag Con-
cert und Ball, wozu ganz ergebenſt ein-
ladet K. Wehd eauf dem hohen Petersberg.

Bad Wittekind.
Heute, ſo wie jeden Dienstag Con-

eert. Anfang 3 Uhr.
Familie Drechsler.

Jn der Leipzigerſtraße Nr. 297 ſteht
die obere Etage, beſtehend in 2 Stuben,
3 Kammern Küche nebſt Zubehoör, ſo-
gleich zu vermiethen und zu Johannis zu
beziehen.

Ein verheiratheter Kutſcher findet ſo-
fort Dienſt bei F. W. Preßler auf dem
Strohhofe.

Auswärtige Gürtler, welche ſich der
hieſigen Jnnung anſchließen wollen, wer-
den erſucht, ſich am 18. d. M. Nachmit-
tags 3 Uhr bei der Verſammlung in der
Schmeerſtraße Nr. 706 einzufinden.

Halle, den 14. Mai 1849.
Der Vorſtand.

Ein wenig gebrauchter guter zweiſpaän-
niger Leiterwagen ſteht zu verkaufen das
Nähere zu erfragen bei Aug. Ebert,
Leipzigerſtraße Nr. 286.

Paradies- Garten.
Heute, Dienstag d. 15. d. Concert.
Anfang 6 Uhr. Stadtmuſikchor.

Vienen-Verein.
Sonnabend den 19. Mai bei Herrn

Wehde auf dem Petersberge.
Der Vorſtand.

Cigarren-Abfall, à W 3
empfiehlt als etwas ganz Vorzuügliches

E. L. Helm, Steinſtraße.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener
unverheiratheter Hofemeiſter wird zu Jo-
hannis geſucht. Perſoönliche Anmeldungen
werden entgegengenommen Halle, Bar-
füßerſtraße Nr. 124, zwei Treppen hoch.

Grabſchriften und Kreuze fertigt billig
C. W. Steuer, Maler, Leipzigerſtraße
Nr. 283.

ſc
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Zwölfter Rechenſ chaſts Bericht
Berliner Lebens-Verſicherungs- Geſellſchaft.

Am 30. vorigen Monats iſt die jährliche GeneralVerſammlung der Berliniſchen Lebens Verſicherungs Geſellſchaft abge
halten, und der Abſchluß des Jahres 1848 nach vorheriger ſtatutenmäßiger Reviſion vorgelegt worden.

Wir freuen uns, daß trotz der Zeit- Ereigniſſe kein Rückſchritt in unſerer Stellung eingetreten iſt, ſondern noch eine ge
ehe Da erung ſich herausgeſtellt hat, wodurch die Höhe der Dividende des Jahres 1853 nicht der der früheren Jahre
nachſtehen wird.

Es gingen im Jahre 1848 527 Antrage mit zu verſichernden 620,600 Thalern ein.
Zuruückgewieſen wurden 93 Antrage mit 108,700 Thalern.
Es ſchieden 178 Verſicherte mit 243,800 Thalern aus der Geſellſchaft.
Aus den Verſicherungen gegen Kriegsgefahr iſt der Geſellſchaft keine Einbuße entſtanden.
Sterbefalle betrafen 108 Perſonen mit 235,000 Thalern.
Es waren beim Schluſſe des Jahres 1848

6474 Perſonen mit Sieben Millionen 599,400 Thalern verſichert.
Verluſte an Kapital oder Zinſen aus der Anlegung des Geſellſchafts- Vermögens erlitt die Anſtalt nicht, und iſt auch von

denſelben bis jetzt nicht bedroht.
Der jetzt zur Vertheilung kommende Ueberſchuß des Jahres 1844 leiſtet den bei der Geſellſchaft auf Lebenszeit verſichert

geweſenen Perſonen eine Dividende von 14*/7 pro Cent auf die von ihnen in dieſer Friſt bezahlten Prämien. Solche wird
den Statuten zufolge bei den von ihnen zu zahlenden Prämien in Abzug gebracht, oder baar ausgezahlt.

Die erſten vier Monate dieſes Jahres zeigen gegen 1848 um dieſelbe Zeit, zwar eine Abnahme in den Anträgen und Ver
ſicherungen, dagegen ſind wir von Todesfallen außer Verhaltniß verſchont geblieben.

Eine hoffentlich ruhigere Zeit wird die Gemüther geneigter machen und Mittel darreichen, dem Verſicherungs- Geſchäfte einen
neuen Aufſchwung zu verleihen.

Berlin, den 12. Mai 1849.
Direction der Berliniſchen Lebens-Verſicherungs- Geſellſchaft.

C. W. Broſe. C. G. Brüſtlein. M. Magnus. F. Lütke. Directoren.
Lobeck. General Agent.

Vorſtehenden Rechenſchafts- Bericht bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, mit dem ergebenen Bemerken, daß Ge-
ſchaäfts Programme bei mir, ſo wie auch:

in Wettin bei Herrn Th. Schreiber, in Delitzſch bei Herrn J. C. Tiemann, in Bitterfeld bei
F. L. Baurmeiſter, in Alsleben bei Herrn F. G. Meiſe und in Cönnern bei Herrn Vött-

er, Wundarzt,
unentgeltlich ausgegeben werden.

Halle, den 13. Mai 1849.
F. Ehrenberg, Haupt Agent der Berliniſchen Lebens Verſicherungs Geſellſchaft.

Erklärung.
Jn Nr. 105 dieſes Blattes iſt eine Erklärung des deutſchen Vereins (frühern Wahl-Vereins) durch deſſen Schriftführer,

Herrn Lehrer Koörner veroffentlicht, welche uns die Pflicht auferlegt, auf die Gefahr hin, daß wir von dem deutſchen Vereine
n zu den „Beſſeren im Volke“ gezählt werden, zu erklären, daß wir mit der Adreſſe nicht übereinſtimmen, die jener Verein
erlaſſen hat.

Wir hegen ſo lebhaft als irgend Jemand das Verlangen nach einem mächtigen einigen, glücklichen Deutſchland, wir erken
nen an, daß, um die Macht und Große Deutſchlands zu gründen, große Opfer nicht geſcheuet werden dürfen. Dieſe Opfer aber
dürfen nicht von der Art ſein, daß durch ſie ſelbſt wieder der hohe Zweck, um deswillen ſie gebracht werden, vereitelt wird.

Wrir koönnen nicht glauben, daß aus der Annahme der Frankfurter Verfaſſung, wie ſie aus der 2. Leſung hervorgegangen
iſt, das heißerſehnte Glück Deutſchlands aufbluühen wird im Gegentheil, wir fürchten, daß das deutſche Volk dadurch mehr
als je zerriſſen und ſeinem Untergange zugeführt werden würde. Denn in dieſe Verfaſſung, und namentlich in das Wahlgeſetz,
ſind Grundſätze aufgenommen, welche geeignet ſind, in kürzeſter Friſt zu dem Umſturze der Verfaſſung ſelbſt und aller ſtaatlichen
Ordnung zu führen. Sie ſind aufgenommen vorzugsweiſe durch die eiferſüchtige Politik der öſterreichiſchen Deputirten, welche
jetzt, nachdem ſie den Zweck ihrer treuloſen und unheilvollen Verbindung mit der Frankfurter Linken, trotz der heißeſten Kaäm-
pfe aller Gemäßigten, erreicht ſehen, faſt Alle die Paulskirche verlaſſen haben.

Wenn wir es auch als die heiligſte Pflicht der Regierung Preußens anerkennen, auf Erreichung einer Einigung Deutſch
lands kräftig hinzuwirken, ſo müſſen wir es doch für eine gleich heilige Verpflichtung der National- Verſammlung erachten, daß
ſie das Wohl des Vaterlandes höher ſtelle, als perſönliche Rückſichten und daß ſie nicht durch Uebergriffe über das ihr zuſtehende
Recht die Anarchie in das theure Vaterland ſchleudere, zu deſſen Beglückung ſie berufen iſt.

Wueir verkennen nicht, daß die in Frankfurt beſchloſſene Verfaſſung viel Segensreiches enthält dies ſoll ja auch bleiben.
Aber die in derſelben enthaltenen Mängel müſſen beſeitigt werden, noch ehe die Verfaſſung endgültig für Deutſchland wird.
Die Hoffnung, daß dieſe Mangel auf dem durch die Verfaſſung ſelbſt nachgelaſſenem Wege zu beſeitigen ſein werden, ſcheint
uns nach dem von der National Verſammlung angenommenen Wahlgeſetze eine grundloſe, oder doch gewiß ſo unſichere, daß wir
es nur billigen konnen, wenn die Regierung Bedenken tragt, allein auf dieſe Hoffnung hin ihre Anerkennung auszu-
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ſprechen. Wir glauben nicht, was man zu verbreiten ſich ſo ſehr bemüht, daß die Fürſten Deutſchlands und namentlich un-
ſer wahrhaft deutſcher König bloß aus perſönlichen Rückſichten gegen jene Verfaſſung ſeien vielmehr halten wir dafür, daß un-
ſer König um des Glückes der ganzen deutſchen Nation willen der Frankfurter Verfaſſung nicht eher zuſtimmen darf, bis die
Keime der Zwietracht und des Unglücks, welche Neid und Stammesejferſucht hineingelegt haben, daraus entfernt ſein werden.

Wer ſich der noch im friſchen Andenken ſtehenden unglücklichen Novembertage des vorigen Jahres erinnert, wird ſich auch
jetzt vor Schritten zu hüten wiſſen, welche nicht das Wohl des Vaterlandes, ſondern die Anarchie, das Grab der Freiheit, wider

illen, befördern würden. Wir laſſen die Hoffnung auf die Einigung Deutſchlands nicht ſinken, wir vertrauen auf die Beſon
nenheit des deutſchen, beſonders des preußiſchen Volkes und auf die deutſche Geſinnung unſeres Königs, daß es gelingen wird,
unſer deutſches Vaterland ebenſo aus den Händen der Anarchie, wie aus denen des Separatismus zu retten.

Halle, den 12. Mai 1849.
Beeck, Seilermeiſter. Colberg, Apotheker. Ehrenberg, Kaufmann. Fritſch, Rechtsanwalt. Germar, Profeſſor.
J. Günther, Lehrer. Gröbel, Barbierherr. A. Haaſe sen. J. Haaſe, Farberei Beſitzer. Hachtmann, Kauf-
mann. Hartmann, Speiſewirth. Hedler, Uhrmacher. G. F. Hildevrand, Boöttchermeiſter. L. A. Keil, Kupfer-
ſchmidt. Kerſten, Kaufmann. Kirchner, Stadtrath. Knauth, Dr. phil. Lindenſtein, Amtsdiener. Lippert,
Buchhandler. A. Müller, Victualienhändler. Politz, Kaufmann. Schlunk Kaufmann. Somburg, Drechler-
Meiſter. A. Sonnemann, Kaufmann. Wagner, Zimmermeiſter. Weiſe, Stadtbaumeiſter. Werther I., Kauf-
mann. Werther II., Kaufmann. A. Wortber, Dr. phil. Wiegand, Dr. Oberlehrer.

Winkler, Sattlermeiſter.
Jm Verlag pon J. Veith in Carlsruhe erſchien ſoeben und iſt vorräthigbei H. W. Schmidr, Ranniſche Straße Nr. 497: Vom 16. d. M. ſind

HOrnamentik die Wellenbäder bei Unin ihrer Anwendung auf verſchiedene Gegenſtande der Baugewerke, kerzeichnetem eröffnet.

ausgeführt oder zur Ausfuhrung entworfen von 2F- Eiſenlohr, E. F. Teuſcher.Prof. d. Architektur an der polytechniſchen Schule in Carlsruhe u. Architekt x
der Hochbauten an der badiſchen Eiſenbahn.

Uhlig, Fabrikant

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Iſtes Heft Blatt 1 6, mit 13 Gegenſtänden u. 2 Erklarungsblattern in
Folio Subſcriptionspreis 13 A. Alle 3 Monate erſcheint 1 Heft von 6 Blät u..tern u. geſchieht die Unterzeichnung auf 12 Hefte, welche unter ſich Einen Band Die geſtern Abend 7 Uhr erfolgte glück

20 Liebesbriefe, 15

mit Vorwort und ſyſtematiſch geordnetem Jnhaltsverzeichniß bilden.
Ein ausfuührlicher Proſpectus iſt gratis zu haben.

Jn Halle bei Pfeffer (Schwetſchkeſche Sort.Buchh.) Mer
ſeburg bei Garcke Eisleben bei Reichardt Leipzig bei Reclam
Torgau bei Wienbrack und in allen Buchhandlungen iſt zu haben:

liche Entbindung meiner lieben Frau von
einem muntern Knaben zeige ich Freunden
und Verwandten hiermit an.

Forſthaus Haynsburg bei Zeitz,
den 11. Mai 1849.

Der Konigl. Forſter
Als beſtes Bildungs- und Geſellſchaftsbuch können wir jungen Leuten aus Lange.

Ueberzeugung empfehlen:

Fünfte!! verb. Auflage vom Todes- Anzeige.
GALANTWIIOMMIE,oder: Der Geſellſchafter wie er ſein ſoll.

Enthaltend eine Anweiſung,
ſich in Geſellſchaften beliebt zu machen

30 Regeln fur Anſtand und Feinſitte,

28 Geſellſchaftslieder,
Heirathsanträge,

30 Geſellſchaftsſpiele, 40 deklamarori- Charlotte Mehlhorn, geb. Reiwand.
ſche Stücke, 18 beluſtigende Kunſtſtücke, 93 verfäangliche Fra-
gen, 30 ſcherzhafte Anekdoten, 22 verbindliche Stammbuchs-

verſe, 45 Toaſte, Sprüchwoörter und Kartenorakel.
Vom Profeſſor S. t

Preis 25 Sgr.
Dieſes Buch enthält alles das was zur Ausbildung eines guten Geſellſchafters 1 Uhr ſtarb nach nur eintägigem Kran-

nöthig iſt, weshalb wir es zur Anſchaffung beſtens empfehlen und im Voraus ver- kenlager plötzlich der Bäckermeiſter Mül-
ſichern, daß Jedermann noch über ſeine Erwartung damit befriedigt werden wird.

Am großen Berlin Nr. 433 iſt die Caffeegarten von H. W. Preis
untere Wohnung, beſtehend aus 5 Stu-
ben Kammern, Küche und Zubehör vom
1. October an eine ruhige Familie zu ver
miethen.

in Trotha.Morgen, Mittwoch, Nachmittag Con-
cert. Anfang 3 Uhr.

Familie Drechsler.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Blumenſprache

Geſtern Abend 63/, Uhr ſtarb nach
dreimonatlichem Krankenlager mein guter
Gatte, der Königl. Regierungs Secretair
Friedrich Mehlhorn im 40ſten Lebens-

jahre.
Dieſen ſchmerzlichen Verluſt allen Freun-

den und Bekannten tiefbetrübt anzeigend,
bittet um ſtilles Beileid

Merſeburg, den 14. Mai 1849.

(Verſpätet.)
Todes- Anzeige.

Am Dienstag, den 8. Mai, Mittags

ler, mir ein theurer Gatte, meinen Kin-
dern der beſte Vater. Dies allen ſeinen
Freunden und Bekannten zur Nachricht,
die um ſtilles Beileid anflehn die nun

verwittwete Marie Müller
und deren verwaiſte Kinder.

Halle, den 10. Mai 1849.
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Zweite Beilage zu Nr. III des Couriers, Halliſcher Zeitung f. Stadt u. Land.
Dienstag, den 15 Mai 184A9.

Berlin d. 11. Mai. Der Miniſter des Jnnern hat
folgende Cirkular Verfügung an ſammtliche Koönigliche Regie-
rungen erlaſſen

Der Königlichen Regierung überſende ich anliegend die neueſten Ent
würfet Gemeinde- Ordnung und

der Kreis Bezirks- und Provinzial Ordnung
mit dem Erſuchen, für eine möglichſt allgemeine Bekanntwerdung derſelben
zu ſorgen und mir vor dem 20. k. M. anzuzeigen welche weſentliche Ab-
änderungen dieſer Entwürfe etwa noch für erforderlich erachtet werden. Da
jene Entwürfe zu den erſten gehören werden, welche den Kammern bei
ihrer in Kurzem bevorſtehenden Verſammlung vorzulegen ſind, ſo kann
eine ausgedehntere Friſt für die in Rede ſtehende Berichterſtattung nicht ge
währt werden.

Berlin, den 9. Mai 1849.
Der Miniſter des Jnnern

(gez von Manteuffel.
An ſämmtliche Königliche Regierungen.

Entwurfder

Gemeinde-Ordnung.für den preußiſchen Stagat.

Titel 1.Von den Grundlagen der Gemeinde-Verfaſſung.
S. 1. Zu einer Gemeinde gehören alle innerhalb ihres Bezirks (Ge

markung Feldflur, Bann) gelegenen Grundſtücke. Jedes Grundſtück muß
einem Gemeindebezirke angehören. Veränderungen von Gemeindebezirken
können nur durch einen vom Könige genehmigten, durch das Amtsblatt
bekannt gemachten Beſchluß des VBezirksrathes bewirkt werden. Vor der
Beſchlußnahme müſſen die Vertretungen der betheiligten Gemeinden und des
Kreiſes mit ihren Gutachten über die Veränderung vernommen worden
ſein.

C. 2. Alle Einwohner des Gemeindebezirks gehören zur Gemeinde.
H. 3. Alle Einwohner der Gemeinde ſind zur Mitbenutzung der Ge

meinde- Anſtalten berechtigt und zur Theilnahme an den Gemeindelaſten
nach den Vorſchriften dieſes Geſetzes verpflichtet. Wer in der Gemeinde
Grundbeſitz hat oder ein Gewerbe oder ſonſtiges Geſchäft betreibt, aber
nicht in der Gemeinde wohnt iſt nur verpflichtet, an denjenigen Laſten
Theil zu nehmen, welche auf den Grundbeſitz oder auf das Gewerbe oder
auf das aus jenen Quellen fließende Einkommen gelegt ſind. Die Waldun-
gen können nur inſoweit zu den Gemeinde- Abgaben und Laſten herangezo-
gen werden als ſie vermöge ihres beſonderen Verhaltniſſes zu den Ge
meinden an den Vortheilen des Gemeinde Verbandes Theil nehmen. Die
zwiſchen den Gemeinden und den Wald- Eigenthümern in einzelnen Fällen
entſtehenden Streitigkeiten werden von der Kreis- Verſammlung unter Ge-
nehmigung des Regierungs- Präſidenten entſchieden. Die Provinzial Ver-
ſammlung hat darüber nähere Beſtimmungen zu treffen, welche der Geneh-
migung des Königs bedürfen. Jn der Provinz Weſtfalen und in der Rhein-
Provinz bleibt es, bis ſolche Beſtimmungen getroffen ſind, bei den bisheri-
gen Rechten und Pflichten der Waldbeſitzer. Die in H. 7, 8 und 9 des
Geſetzes vom 21. Januar 1839 (Geſetz- Sammlung Seite 31 und 32)
bezeichneten ertragsunfähigen oder zu einem öffentlichen Dienſte oder Ge-
brauche beſtimmten Grundſtücke ſollen im ganzen Staate von allen Ge
meinde- Auflagen befreit ſein. Zeitweilige Befreiungen von Gemeinde -Abga-
ben für neubebaute Grundſtücke ſind zuläſſig. Alle ſonſtigen Befreiungen,

perſönliche als nicht verſönliche, ſind ohne Entſchädigung aufge-
yoben.

F. 4. Jeder Preuße welcher ſeit einem Jahre in der Gemeinde ſich
aufgehalten und einen eigenen Hausſtand gehabt zu den direkten Staats-
ſteuern beigetragen auch keine Armen Unterſtützung aus öffentlichen Mit-
teln empfangen hat und nicht in Folge rechtskraftigen richtlichen Erkennt-
niſſes der ſtaatsbürgerlichen Rechte ganz oder theilweiſe entbehrt, iſt nach
vollendetem 24ſten Lebensjahre Gemeinde Wähler und kann, wenn er des
Leſens und Schreibens kundig iſt, zum Mitgliede der Gemeinde- Vertretung
gewählt werden, gleichviel ob er bisher das Bürger oder Gemeinderecht
beſeſſen hat oder nicht

F. 5. Wer in einer Gemeinde mehr als einer der drei höchſtbeſteuer-
ten Gemeinde Wähler an direkten Staats- und Gemeinde Abgaben ent-
richtet, iſt, auch ohne ſich in der Gemeinde aufzuhalten berechtigt, an
den Wahlen Theil zu nehmen. Daſſelbe Recht haben juriſtiſche Perſonen,
wenn ſie in einem ſolchen Maße in der Gemeinde beſteuert ſind.
gen F. 6. Den Gemeinden ſteht die Selbſtverwaltung ihrer Angelegenhei-

zu.
S. 7. Jede Gemeinde wird durch einen Gemeinderath vertreten und

durch einen Gemeinde Vorſtand verwaltet. Die Einrichtung der Erbſchul

zen-Aemter iſt ſammt den damit verbundenen Rechten und Pflichten Vor
theilen und Laſten aufgehoben.

Titel II.w e mehr als 1500 Einwohner
haben.

Abſchnitt 1.Von der Wahl und Zuſammenſetzung des Gemeinderaths.
S. 8. Der Gemeinderath beſteht aus 12 Mitgliedern Gemeinde -Ver

ordneten) in Gemeinden von weniger als 2500 Einwohnern
aus 18 in Gemeinden von 2500 bis 5000 Einwohnern,

Von den Gemeinden,

5 24 w „5001 10000 W30 4 10001 2000036 20001 3000042 5 30001 4000048 9 40001 50000 9S54 50001 60000„S60 60001 7000066 9 70001 38000072 80001 9000078 90001 100000Jn Gemeinden von mehr als 100,000 Einwohnern treten für jede
weitere Vollzahl von 50,000 Einwohnern 6 Gemeinde Verordnete hinzu.
Wo die Zahl der Mitglieder nach den Vorſchriften der Städte Ordnung
vom 19. November 1808 oder der revidirten Städte Ordnung vom 17.
März 1831 eine größere geweſen iſt, verbleibt es bei dieſer Zahl, ſo
lange nicht der Gemeinderath nach Vernehmung der Anſichten der Gemeinde-
wähler (H. 43) mit Genehmigung des Bezirksrathes eine Verminderung be
ſchloſſen hat.

S. 9. Zum Zwecke der Wahl des Gemeinderathes werden die Ge
meindewähler (S. 4 und 5) in drei Abtheilungen getheilt. Die erſte Ab-
theilung beſteht aus denjenigen, welche die höchſten Beiträge an direkten
Staats und Gemeinde-Abgaben bis zu einem Drittel der Geſammtſumme
dieſer Abgaben zu entrichten haben die zweite Abtheilung aus denjenigen,
welche das zweite Drittel, die dritte aus denjenigen welche das dritte
Drittel entrichten. Laßt ſich nach dem Steuerbetrage nicht beſtimmen,
welcher unter mehreren Wählern zu einer beſtimmten Abtheilung zu rech-
nen iſt, ſo entſcheider das Loos. Jede Abtheilung wählt ein Drittel der
Mitglieder zum Gemeinde-Rath. Die Wahler der erſteren und der zweiten
Abtheilung wählen gemeinſchaftlich zwei Drittel der Mitglieder, wenn es
von den Erſteren einſtimmig verlangt wird.

S. 10. Gehören zu einer Abtheilung mehr als 500 Wähler, ſo kann
die Wahl nach Bezirken geſchehen. Auch die aus mehreren Ortſchaften be
ſtehenden Gemeinden können in Wahlbezirke eingetheilt werden. Die Anzahl
und die Gränzen der Wahlbezirke, ſo wie die Anzahl der von einem jeden
derſelben zu wählenden Gemeinde Verordneten, werden nach Maßgabe der
Zahl der Wähler von dem Gemeinde Rathe feſtgeſetzt.

F. 11. Bei Gemeinden, welche mehrere Ortſchaften umfaſſen, kann
der Bezirks- Rath nach Verhältniß der Einwohnerzahl beſtimmen, wie
viel ar dOtever des Gemeinde Raths aus jeder einzelnen Ortſchaft zu wäh-
len ſind.

S. 12. Die Hälfte der von jeder Abtheilung zu wählenden Gemeinde
Verordneten muß aus Grundbeſitzern (Eigenthümern, Erbpächtern, Nieß-
brauchern) beſtehen. Befinden ſich in einer Gemeinde gar keine oder nur
ſehr wenige Grundbeſitzer, ſo können ſtatt derſelben, oder gleich ihnen, Päch
ter gewählt werden. Die nähere Beſtimmung hierüber iſt von dem Bezirks
Rathe für jeden einzelnen Ort zu treffen.

S. 13. Mitglieder des Gemeinde Rathes können nicht ſein: 1) die
Mitglieder der Aufſichtsbehörde (9. 78) 2) die Mitglieder des Gemeinde
Vorſtandes und die ſonſtigen Gemeinde Beamten 3) die Beamten der
Staats-Anwaltſchaft 4) die Polizei Beamten 5) die zum ſtehenden Heere
gehörenden Perſonen. Vater und Sohn, ſo wie Brüder, dürfen nicht zu
gleich Mitglieder des Gemeinde Raths ſein. Sind dergleichen Verwandte
zugleich erwählt, ſo wird derjenige allein zugelaſſen welcher die meiſten
Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entſcheidet das Loos.

H. 14. Die Mitglieder des Gemeinde-Rathes werden auf 6 Jahre ge
wählt. Jedoch verliert jede Wahl ihre Wirkung mit dem Aufhören der
Bedingungen der Wählbarkeit (9. 4). Alle zwei Jahre ſcheidet ein Drit-
tel aus und wird durch neue Wahlen erſetzt. Die das erſte und zweitemal
Ausſcheidenden werden für jede Abtheilung durch das Loos beſtimmt:

8. 15. Eine Liſte der Gemeindewähler, welche die erforderlichen
Eigenſchaften derſelben nachweiſt, wird von dem Gemeinde Vorſtande ge
führt und alljährlich im Juli berichtigt. Die Liſte wird nach den Wahl
Abtheilungen und in dem Falle des F. 10 nach den Wahlbezirken einge
theilt.

S. 16. Vom 1. bis 15. Juli ſchreitet der Gemeinde Vorſtand zur
Berichtigung der Liſte. Vom 15. bis zum 30. Juli wird die Liſte ig
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einem oder mehreren dazu beſtimmten, zur öffentlichen Kenntniß gebrachten
Lokalen in der Gemeinde offen gelegt. Wahrend dieſer Zeit kann jeder
Einwohner der Gemeinde gegen die Richtigkeit der Liſte bei dem Gemeinde
Vorſtande Einwendungen erheben. Der Gemeinderath entſcheidet darüber
bis zum 15. Auguſt. Jnnerhalb 10 Tagen nach Mittheilung der Ent-
ſcheidung iſt die Berufung an den Bejzirksrath zuläſſig, welcher binnen 4
Wochen endgültig entſcheidet. Soll der Name eines einmal in die Liſte auf
genommenen Einwohners wieder ausgeſtrichen werden, ſo iſt ihm dieſes unter
Angabe der Gründe 8 Tage vorher von dem Gemeinde- Vorſtande mitzutheilen.

17. Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Gemeinderathes
finden alle 2 Jahre im November ſtatt. Die Wahlen der dritten Abthei-
lung erfolgen zuerſt, die der erſten Abtheilung zuletzt. Außergewöhnliche
Wahlen zum Erſatze innerhalb der Wahlperiode ausgeſchiedener Mitglieder
können von dem Gemeinderathe oder von dem Bezirksrathe veranlaßt wer
den. Der Erſatzmann bleibt nur bis zum Ende derjenigen ſechs Jahre in
Thätigkeit, auf welche der Ausgeſchiedene gewählt war. Alle Ergänzungs-
oder Erſatz Wahlen werden von denſelben Abtheilungen und Bezirken

10) vorgenommen, von welchen der Ausgeſchiedene gewählt war.
18. Der Gemeinderath hat jederzeit die nöthige Beſtimmung zur

Ergänzung der erforderlichen Anzahl von Grundbeſitzern (S. 12) zu treffen.
Jſt die Zahl der Grundbefitzer, welche zu wählen ſind, nicht durch die
Zahl der Wahlbezirke theilbar, ſo wird die Vertheilung auf die einzelnen
Wahlbezirke durch das Loos beſtimmt. Mit dieſer Beſchränkung können
die ausſcheidenden Mitglieder des Gemeinde-Rathes jederzeit wieder gewählt
werden.

S. 19. Die Wahlen erfolgen durch mündliche Stimmgebung.
20. Vierzehn Tage vor der Wahl werden die in der Liſte (SH.

15. 16) verzeichneten Wähler durch den Gemeinde-Vorſtand zu den Wah
len mittelſt ſchriftlicher Einladung oder ortsüblicher Bekanntmachung be-
rufen. Die Einladung oder Bekanntmachung muß das Lokal, die Tage
und die Stunden, in welchen die Stimmen bei dem Wahl Vorſtande ab-
zugeben ſind, genau beſtimmen.

F. 21. Der Wahl- Vorſtand beſteht aus dem Bürgermeiſter und zwei
von dem Gemeinde-Rathe ernannten Beiſitzern. Sind mehrere Wahlbe-
zirke vorhanden ſo ernennt der Bürgermeiſter den ſeine Stelle vertreten-
den Wahl Kommiſſar.

S. 22. Jeder Wähler muß dem Wahl- Vorſtande perſönlich zu Pro-
tokoll erklären, wem er ſeine Stimme geben will. Er hat ſo viele Per-
ſonen zu bezeichnen als zu wählen ſind. Nur die im H. 5 erwähnten,
außerhalb der Gemeinde wohnenden höchſtbeſteuerten und juriſtiſchen Per-
ſonen können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben. Die Be
vollmächtigten müſſen ſelbſt Gemeindewähler ſein.

H. 23. Gewaählt ſind diejenigen, welche die meiſten Stimmen erhal-
ten haben. Wenn ſich bei der erſten Abſtimmung nicht für ſo viele Per-
ſonen, als zu wählen ſind, die abſolute Stimmenmehrheit (mehr als die
Hälfte der Stimmen) ergeben hat, wird zu einer zweiten Wahl geſchrit-
ten. Der Wahl- Vorſtand ſtellt diejenigen Perſonen, welche nächſt den
Gewählten die meiſten Stimmen erhalten haben, ſo weit zuſammen, daß
die doppelte Zahl der noch zu wählenden Mitglieder erreicht wird. Dieſe
Zuſammenſtellung gilt alsdann als die Liſte der Wählbaren. Zu der zwei-
ten Wahl werden die Wähler durch eine das Ergebniß der erſten Wahl
angebende Bekanntmachung des Wahl-Vorſtandes acht Tage vorher beru-
fen. Bei der zweiten Wahl iſt die abſolute Stimmenmehrheit nicht erfor-
derlich. Unter denjenigen, die eine gleiche Zahl von Stimmen erhalten
haben giebt das Loos den Ausſchlag.

J. 24 Die Wahlprotokolle ſind vom Wahlvorſtande zu unterzeichnen
und vom Gemeinde.- Vorſtande aufzubewahren. Der Gemeinde Vorſtand
hat das Ergebniß der vollendeten Wahl ſofort bekannt zu machen. Gegen
das ſtattgehabte Wahlverfahren kann von jedem Wahler der Gemeinde in-
nerhalb 10 Tagen nach der Bekanntmachung bei dem Bezirksrathe Be
ſchwerde erhoben werden. Der Bezirksrath kann die Wahlen auf erfolgte
Beſchwerde oder von Amts wegen innerhalb 20 Tagen nach der Bekannt-
machung wegen erheblicher Unregelmäßigkeiten durch eine motivirte Ent-
ſcheidung für ungültig erklären.

S. 25. Die bei der regelmäßigen Ergänzung neugewählten Mitglie
der des Gemeinderathes treten mit dem Anfange des auf ihre Wahl fol-
genden Jahres ihre Verrichtungen an die Ausſcheidenden bleiben bis da
hin in Thätigkeit.

Abſchnitt II.Von der Zuſammenſetzung und Wahl des Gemeinde
Vorſtandes.

H. 28. Der Gemeinde Vorſtand (Orts-Obrigkeit) beſteht aus dem
Bürgermeiſter, einem Beigeordneten, als deſſen Stellvertreter, und einer
Anzahl von Schöffen (Stadträthen, Rathsherren, Rathmännern) nämlich

in Gemeinden von weniger als 2,500 Einwohnern 2 Schöffen
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Bei mehr als 100,000 Einwohnern treten für jede Vollzahl von 50,0600
Einwohnern 2 Schöffen hinzu. Wo die Zahl der Mitglieder des Gemein
de-Vorſtandes (Magiſtrats) nach den Vorſchriften der Städte Ordnungen
von 1808 oder 1831 bisher eine größere geweſen iſt, verbleibt es bei der
letzteren ſo lange, als nicht der Gemeinderath mit Genehmigung des Be
zirksrathes eine Verminderung beſchloſſen hat. Alle Gemeinden von gro
ßem Umfange oder zahlreicher Bevölkerung werden von dem Gemeinde
Vorſtande in Ortsbezirke getheilt. Für jeden Bezirk hat der Gemeinde
rath aus den Wählern einen Bezirksvorſteher auf 6 Jahre zu ernennen,
welcher den Gemeinde Vorſtand in den örtlichen Geſchäften des Bezirks
unterſtützt. Jn den in H. 11 erwähnten Ortſchaften kann der Bürger-
meiſter nach Beſtimmung des Landraths durch ein daſelbſt wohnendes Mit-
glied des Gemeinderathes, welches dieſer zu wählen hat, vertreten werden.

H. 27. Mitglieder des GemeindeVorſtandes können nicht ſein: 1) die
Mitglieder der Aufſichts-Behörde; 2) die Mitglieder des Gemeinderathes
3) Geiſtliche und Lehrer an öffentlichen Schulen 4) die Mitglieder des
Richterſtandes und die Beamten der StaatsAnwaltſchaft; 5) die Polizei
Beamten 5) die zum ſtehenden Heere gehörenden Perſonen. Vater und
Sohn Schwiegervater und Schwiegerſohn, Bruder und Schwäger dürfen
nicht zugleich Mitglieder des GemeindeVorſtandes ſein. Sind dergleichen
Verwandte zugleich gewählt, ſo wird derjenige allein zugelaſſen welcher
die meiſten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entſcheidet
das Loos. Perſonen, welche die in dem Geſetze vom 7. Februar 1835
(Geſetzſammlung S. 15) bezeichneten Gewerbe treiben können nicht Bür
germeiſter oder Beigeordnete ſein.

H. 28. Die Mitglieder des GemeindeVorſtandes werden von dem Ge-
meinderathe durch abſolute Stimmenmehrheit auf ſechs Jahre gewählt.
Alle drei Jahre ſcheidet die Hälfte aus und wird durch neue Wahlen er-
ſetzt. Die das erſtemal Ausſcheidenden werden durch das Loos beſtimmt.
Die Ausſcheidenden können wieder gewählt werden. Außer den Schöffen,
deren Zahl im H. 26 beſtimmt iſt, können, wo es das Bedürfniß erfor
dert, noch ein oder mehrere beſoldete Mitglieder (Syndikus, Kämmerer,
Schulrath Baurath c für beſondere Geſchäftszweige gewählt werden.
Der Bürgermeiſter und die etwanigen beſoldeten Mitglieder des Gemein-
deVorſtandes können auf mehr als ſechs Jahre gewählt werden. Sie
ſcheiden auch das erſtemal erſt nach Ablauf ihrer Wahlperiode aus.

H. 29. Für jedes zu wählende Mitglied des Gemeinde Vorſtandes
wird beſonders abgeſtimmt. Wird die abſolute Stimmenmehrheit bei der
erſten Abſtimmung nicht erreicht, ſo werden diejenigen vier Perſonen, auf
welche die meiſten Stimmen gefallen ſind, auf eine engere Wahl gebracht.
Wird auch hierdurch die abſolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, ſo findet
unter denjenigen zwei Perſonen welche bei der zweiten Abſtimmung die
meiſten Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl ſtatt. Bei Stim-
mengleichheit entſcheidet das Loos.

H. 30. Die gewählten Bürgermeiſter und Beigeordneten bedürfen
der Beſtätigung.
10,000 Einwohnern dem Könige, in den übrigen Gemeinden dem Regie-
rungs- Präſidenten zu. Die Beſtätigung kann nur nach Anhörung des Be
zirksrathes verſagt werden. Wird die Beſtätigung verſagt, ſo ſchreitet
der Gemeinderath zu einer neuen Wahl, wird auch dieſe Wahl nach An
hörung des Bezirksrathes nicht beſtätigt, ſo hat der König, beziehungs-
weiſe der Regierungs Präſident, den Bürgermeiſter oder Beigeordneten
auf ſechs Jahre zu ernennen.

H. 31. Die Mitglieder des Gemeinde Vorſtandes werden vor ihrem
AmtsAntritte durch den Bürgermeiſter in öffentlicher Sitzung des Gemein-
derathes in Eid und Pflicht genommen. Der Bürgermeiſter wird von
einem Kommiſſar der Bezirks- Regierung vereidet.

Abſchnitt III.Von den Verſammlungen und Geſchäften des
Gemeinderaths.

H. 32. Der Gemeinderath hat über alle Gemeinde Angelegenheiten
zu beſchließen, ſo weit dieſelben nicht ausſchließlich dem Gemeinde Vor
ſtande überwieſen ſind. Sein Gutachten giebt er über alle Gegenſtände
ab, welche ihm zu dieſem Zwecke durch die Aufſichts- Behörden vorgelegt
werden. Die von dem Gemeinderathe gefaßten Beſchlüſſe ſind für die Ge
meinde verpflichtend. Die Mitglieder des Gemeinderathes ſind an keiner-
lei Jnſtructionen oder Aufträge der Wähler und der Wahlbezirke gebun-
den. Der Gemeinderath kontrolirt die Verwaltung. Er iſt daher berech-
tigt, ſich von der Ausführung ſeiner Beſchlüſſe und der Verwendung aller
Gemeinde Einnahmen Ueberzeugung zu verſchaffen. Er kann zu dieſem
Zwecke die Akten einſehen und Ausſchüſſe aus ſeiner Mitte ernennen.

H. 33. Der Gemeinderath wahlt jährlich einen Vorſitzenden, ſo wie
einen Stellvertreter deſſelben, aus ſeiner Mitte. Der Gemeinderath ver
ſammelt ſich, ſo oft es ſeine Geſchafte erfordern. Der Vorſtand wird zu
allen Verſammlungen eingeladen der Gemeinderath kann verlangen daß
Abzeordnete des Vorſtandes anweſend ſind. Der Vorſtand muß gehört
werden ſo oft er es verlangt.

S. 34. Die Zuſammenberufung des Gemeinderathes geſchieht durch
den Vorfitzenden ſie muß erfolgen, ſobald es von einem Viertel der Mit

Die Beſtätigung ſteht in Gemeinden von mehr als
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glieder des Gemeinderathes (oder wenn deren weniger als zwölf vorhan-
den ſind, von mindeſtens drei derſelben), oder wenn es von dem Gemein-
de-Vorſtande verlangt wird.

35. Die Art und Weiſe der Zuſammenberufung wird ein für alle
Male von dem Gemeinderathe feſtgeſtellt. Mit Ausnahme dringender
Falle erfolgt die Zuſammenberufung wenigſtens zwei freie Tage vorher,
unter Angabe der Gegenſtände, woruüber verhandelt werden ſoll.

9 35. Durch Beſchluß des Gemeinderathes können auch regelmäßige
Sitzungstage feſtgeſetzt, es müſſen jedoch auch dann die Gegenſtände der
Verhandlung mindeſtens zwei freie Tage vorher den Mitgliedern des Ge
meinderathes und dem Vorſtande angezeigt werden.

S. 37. Der Gemeinderath kann nicht beſchließen, wenn nicht mehr
als die Hälfte ſeiner Mitglieder zugegen iſt. Eine Ausnahme hiervon
finder ſtatt, wenn der Gemeinderath, zum dritten Male zur Verhandlung
über denſelben Gegenſtand zuſammenberufen dennoch nicht in genügender
Anzahl erſchienen iſt. Bei der zweiten und dritten Zuſammenberufung
muß auf dieſe Beſtimmung ansdruücklich hingewieſen werden.

S. 38. Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden. Wer nicht
mitſtimmt wird als nicht anweſend betrachtet.

39. Wer bei einer Angelegenheit ein beſonderes, dem Jntereſſe
der Gemeinde nicht entſprechendes Privat-Jntereſſe hat, darf an der Ver-
handlung darüber nicht Theil nehmen. Kann wegen dieſer Ausſchließung
eine beſchlußfähige Verſammlung nicht gehalten werden, ſo hat der Be
zirkörath für die Wahrung des GemeindeJntereſſes zu ſorgen und nöthi-
genfalls einen beſonderen Vertreter für die Gemeinde zu beſtellen.

40. Die Sitzungen des Gemeinderathes ſind öffentlich. Für ein-
zelne Gegenſtände kann durch beſonderen Beſchluß die Oeffentlichkeit aus
geſchloſſen werden. Die Sitzungen dürfen nicht in Wirthshäuſern oder
Schänken gehalten werden.

S. 41. Der Vorſitzende leitet die Verhandlungen, eröffnet und ſchließt
die Sitzungen und handhabt die Ordnung in der Verſammlung. Er kann
jede Perſon aus dem Sitzungszimmer entfernen laſſen, welche öffentlich
Zeichen des Beifalls oder des Mißfallens giebt, oder Unruhe irgend einer
Art verurſacht.

H. 42. Die Beſchlüſſe des Gemeinderathes und die Namen der dabei
anweſend geweſenen Mitglieder ſind in ein beſonderes Buch einzutragen.
Sie werden von dem Vorſitzenden und wenigſtens drei Mitgliedern unter-
zeichnet. Die Stelle der letzteren kann ein von dem Gemeinderathe ge-
wählter, in öffentlicher Sitzung hierzu von dem Bürgermeiſter vereideter
Protokollführer vertreten.

S. 43. Die Entwürfe der Beſchlüſſe über die nachſtehend bezeichneten
Gegenſtände werden ihrem Jnhalte nach in ortsüblicher Weiſe bekannt ge
macht und an den von dem Gemeinderathe ein für alle Mal zu beſtimmen-
den Orten offen gelegt, damit die Gemeindewähler ihre Anſichten darüber
einem Kommiſſar zu Protokoll geben können. Die Gegenſtände ſind: 1)
Ankauf oder Veräußerung von Grundſtücken und von Gerechtſamen, welche
jenen geſetzlich gleichgeſtellt ſind, ſo wie Anleihen, durch welche der Schul
denbeſtand der Gemeinde vergrößert wird, wenn der Werth oder Betrag
den Jahresbetrag der regelmäßigen Gemeinde-Ausgaben oder eine beſtimmte
von der Provinzial Verſammlung für die größeren Gemeinden feſtzuſetzende
Summe überſteigt. Vorläufigen Ankaufs- oder Veräußerungs- Verträgen,
welche den Rücktritt der Gemeinde vorbehalten, braucht dieſes Verfahren
nicht vorherzugehen. 2) Verpachtungen auf mehr als 9 Jahre 3) Aus
führung von Neubauten 4) Richtung von Gemeindewegen 5) Verände-
rungen in dem Genuſſe von Gemeindenutzungen (von Wald, Weide, Haide,
Torfſtich u. dgl.); 6) Veränderungen der Gränzen des Gemeindebezirks
(9. 1); 7) alle anderen Gegenſtände, bei welchen der Gemeinderath oder
der Bezirksrath die Offenlegung beſchließt. Der Gemeinderath ernennt den
Kommiſſar und beſtimmt die Zeit zur Aufnahme der Erklärungen. Jn
dem hierauf zu faſſenden Beſchluſſe des Gemeinderathes muß der eingegan-
genen Erklärungen Erwähnung geſchehen.

S. 44. Der Gemeinderath beſchließt über die Benutzung des Gemeinde
Vermögens zu welchem ſowohl das bisherige Kämmerei- oder Patrimo
nial- Vermögen wie das Bürger Gemeinde oder Kommunal Vermögen
zu rechnen iſt. Ueber das Vermögen, welches nicht der Gemeinde Corpo
ration gehört, kann der Gemeinderath nur inſofern beſchließen als er dazu
durch den Willen der Betheiligten oder durch ſonſtige Rechtstitel berufen
iſt. Auf das Vermögen der Corporationen und Stiftungen ſo wie auf
dasjenige, welches blos den Hausbeſitzern oder anderen Klaſſen der Einwoh
ner gehört, haben andere Perſonen keinen Anſpruch.

S. 45. Die Genehmigung des Bezirksrathes iſt erforderlich 1) zu
den im H. 43 bezeichneten Veräußerungen und Anleihen 2) zu den Verän-
derungen in dem Genuſſe der GemeindeNutzungen.

46. Die Theilnahme an den Gemeinde Nutzungen kann von dem
Gemeinderathe an die Entrichtungen einer jährlichen Abgabe geknüpft wer
den. Einkaufs- oder Einzugsgelder für die Theilnahme an Gemeinde
Nutzungen ſo wie andere Abgaben für beſondere Vortheile, die der Auf-
enthalt in einer Gemeinde gewährt, dürfen nur in ſolcher Weiſe erhoben

werden, daß dadurch die Ausübung der in 85. 3 und 4 bezeichneten Recht
nicht bedingt wird.

S. 47. Um die durch das Bedürfniß oder die Verpflichtungen der
Gemeinde erforderten Geldmittel zu beſchaffen können von dem Gemeinde
Rathe Umlagen nach dem Fuße der direkten Staats- Abgaben beſchloſſen
werden. Zur Erhebung von Zuſchlägen, die nicht in gleichen Prozenten
auf alle direkten Steuern gelegt werden, ſo wie zur Erhebung aller an
deren Arten von Gemeinde Abgaben, außer den im H. 46 genannten Ab
gaben für Gemeinde Nutzungen, muß die Genehmigung des Bezirksrathes
eingeholt werden. Sollen nur auf die Gewerbeſteuer geringere oder gar
keine Zuſchläge gelegt werden, ſo bedarf es dazu keiner Genehmigung Zu-
ſchläge, welche die Hälfte des Betrages der Staats Abgaben überſchreiten,
dürfen nur mit Genehmigung der Bezirks- Regierungen erhoben werden.

8. 48. Von der Veräußerung von Sachen, welche einen beſonderen
wiſſenſchaftlichen hiſtoriſchen oder Kunſtwerth haben, namentlich von Ar
chiven, muß wenigſtens vier Wochen vorher der Bezirks Regierung Anzeige
gemacht werden. Jn Betreff der Erhaltung von Stadtmauern und anderen
zum Verſchluß oder zur Vertheidigung der Städte beſtimmten Anlagen blei-
ben die Vorſchriften der KabinetsOrdre vom 20. Juni 1830 (Geſetz-Samm-
lung S. 15) in Kraft.

J. 49. Der Gemeinderath kann die Gemeinde zur Leiſtung von Dien-
ſten (Hand- und Spanndienſten) behufs Ausführung von Gemeinde Arbei
ten verpflichten die Dienſte werden in Geld abgeſchätzt, die Vertheilung ge
ſchieht nach dem Maßſtabe der direkten Staatsſteuern. Abweichungen von
dieſer Vertheilungsart bedürfen der Genehmigung des BezirksRathes. Die
Dienſte können, mit Ausnahme von Nothfällen, durch taugliche Stellver
treter abgeleiſtet oder nach der Abſchätzung an die Gemeinde Kaſſe bezahlt
werden.

J. 50. Die in Bezug auf die Behandlung der Gemeinde Waldungen
für die einzelnen Landestheile erlaſſenen Geſetze und Beſtimmungen ſollen
einer Reviſion unterworfen werden.

S. 51. Der Gemeinde Rath wählt den Gemeinde -Einnehmer. Die
ſonſt erforderlichen Gemeinde Beamten werden von dem Gemeinde Vor-
n ernannt, nachdem der Gemeinde- Rath darüber vernommen wor-
en iſt.

S. 52. Die Kaſſen und Rechnungs Geſchäfte für mehrere Gemeinden
können einem gemeinſchaftlichen Einnehmer übertragen werden.

Abſchnitt IV.
Von den Geſchäften des Gemeinde- Vorſtandes.

S. 53. Der Gemeinde Vorſtand iſt berufen, die Geſchäfte der Ge
meinde Verwaltung zu beſorgen insbeſondere 1) die Geſetze, die Verord
nungen und die Beſchlüſſe der ihm vorgeſetzte Behörden, in ſeiner Eigen-
ſchaft als Orts Obrigkeit, auszuführen 2) die Beſchlüſſe des Gemeinde-
Rathes vorzubereiten und auszuführen. Der Gemeinde- Vorſtand iſt be-
rechtigt, die Ausführung ſolcher Beſchlüſſe zu beanſtanden, die er für das
Gemeindewohl nachtheilig erachtet. Erfolgt alsdann in der nächſten Gemeinde
rathsSitzung keine Verſtändigung der beiden Gemeinde-Behörden, ſo iſt die
Entſcheidung des BezirksRathes einzuholen 3) die Gemeinde Anſtalten zu ver
walten und diejenigen, für welche beſondere Verwaltungen eingeſetzt ſind, zu be-
aufſichtigen 4) die Einkünfte der Gemeinde zu verwalten, die auf dem Etat
oder beſonderen Gemeinderaths Beſchlüſſen beruhenden Einnahmen und
Ausgaben anzuweiſen und das Rechnungs- und Kaſſenweſen zu überwa-
chen. Von jeder regelmäßigen Kaſſenreviſion iſt dem Gemeinde Rath
Kenntniß zu geben damit er ein Mitglied oder mehrere abordnen könne,
um dieſem Geſchäfte beizuwohnen 5) die von dem Gemeinde Rathe be-
ſchloſſenen Prozeſſe zu führen 6) das Eigenthum der Gemeinde zu ver
walten und ihre Rechte zu wahren 7) die Gemeinde- Beamten zu beauf-
ſichtigen 8) die Urkunden und Akten der Gemeinde aufzubewahren 9)
Namens der Gemeinde mit Behörden und Privatperſonen zu verhandeln,
den Schriftwechſel zu führen und die Gemeinde Urkunden auszufertigen.
Die Gemeinde-Urkunden werden Namens der Gemeinde von dem Bürger-
meiſter oder ſeinem Stellvertreter gültig unterzeichnet; 10) die den ein-
zelnen Einwohnern und Grundbeſitzern obliegenden Gemeinde Abgaben
und Leiſtungen nach den Geſetzen und Beſchlüſſen zu vertheilen, die Hebe-
liſten (Rollen) aufzuſtellen und, nachdem fie von dem Bürgermeiſter voll
ſtreckbar erklärt ſind, für die Beitreibung zu ſorgen. Die Hebeliſten
müſſen bevor dieſelben vollſtreckbar erklärt werden, vierzehn Tage offen
gelegt ſein.

H. 54. Der Vorſtand kann nicht beſchließen, wenn nicht mehr als
die Hälfte ſeiner Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe werden nach
Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit iſt die Stimme des Vor
ſitzenden entſcheidend. Den Vorſitz führt der Bürgermeiſter oder ſein Stell
vertreter. Der Beigeordnete nimmt auch außer dem Falle der Stellver-
tretung an den Verhandlungen und Beſchlüſſen Theil.

ſ. 55. Der Bürgermeiſter leitet und vertheilt die Geſchäfte des Ge-
meindevorſtandes. Jn allen Fällen, wo die vorherige Beſchlußnahme durch
den Vorſtand einen nachtheiligen Zeitverluſt verurſachen würde, muß der
Bürgermeiſter die dem Gemeindevorſtand obliegenden Geſchäfte vorläufig
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allein beſorgen, jedoch dem letzteren in der nächſten Sitzung behufs der kann auch das Erforderniß der Protokoll Aufnahme 42) über andere
Beſtätigung oder anderweitigen Beſchlußnahme Bericht erſ atten.

H. 56. Sowohl zur dauernden Verwaltung einzelner Geſchäftszweige,
als zur Erledigung einzelner beſtimmter Angelegenheiten und Aufträge
können auf Beſchluß des Gemeinde Raths beſondere Deputationen aus
Mitgliedern des Vorſtandes Gemeindeverordneten und Gemeindewählern
gebildet werden. Die Gemeindeverordneten und die Gemeindewähler wer-
den von dem Gemeinde Rathe, die Mitglieder des Vorſtandes von dem
Bürgermeiſter beſtimmt. Dergleichen Deputationen ſind dem Gemeinde
vorſtand untergeordnet. Ein von dem Bürgermeiſter bezeichnetes Mitglied
des Gemeindevorſtandes führt den Vorſitz.

H. 57. Jedes Jahr, bevor ſich der Gemeinde Rath mit dem Haus
haltsEtat beſchäftigt, hat der Gemeindevorſtand in öffentlicher Sitzung
des Gemeinde-Rathes über die Verwaltung und den Stand der Gemeinde
Angelegenheiten einen vollſtändigen Bericht zu erſtatten. Tag und Stunde
der Sitzung werden wenigſtens zwei freie Tage vorher in der Gemeinde
bekannt gemacht.

F. 58. Der Bürgermeiſter hat in der Gemeinde, nach näherer Be
ſtimmung der Geſetze, folgende Geſchäfte zu beſorgen: 1) die Handha-
vung der Ortspolizei-Verwaltung, ſoweit ſie nicht in Gemäßheit der Ver-
faſſüngs Urkunde beſonderen Behörden übertragen iſt; 2) die Verrichtun-
gen eines Hülfsbeamten der gerichtlichen Polizei; 3) die Führung der
Perſonenſtands Regiſter 4) die Staatsanwaltſchaft bei dem Polizeige-
richte, wenn ein ſolches in der Gemeinde beſteht, vorbehaltlich der Befug-
niß der Behörde, damit einen anderen Beamten zu beauftragen 5) alle
örtlichen Geſchäfte der Kreis, Bezirks, Provinzial und Staatsverwal-
rung ſofern nicht andere Behörden dazu beſtimmt ſind. Jn Betreff der
Befugniß der Gemeindebehörden, ortspolizeiliche Verordnungen zu erlaſſen,
kommen die darauf bezüglichen Geſetze zur Anwendung.

Abſchnitt V.Von dem Gemeinde-Haushalt.
G. 59. Ueber alle Ausgaben, Einnahmen und Dienſte, welche ſich

m voraus beſtimmen laſſen entwirft der Gemeindevorſtand jährlich im
September einen Haushalts-Etat. Der Entwurf wird vierzehn Tage lang,
nach vorheriger Verkündigung, in einem oder mehreren von dem Gemein-
derathe zu beſtimmenden Lokalen zur Einſicht aller Einwohner der Ge-
meinde offen gelegt und alsdann von dem Gemeinde-Rathe feſtgeſtellt. Die
Erinnerungen der Einwohner werden dabei in Erwägung gezogen. Eine
Abſchrift des Etats wird ſofort dem BezirksRathe eingereicht.

H. 60. Der Gemeindevorſtand hat dafür zu ſorgen daß der Haus-
halt nach dem Etat geführt werde. Ausgaben, welche außer dem Etat
geleiſtet werden ſollen bedürfen der Genehmigung des Gemeinde Raths.

H. 61. Die Gemeinde Abgaben und die Geldbeträge der Dienſte
(S. 49), ſo wie die Abgaben für die Theilnahme an den Nutzungen H.
46) und die ſonſtigen Gemeindegefälle, ſind durch den Einnehmer zu er-
heben und von den Säumigen im Steuer Executionswege beizutreiben.

H. 62. Die Rechnung iſt von dem Einnehmer vor dem 1. Mai des
folgenden Jahres zu legen und dem Gemeinde Vorſtande einzureichen.
Dieſelbe wird in der nämlichen Weiſe wie der Etats Entwurf (H. 59)
offengelegt, demnächſt von dem Gemeinde Vorſtande revidirt und dem Ge-
meinde Rathe zur Prüfung und Feſtſtellung vorgelegt. Gleich nach der
allgemeinen Prüfung der Rechnung hat der Gemeinde Rath die Rechtmä-
ßigkeit der von dem Vorſtande ertheilen Ausgabe- Anweiſungen und die
Vollſtändigkeit und Richtigkeit der Einnahme Ueberweiſungen zu prüfen.
Der Gemeinde Vorſtand darf bei dieſer Prüfung nicht zugegen ſein.

H. 63. Die Feſtſtellung der Rechnung muß vor dem 1. September
vewirkt ſein. Der Bürgermeiſter hat dem Bezirks- Rathe ſofort eine Ab-
ſchrift des Feſtſtellungs Beſchluſſes vorzulegen.

H. 64. Ueber alle Theile des Gemeinde- Vermögens hat der Gemein-
de- Vorſtand ein Lagerbuch zu führen. Die darin vorkommenden Verände-
rungen werden dem Gemeinde-Rathe bei der Rechnungs- Abnahme zur Er-
lärung vorgelegt.

Titel l.Von den Gemeinden, n mehr als 1500 Einwohner
aben.

H. 65. Für Gemeinden die nicht mehr als 1500 Einwohner ha-
ven, gelten folgende beſondere Beſtimmungen 1) der Gemeinde Rath
veſteht aus 6 Mitgliedern 2) der GemeindeVorſtand beſteht aus einem
Gemeinde Vorſteher (Schulzen) und 2 Schöffen, die den Gemeinde
Vorſteher zu unterſtützen und in Behinderungsfällen ſeine Stelle zu ver-
treten haben 3 der Gemeinde-Vorſteher iſt Vorſitzender des Gemeinde
Raths; die Schöffen können Mitglieder des Gemeinde Raths ſein; 4)
die im H. 43 erwähnten Erklärungen der Gemeindewähler über Ankäufe,
Veräußerungen u. ſ. w. ſind vor dem verſammelten Gemeinde Rathe
abzugeben und nicht beſonders zu Protokoll zu nehmen 5) auf Beſchluß
des Gemeinde-Rathes und mit Genehmigung des Kreis- Ausſchuſſes kann
die ſchriftliche Aufſtellung des Haushaltsplanes und der Rechnung un
terbleiben; die Feſtſtellung derſelben muß aber alsdann in beſonders
bekannt gemachten öffentlichen Sitzungen erfolgen der Kreis Ausſchuß

Gemeinderaths- Beſchlüſſe auf beſtimmte Gegenſtände beſchränken; 6) diin dem Titel II. dieſes Geſetzes dem d n r
Bezirksrathe beigelegten Befugniſſe werden mit Ausnahme der Fälle des
d 47 von dem Landrathe und dem Kreis Ausſchuſſe ausgeüdt. Jm
Uebrigen kommen die Beſtimmungen des Titel II. auch bei dieſen Ge
meinden zur Anwendung.

Dit el v.Von den Einzelgemeinden und Sammtgemeinden.
H. 66. Gemeinden, die für ſich allein den Zwecken des Gemeinde

Verbandes und den Bedürfniſſen der örtlichen Verwaltung nicht genü-
gen, bilden mit benachbarten Gemeinden eine Sammtgemeinde. Die
zu einer Sammtgemeinde gehörenden Gemeinden werden Einzelgemein-
den genannt.

9. 67. Jede Einzelgemeinde wird hinſichtlich ihrer beſonderen An-
gelegenheiten von einem Gemeinde Rathe vertreten und von einem Ge
meinde Vorftande verwaltet.

S. 68. Die Verwaltung der Einzelgemeinden wird von dem Bür-
germeiſter der Sammtgemeinde beaufſichtigt. Derſelbe kann, ſo oft er
es angemeſſen findet, in jeder Einzelgemeinde den Vorſitz im Gemeinde-
rathe führen und muß die Berathungen über die Haushalt Etats und
die Rechnungen leiten, ſo wie die Umlagerollen vollſtreckbar erklären.
Jn Polizei- Angelegenheiten (S. 58 Nr. 1 und 2) iſt der Gemeinde-Vor-
ſteher Organ und Hülfsbehörde des Bürgermeiſters.

H. 69. Ob für eine Einzelgemeinde ein beſonderer Einnehmer zu
wählen iſt, oder ob deſſen Geſchäfte von dem Einnehmer der Sammt-
gemeinde zu beſorgen ſind, hat der Kreis Ausſchuß nach Vernehmung
des GemeindeRathes zu beſtimmen.

S. 70. Mit Ausnahme der vorſtehend h. 67 bis 69) aufgeführ-
ten Punkte gelten für die Vertretung und Verwaltung der Einzelge-
meinden dieſelben Vorſchriften, welche für die nicht zu einer Sammt-
gemeinde gehörenden in den Titeln II. und III. dieſes Geſetzes gege
ben ſind.

H. 71. Jede Sammtgemeinde hat für die gemeinſamen Angelegen
heiten ihrer Einzelgemeinden einen Sammtgemeinde-Rath als Vertre-
tung und einen Bürgermeiſter als Verwalter, ſo wie einen Beigeord-
neten als deſſen Stellvertreter.

H. 72. Was zu den gemeinſamen Angelegenheiten zu rechnen iſt
und in welchem Verhältniſſe die Einzelgemeinden zu den gemeinſamen
Bedürfniſſen und Laſten der Sammtgemeinde beizutragen haben wird
von dem BezirksRathe nach Vernehmung der Gemeinde-Räthe der Ein-
zelgemeinden und des SammtgemeindeMathes feſtgeſetzt. So weit die
Einzelgemeinden ſich über dieſe Gegenſtände einigen, hat der Bezirks
Rath lediglich die Uebereinkunft derſelben zu beſtätigen.

73. Jede Einzelgemeinde hat wenigens ein Mitglied zum Sammt-
gemeindeRathe zu wählen. Jn Gemeinden von mehr als 250 Einwoh-
nern können mehrere Mitglieder nach näherer Beſtimmung des Bezirks-
Rathes gewählt werden. Die Wahlen werden von den Gemeinde Rä
then der Einzelgemeinden nach den Vorſchriften der 68. 28 und 29 vor-
genommen.

S. 74. Der Bürgermeiſter iſt Vorſitzender des Sammtgemeinde-
Rathes. Jm Uebrigen haben der Bürgermeiſter, der Beigeordnete und
der Sammtgemeinde- Rath in Bezug auf die Sammtgemeinde dieſelben
Rechte und Pflichten, welche einerſeits dem Gemeinde Vorſtande dem
Bürgermeiſter und dem Beigeordneten und andererſeits dem Gemeinde
Rathe in Bezug auf die nicht zu einer Sammtgemeinde gehörenden Ge-
meinden im Titel II. dieſes Geſetzes beigelegt ſind. Auf die Wahl,
Beſtätigung oder Ernennung des Bürgermeiſters und des Beigeordneten
finden die Beſtimmungen der H. 28, 29 und 30 Anwendung; jedoch
mit dem Unterſchiede, daß der Bürgermeiſter auf mindeſtens 12 Jahre
zu wählen iſt

H. 75. Auch diejenigen Angelegenheiten bei welchen einzelne, aber
nicht alle Einzelgemeinden einer Sammtgemeinde betheiligt ſind, gehö
ren zum Geſchäftskreiſe des Bürgermeiſters und des Sammtgemeinde
Rathes jedoch haben die Vertreter der nicht betheiligten Gemeinden
über ſolche Angelegenheiten nicht mit zu beſchließen.

Titel V.Von den Gehältern und Penſionen.
H. 76. Die Mitglieder der Gemeinde Räthe und Sammtgemeinde-

Räthe erhalten nur eine Vergütigung für ihre baaren Auslagen, jedoch
keine Zehrungs und Reiſekoſten. Die Bürgermeiſter und die ihnen
gleichſtehenden Gemeinde Vorſteher (H. 65) haben Anſpruch auf Beſol
dung. Die Schöffen werden nicht beſoldet. Die Gehälter der Bürger
meiſter und der beſoldeten Mitglieder des Gemeinde Vorſtandes (9. 28)
werden vor dem Amtsantritte derſelben von dem Gemeinderathe feſtge
ſtellt. Jn Bezug auf die Beſoldungen der Bürgermeiſter hat die Pro-
vinzial Verſammlung die erforderlichen allgemeinen Beſtimmungen zu
treffen. Den Beigeordneten der Sürgermeiſter (S9. 26 und 71) und den
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Gemeindevorſtehern der Einzelgemeinden können feſte Entſchädigungs
beträge gewährt werden.

H. 77. Den Bürgermeiſtern und den beſoldeten Mitgliedern des
Vorſtandes ſind, ſofern keine Vereinbarung wegen der Penſion getrof-
fen iſt, bei eintretender Dienſtanfädigkeit oder, wenn ſie nach abgelau-
fener Wahlperiode nicht wieder gewähit werden folgende Penſionen zu
gewähren

des Gehaltes nach 6jähriger Dienſtzeit.
12 2i 24Ueber die Penſions Anſprüche entſcheidet der Bezirksrath. Gegen die

Entſcheidung findet die Berufung auf richterliche Entſcheidung ſtatt. Un
geachtet der Berufung ſind die feſtgeſetzten Beträge vorläufig zu zahlen.

Ditel vi.Von der Aufſicht über die Gemeinde- Verwaltung.
H. 78. Die Aufſicht über die Verwaltung der Gemeinde Angelegen

heiten wird, inſofern nicht durch die Vorſchriften dieſes Geſetzes ein ande
res ausdrücklich beſtimmt iſt, bei Gemeinden von mehr als 10,000 Einweh
nern von dem Bezirksrathe, bei den übrigen Gemeinden in erſter Jnſtanz
von dem Kreis Aueſchuſſe, in zweiter Jnſtanz von dem Bejzirksrathe ge
führt. Der letztere kann dem Kreis Ausſchuſſe Aufträge ertheilen.

S. 79. Beſchwerden über Entſcheidungen in Gemeinde-Angelegenhei-
ten können innerhalb vier Wochen nach der Zuſtellung oder Bekanntma
chung erhoben werden inſofern ſie nicht durch die Beſtimmungen dieſes
Geſetzes an andere Friſten geknüpft ſind.

S. 80. Wenn der Gemeinderath einen Beſchluß gefaßt hat, welcher
deſſen Befugniſſe überſchreiter, die Geſetze oder das Staats Intereſſe ver
letzt, ſo hat der Bürgermeiſter von Amts wegen oder auf Geheiß der
Staatsverwaltungs- Behörde die Ausführung zu unterſagen. Derſelbe iſt
alsdann verpflichtet, ſofort die Entſcheidung des Regierungs Präſidenten
einzuholen und den Gemeinderath davon zu benachrichtigen. Der Regie-
rungs Präſident hat ſeine Entſcheidung nach Berathung mit dem Bezirks-
rathe unter Anführung der Gründe zu geben.

g. 81. Wenn der Gemeinderath es unterläßt oder verweigert, die der
Gemeinde geſetzlich obliegenden Leiſtungen auf den Haushalts- Etat zu brin-
gen oder außerordentlich zu genehmigen, ſo läßt der Regierungs Präſident,
nach Berathung mit dem Bezirksrathe, unter Anführung des Geſetzes die
Eintragung in den Etat von Amts wegen bewirken oder ſtellt beziehungs
weiſe die außerordentliche Ausgabe feſt.

g. 82. Gegen die Entſcheidung des Regierungs Präſidenten ſteht in
den Fällen der S. 80 und 81 dem Gemeinderathe innerhalb 10 Tagen
die Berufung an den Miniſter des Jnnern zu.

g. 83. Der Miniſter des Jnnern kann einen Gemeinde Vorſtand,
einen Gemeinde Rath oder einen Sammtgemeinde- Rath vorläufig ſeiner
Verrichtungen entheben und dieſelben beſonderen Kommiſſarien übertragen.
Die ſchließliche Beſtimmung erfolgt alsdann durch ein Geſetz.

g. 84. Jn Betreff der Suspenſion, Entſetzung und unfreiwilligen
Entlaſſung der Bürgermeiſter, Mitglieder des Vorſtandes und ſonſtigen
Gemeindebeamten kommen die darauf bezüglichen Geſetze zur Anwendung.

Titel Vail.Vorübergehende Beſtimmungen.
g. 85. Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen vorüberge-

henden Beſtimmungen werden von dem Miniſter des Jnnern getroffen.
g. 86. Zuvörderſt iſt die Bildung angemeſſener Gemeinde Bezirke,

wo ſolche noch nicht beſtehen, zu bewirken.
Insbeſondere ſollen überall einzelne Beſitzungen und Güter, welche

noch keiner Gemeinde angehören, für Gemeinden erklärt oder zu Gemein
den vereinigt oder mit beſtehenden verbunden werden.

Die Veränderung bereits beſtehender Sammtgemeinde Bezirke (Bür-
germeiſtereien in der Rheinprovinz, Aemter in der Provinz Weſtfalen),
ſo wie die Bildung neuer Sammtgemeinden, kann ſofern nicht alle be-
rheiligten Gemeinden darüber einig ſind, erſt nach Einführung der neuen
Kreis-, Bezirks und Provinzial Ordnung erfolgen. Die Provinzial
Verſammlung hat darüber demnächſt mit Genehmigung des Königs die
erforderlichen allgemeinen Beſtimmungen zu treffen.

Sofern es von der Staatsregierung wegen manglender Organiſation
von Sammtgemeinden nöthig befunden wird, innerhalb eines Kreiſes einſt-
weilen beſondere Diſtrikts- Beamte zur Beſorgung der in K. 58 erwähn-
ten Geſchäfte anzuſtellen, iſt zu deren Beſoldung von den Gemeinden des
Diſtrikts ein von der Bezirks Behörde zu beſtimmender Betrag zu leiſten.

S. 87. Die beibehaltenen oder nach S. 86 neugebildeten Gemeinden
und Sammtgemeinden ſollen nicht eher einer Veränderung unterliegen als
bis das gegenwärtige Geſetz vollſtändig ausgeführt iſt, und ſowohl der neue
Gemeinderath, als die Kreisverſammlung mit ihrem Gutachten vernommen
worden ſind.

88. Was die Verrichtungen des Gemeinderathes, des Gemeinde
Vorſtandes des Bürgermeiſters des Kreis Ausſchuſſes und des Bezirks
rathes betrifft, ſo ſollen dieſelben, wo und ſo lange dergleichen Behörden
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noch nicht vorhanden find, von denjenigen Behörden ausgeübt werden,
welche der Miniſter des Jnnern bezeichnen wird.

8. 89. Iſt der neugewählte Gemeinderath, nach zweimal (mit Zwi
ſchenräumen von acht Tagen) wiederholter Berathung, der Anſicht, daß
es angemeſſen ſei, ſtatt des kollegialiſchen Gemeinde Vorſtandes nur einen
Bürgermeiſter der zugleich den Vorſitz im Gemeinderathe zu führen hat,
mit einem oder mehreren Beigeordneten zu wählen, ſo bleibt es einſtweia
len bei dieſer Einrichtung bis zur anderweitigen Beſchlußnahme der Pro
vinzial Verſammlung.

S. 90. Für Einzelgemeinden, in welchen eine gewählte Vertretung
bisher nicht beſtanden hat und, ihrer beſonderen Verhältniſſe wegen auch
für jetzt noch nicht zu bilden iſt, kann, mit Vorbehalt einer anderweitigen
Beſtimmung der Provinzial Perſammlung, einſtweilen ein Vorſteher von
der Aufſichts Behörde ernannt werden, der die Verwaltung zu führen und
die Gemeinde zu vertreten hat.

S. 91. Der Zeitpunkt, mit welchem in den einzelnen Gemeinden
die Einführung gegenwärtiger Gemeinde Ordnung beendigt ſein wird,
iſt durch das Amtsblatt des Bezirks zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen. Von dieſem Zeitpunkte an treten für die betreffenden Gemeinden
die bisherigen Geſetze und Verordnungen über die Verfaſſung der Ge
meinden außer Kraft.

S. 92. Die ſeitherigen nicht gewählten und nicht unbedingt auf
Kündigung angeſtellten OberBürgermeiſter, Bürgermeiſter und Amt
männer, welche bei Einführung der gegenwärtigen Gemeinde Ordnung
weder in ihren Aemtern und Cinkünften belaſſen, noch anderweitig mit

leichem Einkommen angeſtellt werden, haben ſofern nicht für dieſen
all bereits früher eine andere verbindliche Beſtimmung getroffen wor

den iſt, einen Anſpruch auf Penſion. Die Penſion beträgt: nach kür
zerer als 12jähriger Dienſtzeit nach 12 oder mehr als 12jähriger
Dienſtzeit nach jähriger Dienſtzeit des ſeitherigen reinen
Dienſt-Einkommens. Die Schulzen und Orts oder Gemeinde-Vorſte
her haben keinen Anſpruch auf Penſion. GemeindeBeamte, deren Stel
len eingehen, erhalten, ſo lange ſie nicht anderweitig mit gleichem Ein
kommen angeſtellt werden, die Hälfte ihres bisherigen reinen Einkom-
mens als Wartegeld bis zum Ablaufe der Wahlperiode oder der Zeit,
auf welche ſie ernannt ſind. Die Penſionen und Wartegelder werden
von den Gemeinden, in welchen die Beamten gegenwärtig angeſtellt
ſind, geleiſtet. Jn den beiden weſtlichen Provinzen iſt die Hälfte der
Beträge von den ſämmtlichen Gemeinden des Regierungs Bezirks (mit
Ausnahme derjenigen Städte, in welchen die revidirte Städte- Ordnung
vom 17. März 1831 eingeführt iſt) gemeinſchaftlich aufzubringen.

S. 93. Alle im 8. 92 nicht bezeichneten Gemeinde Beamten ſind
in ihren Aemtern und Einkünften zu belaſſen.

Entwurfeiner
Kreis-, Vezirks- und Provinzial Ordnung.
Art. 1. Den Kreiſen, Bezirken und Provinzen ſteht die Selbſt

verwaltung ihrer Angelegenheiten unter Mitwirkung der Staats Re
gierung zu. Die Organe der Staats Regierung ſind die Landräthe,
Regierungs Präſidenten und Ober Präſidenten; ſie werden vom Kö
nige ernannt.

Art. 2. Kreis und Provinzial Angelegenheiten ſind: Errichtung,
Einrichtung und Veränderung von Kreis und Provinzial Jnſtituten,
Anlagen im beſonderen Jntereſſe des Kreiſes oder der Provinz (Stra
ßen, Kanäle, Meliorationen 2c.), Erwerbung, Benutzung und Veräu-
ßerung von Kreis und Provinzial-Eigenthum. Zu den BezirksAnge-
legenheiten gehören die Bezirksſtraßen und die Jnſtitute, welche Eigen
thum eines Bezirkes ſind. Was außerdem als Kreis Bezirks und
Provinzial Angelegenheit zu betrachten iſt, wird durch die über das Ar
menweſen, die Corporationen und Jnſtitute, über den Wege, Waſſer
und Uferbau, das Deichweſen, über Landkultur-Verbeſſerungen und an
dere Gegenſtände zu erlaſſenden Geſetze beſtimmt werden.

Titel I.
Von den Kreiſen.

Begränzung.
Art. 3. Die Kreiſe bleiben in ihrem gegenwärtigen Umfange als

Corporationen und Verwaltungs-Bezirke beſtehen. Veränderungen der
Kreisgränzen können nur durch ein Geſetz erfolgen.

Kreis Verſammlung. Kreis-Ausſchuß.
Art. 4. Ueber die Kreis Angelegenheiten beſchließt die Kreis-

Verſammlung (Kreistag). Der Kreis Ausſchuß iſt mir der Verwaltung
der Kreis Angelegenheiten beauftragt.

Art. 5. Kreiſe, die nur aus einer Gemeinde oder Sammtgemeinde
beſtehen, haben keine Kreis Verſammlung und keinen Kreis Ausſchuß.
Die Verrichtungen derſelben werden von den Gemeindevertretungen
und den Gemeindevorſtänden ausgeübt.
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Wahl der Kreisverſammlung. ß
Art. 6. Die Kreisverſammlung beſteht aus 20 bis 40 Kreis Ab-

geordneten, welche von den Vertretungen der Sammtgemeinden und
der nicht zu einer Sammtgemeinde gehörenden Gemeinden gewählt wer
den. Wie viele Abgeordnete im Ganzen und wie viele von einer jeden
Sammtgemeinde oder Gemeinde zu wählen ſind, hat der Bezirksrath
nach Maßgabe der Bevölkerung feſtzuſtellen. Wählbar iſt jeder Ge
meindewähler des Kreiſes, der das 30ſte Lebensjahr vollendet und ſich
mindeſtens ſeit drei Jahren in dem Kreiſe aufgehalten hat.
Art. 7. Die Kreis Abgeordneten werden auf 6 Jahre gewählt.
Die Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen
der Wählbarkeit. Alle 2 Jahre ſcheidet ein Drittel aus und wird
durch neue Wahlen erſetzt. Die Ausſcheidenden können wieder gewählt
werden.

Art. 8. Jn jedem zweiten Jahre finden die Wahlen zur regel-
mäßigen Ergänzung der Kreisverſammlung am letzten Dienstage des
Monats Januar ſtatt. Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatz innerhalb
der Wahlperiode ausgeſchiedener Mitglieder werden durch den Landrath
veranlaßt. Der Erſatzmann tritt nur für die Zeitperiode ein, für
welche der Ausgeſchiedene gewählt war.

Art. 9. Für das Wahlverfahren gelten die Vorſchriften der Ge-
meindeOrdnung über die Wahl des Gemeindevorſtandes (H. 28 und
9. 29). Die Wahlprotokolle werden dem Bezirksrathe urſchriftlich
eingereicht, welcher über die etwa eingehenden Reclamationen entſchei-
det und alsdann ſämmtliche Wahlverhandlungen dem Landrathe über-
ſendet. Der Landrath hat das Reſultat der Wahlen durch das Kreis-
blatt oder, wenn ein ſolches nicht erſcheint, durch das nächſte öffentliche
Blatt unverzüglich bekannt zu machen und jedem gewählten Abgeord
neten gleichzeitig einen Auszug aus dem Wahlprotokolle zu überſen-
den, die Wahlprotokolle ſelbſt aber der nächſten Kreisverſammlung zu
übergeben.

Befugniſſe der Kreis-Verſammlung.
Art. 10. Die Kreis Verſammlung verpflichtet alle KreisEinwoh

ner durch ihre in Kreis Angelegenheiten gefaßten Beſchlüſſe. Sie hat
insbeſondere das Recht, für Kreis-Angelegenheiten, ſo wie zur Beſeiti-
gung eines Nothſtandes Ausgaben zu beſchließen und dieſelben auf
die Gemeinden des Kreiſes zu vertheilen. Jn gleicher Weiſe hat die
Kreisverſammlung auch diejenigen Abgaben welche nach Kreiſen auf
zubringen ſind zu vertheilen, inſofern nicht das Geſetz in anderer
Weiſe darüber beſtimmt.

Art. 11. Jn allen Beſchlüſſen, durch welche die Gemeinden des
Kreiſes zu Beiträgen über drei Jahre hinaus oder zu Leiſtungen von
mehr als 10 Prozent der direkten Staatsſteuern verpflichtet werden
ſollen, iſt die Genehmigung der Miniſter des Jnnern und der Finan-
zen erforderlich.

Art. 12. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Noth-
ſtandes im Kreiſe kann die Kreis Verſammlung ohne weitere Genehmi-
gung die Erhebung einer einmaligen Kreis Abgabe bis zu 5 Prozent
der direkten Staatsſteuern ſelbſt dann beſchließen, wenn der Geſammt-
betrag der von den Gemeinden des Kreiſes aufzubringenden Kreis-Ab-
gaben 10 Prozent der Staatsſteuern überſteigt.

Art. 13. Beſchlüſſe über Anleihen der Kreisgemeinden bedürfen
der Genehmigung des Bezirksraths.

Art. 14. Die Kreis Verſammlung ſtellt alljährlich die Kreisrech-
nung und den Kreis-Etat feſt. Die Feſtſtellung der Rechnung kann ſie
einer beſonders dazu erwählten Kommiſſion überlaſſen. Alle Einnah-
men und Ausgaben des Kreiſes, einſchließlich derjenigen Leiſtungen,
welche das Geſetz für eine Laſt des Kreiſes erklärt, müſſen in den Etat
aufgenommen werden.

Berathungen der Kreis-Verſammlungen.
Art. 15. Die Kreis- Abgeordneten verſammeln ſich alljährlich am

erſten Dienstage des Monats März um 10 Uhr Morgens am Sitze des
Landraths-Amtes zur gewöhnlichen Sitzung. Außerordentlich kann die
Kreis- Verſammlung durch den Landrath zu jeder Zeit mittelſt ſchriftli-
cher Einladung unter Angabe der Veranlaſſung einberufen werden. Die
Einberufung muß erfolgen wenn ſie von mehr als der Mitglieder
der Kreis- Verſammlung verlangt wird. Der Tag und die Veranlaſ-
ſung der außerordentlichen Sitzung muß durch den Landrath öffentlich
bekannt gemacht werden.

Art. 16. Unter dem Vorſitze des an Jahren älteſten Abgeordne
ten, welchem die beiden jüngſten Abgeordneten als Schriftführer und
Stimmzähler zur Seite ſtehen, wählt die Kreis- Verſammlung in der
regelmäßigen Sitzung (Art. 15) ihren Vorſitzenden und zwei Schriftführer auf die Dauer eines Jahres. Die Kreis Verſammlung regelt
ihren Geſchäftsgang durch eine GeſchäftsOrdnung.

Art. 17. Die Sitzungen der Kreis Verſammlung ſind öffentlich. Für
einzelne Gegenſtände kann durch Beſchluß die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen
werden.

Art. 18. Die Kreis- Verſammlung kann nicht beſchließen, wenn nicht
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe der
W werden durch abſolute Stimmenmehrheit der Anweſen-
en gefaßt.

Art. 19. Der Landrath oder deſſen Stellvertreter wohnt den Sitzun
gen der Kreis- Verſammlung bei und muß auf ſein Verlangen zu jeder Zeit
gehört werden. Daſſelbe gilt von anderen Beamten der Kreis Verwaltung,
die der Landrath oder deſſen Stellvertreter zu ihrer Aſſiſtenz in die Verſamm-
lung einführen.

Vom Kreis Ausſchuſſe.
Art. 20. Der Kreis- Ausſchuß beſteht aus dem Landrathe und vier

von der Kreis Verſammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern. Die
Wahl erfolgt nach abſoluter Stimmenmehrheit auf 6 Jahre alle 3 Jahre
ſcheidet die Hälfte aus und wird durch eine Neuwahl erſetzt. Die Ausge-
ſchiedenen können wieder gewählt werden, ſofern ſie noch Mitglieder der
Kreis- Verſammlung ſind.

Art. 21. Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Kreis Aus-
ſchuſſes finden alle 3 Jahre in der regelmaßigen Sitzung der Kreis Ver
ſammlung ſtatt. Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatze der innerhalb der
WahlePeriode ausgeſchiedenen Mitglieder werden durch den Landrath veran-
laßt. Die ausſcheidenden Mitglieder des Kreis- Ausſchuſſes bleiben bis zum
Eintritte der neuerwählten Mitglieder im Amte.

Art. 22. Der Kreis- Ausſchuß hat die Angelegenheiten der Kreis-Cor-
poration zu verwalten die Beſchlüſſe der Kreis- Verſammlung vorzubereiten
und jauszuführen, den Rendanten und die etwa ſonſt erforderlichen Be
amten der Kreis Corporation zu ernennen und deren Geſchäſtsführung zu
leiten und zu beaufſichtigen, die Kreis Corporation, Dritten gegenüber zu
vertreten und die ihm ſonſt durch die Geſetze überwieſenen Verrichtungen
auszuüben. Der Kreis Ausſchuß giebt ſeine Meinung über alle ihm auf
Grund der Geſetze oder durch die Staats Regierung vorgelegten Gegen-
ſtände ab.

Art. 23. Jn dringlichen Fällen übt der Kreis- Ausſchuß die der Kreis-
Verſammlung vorbehaltenen Befugniſſe aus. Jn dieſem Falle muß die
Genehmigung der Kreis-Verſammlung nachträglich eingeholt werden. Zur
Bewilligung von Steuern und zu Veränderungen des Etats iſt der Aus-
ſchuß niemals er mächtigt.

Art. 24. Zahlungs Anweiſungen auf die etatsmäßigen Kreis Fonds
werden durch den Ausſchuß verfügt. Alle Ausfertigungen des Kreis-Aus-
ſchuſſes werden durch den Vorſitzenden un terzeichnet.

Art. 25. Der Kreis- Ausſchuß hat alle Geſchäfte zu beſorgen die
bisher kreisſtändiſchen Kommiſſionen übertragen waren, ſofern nicht die
Kreis Verſammlung beſondere Kommiſſionen für dieſe Angelegenheiten
wählt. Die Geſetze beſtimmen die Befugniſſe des Kreis Ausſchuſſes in
Bezug auf die Angelegenheiten der Gemeinden des Kreiſes.

Art. 26. Die Mitglieder des Kreis Ausſchuſſes werden vor ihrem
Amts Antritte durch den Landrath in Eid und Pflicht genommen.

Art. 27. Der Kreis Ausſchuß verſammelt ſich zur regelmäßigen Si-
tzung wenigſtens einmal monatlich. Außerordentliche Sitzungen veranlaßt
der Landrath nach Bedürfniß er iſt dazu verpflichtet, ſo oft es zwei Mit-
glieder verlangen

Art. 28. Der Ausſchuß regelt ſeinen Geſchäftsgang durch eine Ge
ſchäftsordnung welche der Genehmigung des Bezirksrathes bedarf.

Art. 29. Der Landrath oder deſſen Stellvertreter hat im Ausſchuſſe
den Vorſitz und bei Stimmengleichheit die entſcheidende Stimme.

Art. 30. Zur Gultigkeit eines Beſchluſſes iſt die Anweſenheit des
Vorſitzenden (oder ſeines Stellvertreters) und zweier anderen Mitglie-
der des Ausſchuſſes erforderlich. Die Beſchlüſſe werden nach Stimmen-
mehrheit gefaßt.

Art. 31. Der Landrath iſt verflichtet, die Ausführung derjenigen
Beſchlüſſe des Kreis Ausſchuſſes oder der Kreis Verſammlung welche
deren Befugniſſe überſchreiten, die Geſetze oder das Staats Intereſſe
verletzen, von Amts wegen oder auf Geheiß der höheren Orts Behörde
vorläufig zu unterſagen. Er muß alsdann ſofort die Entſcheidung des
Regierungs Präſidenten nachſuchen und hiervon gleichzeitig den Vor-
ſitzenden der Kreis Verſammlung benachrichtigen. Der Regierungs
Präſident hat ſeine Entſcheidung, nach Berathung mit dem Bezirks-
Rathe, unter Anführung der Grunde zu geben.

Titel I.Von den Bezirken.
Art. 32. Die Bezirke Regierungs Bezirke) bleiben in ihrer bis

herigen Begränzung beſtehen. Veränderungen der Bezirksgrenzen können
nur durch ein Geſetz erfolgen.

Art. 33. Jeder Bezirk hat einen mit der Verwaltung ſeiner An
gelegenheiten (Art. 2) beauftragten BezirksRath. Der BezirksRath
beſteht aus dem Regierungs Präſidenten und vier BezirksOeputirten.
Die Letzteren werden von der Provinzial Verſammlung auf 6 Jahre
nach abſoluter Stimmenmehrheit erwählt. Alle 3 Jahre ſcheidet die
Halfte aus. Die Ausſcheidenden können wieder gewählt werden. Wähl-
bar iſt jeder Gemeindewähler des Bezirks, der das 30ſte Lebensjahr

volle

halt

Rat
zial
inn
dem
ben
im
von

oft
zwei

Vor
dend
Obe
die
geſe

er v
zu
einz

Reg
ſchli
ſind
ſeine
des

von
gier
erſch

Reg
h
Die
fugn
niſſe
Gen

heite

ſamr
heite

Bezi
Gem
der

verth
Auch
zirks
Bezi

Corp
Grän

vinzi

durch

wähl
ſtens

die
gewä

Abge

wähl:

gung
durch

werde

der

Verſc

geſchi

anlaß
hatte.
Ausge



nicht

e der
veſen

itzun
r Zeit
ltung,
amm-

d vier
Die

Jahre
lusge-

r der

Aus
Ver

b der
veran

zum

s Cor-
ereiten

n Be
ung zu
ber zu
tungen
m auf
Hegen-

Kreis
uß die

Zur
Aus

Fonds
Aus

die

cht die
heiten

ſſes in

ihrem

n Si-
anlaßt

Mit-

e Ge

ſchuſſe

it des
tglie-

men

nigen
elche

ereſſe
horde

g des
Vor-
ings
irks

bis
pnnen

An
Rath
irten.
Fahre
t die
ähl-
sjahr

23

vollendet und ſich mindeſtens ſeit drei Jahren in dem Bezirke aufge
alten hat.r 34. Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Bezirks

Rathes finden alle 3 Jahre in der regelmäßigen Sitzung der Provin-
zial Verſammlung ſtatt. Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatze der
innerhalb der Wahl Periode ausgeſchiedenen Deputirten werden von
dem Ober- Präſidenten veranlaßt. Die ausſcheidenden Deputirten blei-
ben bis zum Eintritte der neugewaählten Mitglieder des Bezirk-Rathes
im Amte. Die Bezirks- Deputirten werden vor ihrem Amtsantritte
von dem Regierungs- Präſidenten in Eid und Pflicht genommen.

Art. 35. Der RegierungsPräſident beruft den BezirksRath, ſo
oft es die Geſchafte erfordern. Er iſt dazu verflichtet, wenn es von
zwei Mitgliedern verlangt wird. Der RegierungsPräſident hat den
Vorſitz bei den Berathungen und bei St mmengleichheit eine entſchei-
dende Stimme. Jn Behinderungsfällen wird ſeine Stelle von einem
Ober Regierungs Rathe vertreten. Der RegierungsPräſident bewirkt
die Ausführung der Beſchlüſſe des Bezirks-Rathes. Die Ausführung
geſetzwidriger oder das allgemeine Jntereſſe verletzender Beſchluſſe hat
er von Amts wegen oder auf Geheiß der höheren Staats Behörde
zu ſuspendiren und darüber die Entſcheidung des Staats Miniſteriums
einzuholen.Art 36. Zur Gültigkeit eines Beſchluſſes iſt die Anweſenheit des
Regierungs Präſidenten und zweier Deputirten erforderlich. Die Be-
ſchluſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Ausfertigungen derſelben
ſind von dem Vorſitzenden zu unterzeichnen. Der Bezirks-Rarh regelt
ſeinen Geſchäftsgang durch eine Geſchäftsordnung, die der Genehmigung
des Ober Praſidenten bedarf.

Art. 37. Der Bezirks Rath giebt ſein Gutachten über die ihm
von dem Regierungs Praſidenten vorgelegten Fragen ab. Der Re-
gierungs Präſident kann, ſo oft es dem öffent ichen Intereſſe förderlich
erſcheint, zu den Sitzungen des BezirksRathes Mitglieder der Bezirks-
Regierung und zu den Sitzungen der letzteren Bezirks Deputirte zu
ziehen, um Vorträge zu halten und an den Berathungen theilzunehmen.
Die Regierungs Präſidenten ſollen angewieſen werden, von dieſer Be
fugniß einen möglichſt ausgedehnten Gebrauch zu machen. Die Befug-
niſſe des Bezirks Rathes in Bezug auf die Angelegenheiten der
Gemeinden beſtimmt die Gemeindeordnung.

Art. 38. Die Etats fur die Verwaltung der Bezirks-Angelegen-
heiten und die Rechnungen werden alljährlich von der Provinzial-Ver-
ſammlung feſtgeſtellt. Zur Beſtreitung der fur die Bezirks-Angelegen-
heiten erforderlichen Ausgaben kann die Provinzial Verſammlung dem
Bezirke Leiſtungen auferlegen und dieſelben auf die Kreiſe oder die
Gemeinden des Bezirks vertheilen. Umlagen von mehr als 5 Prozent
der direkten Staatsſteuern oder nicht nach dem Fuße dieſer Steuern
vertheilte Leiſtungen können nur durch ein Geſetz auferlegt werden.
Auch zu Anleihen für den Bezirk bedarf es eines Geſetzes. Der Be
zirks Rath erſtattet alljährlich einen Bericht über die Verwaltung der
BezirksAngelegenheiten. Dieſer Bericht wird veroffentlicht.

Titel n.Von den Prvvinzen.
Art. 39. Die Provinzen bleiben in ihrem bisherigen Umfange als

Corporationen und Verwaltungs-Bezirke beſtehen. Veränderungen der
Gränzen können nur durch ein Geſetz erfolgen.

Provinzial Verſammlung.
Art. 40. Ueber die Provinzial- Angelegenheiten beſchließt die Pro-

vinzial-Verſammlung. Provinzial Landtag.)
Wahl der Provinzial Verjammlung.

Art. 41. Die Abgeordneten zur Provinzial- Verſammlung werden
durch die Kreis- Verſammlungen gewählt. Wählbar iſt jeder Gemeinde
wähler der Provinz, der das 30ſte Lebensjahr vollendet und ſich minde-
ſtens ſeit 3 Jahren in der Provinz aufgehalten hat.

Art. 42. Für jeden Kreis wird ein Abgeordneter gewählt. Erreicht
die Bevölkerung des Kreiſes 60,000 Seelen, ſo werden zwei Abgeordnete
gewählt für jede fernere Vollzahl von 40,000 Seelen tritt noch ein
Abgeordneter hinzu.
Art. 43. Die Provinzial Abgeordneten werden auf 6 Jahre ge

wählt. Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedin-
gungen der Wählbarkeit. Alle drei Jahre ſcheidet die Hälfte aus und wird
7 neue Wahlen erſetzt. Die Ausſcheidenden können wieder gewählt

erden.
Art. 44. Jn jedem dritten Jahre finden die Wahlen zur Ergänzung

der Provinzial Verſammlung in der regelmäßigen Sitzung der Kreis-
Verſammlung ſtatt.

Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatz innerhalb der Wahlperiode aus
geſchiedener Mitglieder werden durch den Landrath desjenigen Kreiſes ver
anlaßt, deſſen Verſammlung die ausgeſchiedenen Abgeordneten gewählt
hatte. Der Erſatzmann tritt nur für die Zeitperiode ein, für welche der
Ausgeſchiedene gewählt war.

Art. 45. Die von dem Vorſitzenden und dem Schriftführer ver Kreis
Verſammlung unterzeichneten Wahlprotokolle werden dem Ober Präſiden-
ten urſchriftlich eingereicht, welcher das Ergebniß der Wahl durch das
Amtsblatt unverzüglich bekannt macht, jedem gewählten Abgeordneten
gleichzeitig einen Auszug aus dem Wahlprotokolle überſendet und ſämmt-
liche Wahlprotokolle der Provinzialverſammlung zur Prüfung ihrer Gül-
tigkeit übergiebt.

Befugniſſe der Provinzialverſammlung.
Art. 46. Die Provinzialverſammlung verpflichtet alle Einwohner der

Provinz durch ihre in Provinzial- Angelegenheiten gefaßten Beſchlüſſe. Sie
hat insbeſondere das Recht, für Provinzial Angelegenheiten ſo wie zur
Beſeitigung eines Nothſtandes Ausgaben zu beſchließen und dieſelben auf
die Kreiſe oder auf die Gemeinden der Provinz zu vertheilen. Die Pro
vinzialverſammlung vertheilt in gleicher Weiſe die Abgaben, welche nach
Provinzen aufzubringen find, inſofern nicht das Geſetz in anderer Weiſe
darüber beſtimmt. Sie giebt ihr Gutachten ab über Einführung, Abän-
derung oder Aufhebung von Provinzialgeſetzen und über andere ihr von
der Staatsregierung vorgelegten Gegenſtände. Die Geſetze beſtimmen die
Befugniſſe der Provinzialverſammlung in Bezug auf die Angelegenheiten
der Gemeinden der Provinz.

Art. 47. Beiträge über 3 Jahre hinaus oder von mehr als 10 Pro
zent der direkten Staatsſteuern, ſo wie auch anders vertheilte Beiträge,
können nur durch ein Geſetz aufgelegt werden. Auch zu Anleihen der Pro-
vinz bedarf es eines Geſetzes.

Art. 48. Die Provinzialverſammlung ſtellt alljährlich die Rechnung
und den Etat feſt. Die Feſtſtellung der Rechnung kann ſie einer beſon-
ders dazu erwählten Kommiſſion überlaſſen. Alle Einnahmen und Aus-
gaben der Provinz, einſchließlich derjenigen Leiſtungen, welche das Geſetz
fur den Laſt der Provinz erklärt, müſſen in den Etat aufgenommen
werden.

Art. 49. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothſtandes
in der Provinz kann die Provinzialverſammlung ohne weitere Genehmi-
gung die Erhebung einer einmaligen Provinzial-Abgabe bis zu 2 Prozent
der direkten Staatsſteuern ſelbſt dann beſchließen, wenn der Geſammtbe-
trag der Provinzial-Abgaben 10 Prozent der Staatsſteuern überſteigt.

Berathungen und Beſchlüſſe der Provinzialverſammlung.
Art. 50. Die Sitzungen der Provinzialverſammlung werden im Na-

men des Königs durch den Ober- Präſidenten oder ſeinen Stellvertreter er
öffnet und geſchloſſen.

Art. 51. Die Abgeordneten verſammeln ſich alljährlich am erſten
Dienstage des Monats April um 10 Uhr Morgens am Sitze des Ober-
Präſidenten zur gewöhnlichen Sitzung, inſofern nicht der König ſie in eine
andere Stadt der Provinz zuſammenberuft. Außerdem kann die Provin
zial- Verſammlung durch den König zu jeder Zeit einberufen werden. Die
außerordentliche Sitzung wird unter Angabe der Veranlaſſung und Beſtim
mung ihrer Dauer durch das Amtsblatt verkündet; die Einberufung ge-
ſchieht durch den Ober- Präſidenten mittelſt ſchriftlicher Einladung.

Art. 52. Die gewöhnliche Sitzung der Provinzial- Verſammlung darf
ohne ausdrückliche Zuſtimmung des Ober- Präſidenten nicht länger als 14
Tage und ohne Genehmigung des Königs nicht länger als vier Wochen
dauern. Der Grund der Verlängerung iſt durch das Amtsblatt zu ver
öffentlichen.

Art. 53. Unter dem Vorſitze des an Jahren älteſten Abgeordneten,
welchem die beiden jüngſten Abgeordneten als Schriftführer und Stimm-
zähler zur Seite ſtehen, wählt die Provinzial Verſammlung in der regel-
maäßigen Sitzung (Art. 51) ihren Vorſitzenden, einen Stellvertreter und
zwei Schriftführer auf die Dauer eines Jahres. Die Verſammlung regelt
ihren Geſchaftsgang durch eine Geſchäfts-Ordnung.

Art. 54. Ueber die Verwaltung der Provinzial Angelegenheiten iſt
alljährlich in der regelmäßigen Sitzung der Provinzial Verſammlung ein
ausführlicher Bericht zu erſtatten. Dieſer Bericht wird veröffentlicht.

Art 55. Die Sitzungen der Provinzial- Verſammlung ſind öffentlich.
Für einzelne Gegenſtände kann durch Beſchluß die Oeffentlichkeit ausge
ſchloſſen werden.

Art. 56. Die Provinzial- Verſammlung kann nicht beſchließen, wenn
nicht mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe
der Provinzial- Verſammlung werden durch abſolute Stimmenmehrheit der
Anweſenden gefaßt.

Art. 57. Die Mitglieder der Provinzial-Verſammlung, welche nicht
an dem Verſammlungsorte wohnen, erhalten ein Tagegeld von zwei Tha
lern und ſowohl für die Hinreiſe wie für die Rückreiſe 15 Sgr. Meilengeld.

Art. 58. Der Ober- Präſident und die zu ſeiner Vertretung oder Aſ
ſiſtenz beſtimmten Kommiſſarien wohnen den Sitzungen der Provinzialver
ſammlung bei und müſſen auf Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.

Art. 59. Der Ober-Praſident hat die Beſchlüſſe der Provinzial-Ber-
ſammlung vorzubereiten und auszuführen und die Provinzial Jnſtitute zu
verwalten. Er kann zu dieſem Zwecke den Bezirksräthen und Kreisaus-
ſchüſſen Aufträge ertheilen, auch die erſteren zu gemeinſchaftlicher Berg-
thung zuſammenberufen. Die Provinzial Verſammlung iſt jedoch berech
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tigt, zur Erledigung einzelner Angelegenheiten oder zur Verwaltung ein
zelner Jnſtitute beſondere Kommiſſionen zu wählen oder eigene Beamte zu
ernennen.

Art. 60. Der Ober Präſident hat die Ausführung derjenigen Be
ſchlüſſe der Provinzialverſammlung und der von ihr ernannten Kommiſ-
ſonen, welche deren Befugniſſe überſchreiten, die Geſetze oder das Staats
Intereſſe verletzen, von Amts wegen oder auf Geheiß der höheren Staats
vehörde vorläufig zu ſuspendiren. Er hat alsdann ſofort den beanſtande
ten Beſchluß dem Staats Miniſterium zur Einholung der Entſcheidung des
Königs vorzulegen und der Provinzial- Verſammlung oder der Kommiſſion
dies gleichzeitig mitz itheilen.es geel mee oper St ter w.

Allgemeine Beſtimmungen.
Art. 61. Die Koſten der Kreis- und Provinzial Berſammlungen,

ingleichen der Kreis Ausſchüſſe der Kommiſſionen und der Bezirks-Räthe,
werden von den betheiligten Kreiſen, Bezirken und Provinzen getragen.
Ob und welche Vergütungen den Mitgliedern der Ausſchuſſe, Bezirks
Räthe und Kommiſſtonen und den beſonderen Provinzial-Beamten (Art. 59.)
zu gewähren find, hat die Provinzial Verſammtiung durch allgemeine Be-
ſchlüſſe feſtzuſetzen.

Art. 62. Die jährlichen Einnahme und Ausgabe-Etats der Kreiſe,
Bezirke und Provinzen werden, nachdem ſie von den Kreis und Provin-
zial Verſammlungen feſtgeſtellt worden, durch die Kreis und Amtsblat-
rer veröffentlicht. Während der Dauer eines Monats, vom Abſchluſſe der
Rechnungen an gerechnet, werden die letzteren auf dem Landrats-Amte,
veziehungsweiſe dem Sekretariate des Regierungs Praſidenten und des
Ober Präſidenten zur Einſicht des Publikums offen gelegt.

Art. 63. Die Mitglieder der Kreis und Provinzial Verſammlun
gen, ſo wie der Ausſchüſſe und Bezirksräthe, ſind nicht an Jnſtructionen
oder Aufträge der Wähler gebunden.

Art. 64. Durch die Annahme eines beſoldeten Staats- Amtes oder
einer Beförderung im Staatsdienſte verliert jedes Mitglied einer Kreis
oder Provinzial Verſammlung, eines Bezirks Rathes und eines Kreis
Ausſchuſſes ſeine Mitgliedſchaft und kann dieſelbe nur durch eine neue Wahl
wieder erlangen.

Art. 65. Der König kann eine Kreis- Verſammlung ſo wie eine
Provinzial Verſammlung auflöſen. Es muß alsdann innerhalb zwei Mo
naten die Neuwahl angeordnet werden.

Art. 66. Alle Gefſetze über die Kreis und Provinzialſtände ſind auf
gehoben desgleichen alle diejenigen, die Provinzial Verwaltung betreffen
den Beſtimmungen welche mit dem gegenwarngen Geſetze nicht im Ein-
klange ſtehen. Jedoch bleiben die bisherigen Verwaltungen der Kreis
Bezirks und ProvinzinzialJnſtitute ſo lange in Wirkſamkeit, bis die
Provinzial Verſammlung daruber anderweitig beſchloſſen hat.

Titel V.Tranſitoriſche Beſtimmungen.
Art. 67. Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen vorüber-

gehenden Beſtimmungen werden von dem Miniſter des Innern getroffen.
Derſelbe hat namentlich diejenigen Behörden zu bezeichnen welche die Ver
richtungen der neu zu bildenden Organe, die zur Ausführung des Geſetzes
nöthig ſind, einſtweilen auszuüben haben.

Art. 68. Die das erſtemal ausſcheidenden Mitglieder der Kreis und
Provinzial Verſammlungen, ſo wie der Kreis Ausſchuſſe und Bezirksrärhe,
werden durch das Loos beſtimmt.

Art. 69. Bis zur Feſtſtellung definitiver Geſchäfts Ordnungen haben
Provinzial und Kreis Verſammlungen und Auesſchuſſe und die Bezirks-
räthe vom Miniſter des Jnnern zu erlaſſende proviſoriſche Geſchafts Ord-
nungen zu befolgen.

e Magdeburg- Leipziger Eiſenbahn.
A. Betriebs-Einnahmen:

1) Jm Monat Januar 1849 53,062 7 13 V 9
gegen 52,361 19 im J. 1848.

2) Jm Monat Februar 1849 50,052 14 8gegen 46,426 A 27 10 à im J. 1848.
3) Jm Monat Marz 1849 68,722 18Zegens8,72437 148 im J. 1848.

in Summa 171,8377 16 V 5
B. PerſonenFrequenz:

4) Jm Monat Januar 1849 37,956 Perſonen.
gegen 41,419 Perſonen im Jahre 1848.

2) Jm Monat Februar 1849. 39,175
gegen 38,292 Perſonen im Jahre 1848.

3) Jm Monat Marz 1849 (47,784
gegen 53,146 Perſonen im Jahre 1848.

in Summa 124,915 Perſonen.

C. Fracht- und Eilgüter-Verkehr:
1) Jm Monat Januar 1849 157,6012/, Centner
gegen 176,9637, Etr. im Jahre 1848.

2) Jm Monat Februar 1849 162,414
gegen 159,265 Etr. im Jahre 1848.

3) Jm Monat März 1849 296,515
gegen 185,897 Etr. im Jahre 1848.

in Summa 616,53027, Centner.
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Bekanntmachunge
„„Mitbürger! Das Vaterland iſt in Gefahr, jeder Mann

muß nach Kräften jetzt ſeine Stimme erheben es zu retten, dem
Könige die Augen zu öffnen!“ Das ſind die Forderungen, die
an uns nicht allein der Volksverein und der Wahl oder Deut-
ſche Verein, ſondern auch unſere Deputirten der National-Ver-
ſammlungen ſtellen. Erheben wir daher unſere Stimmen!
Die jetzigen Verhältniſſe unſeres Vaterlands ſind dem im
November v. J. ahnlich, faſt gleich. Jn jener Zeit, nach Auf-
löſung unſerer National Verſammlung durch das Miniſterium
Brandenburg, ließen wir uns mit ſehr wenigen Ausnahmen
beſtimmen, die Erklaärung abzugeben, daß wir dem Miniſterium
entgegen und für die National- Verſammlung in die Schranken
treten wollten. Schon nach wenigen Tagen wurden uns die
Augen geöffnet, die National Verſammlung ſprach die Steuer-
verweigerung aus, Sicherheits Ausſchuſſe wurden errichtet,
die rothen Republikaner ſteckten ihre Fahnen aus, die Anarchie
war fertig! Raub, Mord und Blutvergießen im Gefolge.
Unſer Miniſterium gab dagegen, nachdem es die Ruhe herge-
ſtellt, vollkommen ſeine Macht wieder erlangt hatte, die Ver-
faſſung vom 5. Decbr. die ſelbſt den ſogenannten Demokraten
zu freiſinnig erſchien. Alle Beſſern im Volke ſprachen nun
freudig dem Miniſterium dafür ihren Dank aus. Heute be-
finden wir uns in ähnlicher Lage, in Frankfurt iſt eine deut-
ſche Verfaſſung von zum großen Theil Unberechtigten (die Oeſter
reicher Deputirten) nach vieler Mühe mit ſchwankenden Majo-
ritäten durchgegangen, die uns aufgezwungen werden ſoll, ob-
gleich alle Einſichtsvollen unter uns Burgern derſelben alle
Lebensfahigkeit abſprechen, obgleich dieſe Verfaſſung die Repu-
blikaner jubeln macht, weil durch ſie die Republik in nachſter
Zeit bevorſteht, wenn ſie, ſo wie ſie iſt, zur Einfuhrung kommt;
und wir ſollen uns gegen unſer Miniſterium ausſprechen?
welches unſere 2. Kammer auflöſen mußte „da ſolche dieſe
deutſche Verfaſſung erzwingen wollte

Man will uns damit ebenfalls zwingen, den Republikanern
in die Hande zu arbeiten, gegen die Ueberzeugung der Einſichts-
vollen und Beſſern unter uns, und warum? Aus Furcht vor
Blutvergießen, daß die Anarchiſten, die ſomit ihr Werk vernich
ten ſehen, zum letzten Male ſich erheben konnten und hie und
da die Ruhe geſtort wurde, wo die Verblendeten ſich ſtark ge
nug waähnen. Mitbürger! Alle Beſſern und Einſichtsvollen
unter uns ſind mit dem, was das Miniſterium Brandenburg
gethan, einverſtanden, laßt es uns ſtützen, tretet der Anarchie
entgegen, es wird im Verein mit unſerm hochherzigen deutſchen
Könige auch die deutſche Verfaſſung, ſo wie die unſere, zu ei
nem gedeihlichen Ende führen! Es hat bei Gebung unſerer
Verfaſſung die im Volke zum Bewußtſein gekommenen Frei
heiten gewahrt, und wird auch dem Drange nach einem einigen
Deutſchland volle Genüge leiſten.

Halle, den 12. Mai 1849.
Kunſt-Nachricht.

Mittwoch den 16. Mai Verſammlung der Singacademie
im Saale zum Kronprinzen Abends 6 Uhr. Geuüdbt wird:
Lauda Sion von Mendelsſohn-Bartholdy.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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